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Textliche Festsetzungen für den Bebauungsplan WESTSTADT IV in Eppingen: 

 
A Rechtsgrundlagen  
 

�ƒ Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

�ƒ Baunutzungsverordnung (BauN VO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)  

�ƒ Planzeichenverordnung (PlanZ V 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

�ƒ Landesbauordnung Baden- Württemberg (LBO)  in der Fassung vom 05. März 
2010 (GBl. 2010 S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 
2025 (GBl. S. 25) 

�ƒ Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO)  in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 12.11.2024 (GBl. 2024 S. 98) 

 
 

 
B Aufhebungen , Geltun gsbereich  

Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum Bebau-
ungsplan. Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes 
bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere 
baupolizeiliche Vorschriften der Stadt Eppingen werden aufgehoben und durch die zeichneri-
schen farbigen und textlichen Festsetzungen ersetzt. 
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C PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. der BauNVO) 

In Ergänzung der Planzeichnung und Eintragung wird festgesetzt: 
 

1. Art der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet (GE)  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 8 BauNVO) 

 
Die Art der baulichen Nutzung wird als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO  
i.V.m. § 1 Abs. 5, Abs. 6 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO festgesetzt:  
 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind abweichend von § 8 Abs. 2 BauNVO folgende      
Nutzungen nicht  zulässig: 

 
�x Tankstellen 
�x Anlagen für sportliche Zwecke 
�x Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe (vgl. untenstehende Definition). 

Abweichend davon sind Verkaufsflächen zulässig, die einem im Gebiet ansässigen 
Gewerbebetrieb zugeordnet sind um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu 
verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern.  
Dabei sind pro 100 m² Grundfläche max. 6 m² Verkaufsfläche zulässig. 

 
Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind abweichend von § 8 Abs. 3 BauNVO folgende           
Nutzungen nicht  zulässig: 

�x Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 

�x Vergnügungsstätten 

 
Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind abweichend von § 8 Abs. 1, 2 BauNVO folgende  
Nutzungen nicht  zulässig: 

�x Werbeanlagen als eigenständige Hauptnutzung (Fremdwerbeanlagen) 

�x Bordelle, bordellartige Betriebe, Swingerclubs sowie sonstige Betriebe und Einrich-
tungen, bei denen die Ausübung sexueller Handlungen betriebliches Wesensmerk-
mal ist oder die auf sexuelle Bedürfnisse orientiert sind 

�x Freiflächen-PV-Anlagen 
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Definitionen :  

Einzelhandelsbetriebe sind Betriebe, die ausschließlich oder überwiegend an letzte Ver-
braucher verkaufen. Zu ihnen zählen u.a. alle Kauf- und Warenhäuser, SB-Warenhäuser, 
SB-Kaufhäuser, Verbrauchermärkte sowie Fachmärkte.  

Sonstige Handelsbetriebe sind Betriebe, die in nicht unerheblichem Umfang (mehr als 10% 
vom Gesamtumsatz) auch an letzte Verbraucher verkaufen und hinsichtlich ihrer Auswirkun-
gen mit großflächigen Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind. Betriebe mit reiner Groß-
handelsfunktion zählen nicht zu den sonstigen großflächigen Handelsbetrieben. 

Der funktionelle Großhandel , d.h. die wirtschaftliche Tätigkeit des Umsatzes von Gütern 
(Handelswaren) an Wiederverkäufer, Weiterverarbeiter, gewerbliche Verwender oder Groß-
verbraucher, ist nicht  als Handel im vorstehenden Sinne zu verstehen. 

Die Verkaufsfläche ist definiert als die Fläche, die dem Verkauf dient einschließlich der 
Gänge, Treppen in den Verkaufsräumen, Standflächen für Einrichtungsgegenstände, Kas-
senzonen, Schaufenster und sonstiger Flächen, soweit sie dem Kunden zugänglich sind, so-
wie Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur vorübergehend genutzt werden. Zur Verkaufs-
fläche zählen auch die Flächen von Windfängen und Kassenvorräumen (einschließlich des 
Bereichs zum Einpacken der Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials) und diejeni-
gen Bereiche, die vom Kunden zwar aus betrieblichen oder hygienischen Gründen nicht be-
treten werden dürfen, in denen aber die Ware für ihn sichtbar ausliegt (z.B. Käse-, Fleisch- 
und Wursttheke etc.) und in dem das Personal die Ware zerkleinert, abwiegt und abpackt. 

 

 
2. Maß der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 – 21a BauNVO) 

 
2.1 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 

Grundflächenzahl (GRZ) 

- siehe Planeintrag - 

 

 
2.2 Höhe der baulichen Anlagen  und Höhenlage  
 (§ 16 Abs.  2 Nr. 4 und § 18 BauNVO)  

 

Maximale Gebäudehöhe (GHmax) in m ü. NHN 

- siehe Planeintrag - 

Die als Höchstmaß genannten Höhen können für technisch bedingte Aufbauten um eine 
Höhe von max. 2,00 m auf einer Grundfläche von max. 10% der betreffenden Gebäu-
degrundfläche überschritten werden. 

Die als Höchstmaß genannten Höhen können für Anlagen zur Nutzung regenerativer Ener-
gien um eine Höhe von max. 1,00 m überschritten werden  
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Mobilfunkanlagen sind als selbstständige Anlagen und als Nebenanlagen nur bis zu der je-
weiligen festgesetzten maximalen Gebäudehöhe zulässig. 

 
Maximale Wandhöhe (WHmax) in m  

- siehe Planeintrag - 

Als maximale Wandhöhe, gemessen talseitig zwischen dem tiefsten Punkt des fertigen Ge-
ländes nach Bau und der Traufhöhe (Schnittlinie zwischen Außenwand und Oberkante 
Dachhaut des Gebäudes) wird eine maximale Höhe entsprechend der Planeinschriebe fest-
gesetzt. 

Die maximale Wandhöhe muss dabei auf mind. 70% der talseitigen Fassadenlänge einge-
halten werden.  

 

 

3. Bauweise  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO) 

 

Abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO  

a = offene Bauweise, jedoch ohne Beschränkung der Gebäudelängen  
(§ 22 Abs. 2 und Abs. 4 BauNVO). 

 

 

4. Stellung der baulichen Anlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 

Die Längsseiten der Hauptbaukörper sind parallel zu den in der Plandarstellung eingetrage-
nen Richtungspfeilen zu erstellen.  

 

 

5. Überbaubare Grundstücksflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

 

- siehe Planeintrag - 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
festgesetzt. 
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6. Stellplätze, Carports, Garagen und Tiefgaragen   
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, i.V.m. §§ 12, 23 Abs. 5 BauNVO, § 74 Abs. 1 LBO) 

 
Offene Stellplätze sowie Stellplätze mit Überdachungen zur Nutzung von regenerativen 
Energien sind innerhalb der gewerblichen Baugrundstücksflächen allgemein zulässig, nicht 
jedoch in den festgesetzten privaten Grünflächen. 

Garagen, Carports und sonstige überdachte Stellplätze sowie Tiefgaragen sind nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

 

 

7. Von Bebauung freizuhaltende Flächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB, i.V.m § 22 Abs. 1 StrG) 

 

Von Hochbauten jeder Art freizuhaltender Anbauabstand der Landesstraße L 1110 
(Abstandstiefe zum Fahrbahnrand = 20,0 m):  

- siehe Planeintrag - 

 

 

8. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen  
besonderer Zweckbestimmung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

Öffentliche Verkehrsflächen  

- siehe Planeintrag - 

  

Zweckbestimmung beschränkt Öffentlicher Weg (B)  

(§ 3 Abs. 2 Nr. 4 StrG) 

Zweckbestimmung öffentlicher Feldweg zur Erschließung der angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flächen sowie als Fuß- und Radweg für die Erholungsnutzung. 

- siehe Planeintrag – 

 

Soweit im Planteil eine innere Aufteilung der öffentlichen Verkehrsflächen dargestellt ist, ist 
diese nicht bindend. 
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9. Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Ver-
kehrsflächen   
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB) 

 
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (Zufahrtsverbote): 

- siehe Planeintrag - 

 

 

10. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern so-
weit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

 

Entlang der festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen dient ein begleitender Grundstücks-
streifen als Fläche für gegebenenfalls erforderliche Aufschüttungen, Abgrabungen, Böschun-
gen, Stützmauern und Straßenunterbauten zur Einbindung der Straßenachsen in den Gelän-
deverlauf und zum Ausgleich topographischer Unebenheiten / Versätze. Die in der Plandar-
stellung enthaltene Darstellung der aus der Höhenlage der Erschließungsplanung resultie-
renden Böschungslinien definiert hierbei die Tiefe dieses Grundstücksstreifens. 

 

 

11. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfall- und Abwasser-
beseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser sowie für Ablagerungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB) 

 

mit der Zweckbestimmung Umspannstation 

– siehe Planeintrag – 

 

mit der Zweckbestimmung Regenwasserbehandlung 

– siehe Planeintrag – 

 

mit der Zweckbestimmung Retentionsbecken zur Ableitung und Pufferung von unbelastetem 
Regenwasser vor Einleitung in den Vorfluter 

– siehe Planeintrag – 
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12. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche   

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)   
 

Gewerbelärm  

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind Vorkehrungen zum Schutz ge-
gen Gewerbelärm zu treffen. Schutzbedürftige Räume sind nur zulässig, wenn durch geeig-
nete Maßnahmen nachgewiesen werden kann, dass an den maßgeblichen Immissionsorten 
die zulässigen Immissionsrichtwerte sowie das Spitzenpegelkriterium der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) für Gewerbegebiete (GE) eingehalten werden. 

 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109  

Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind zum Schutz 
vor den Straßenverkehrsimmissionen die Außenbauteile einschließlich Fenster, Türen und 
Dächer entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau - Anforde-
rungen und Nachweise“ vom Januar 2018 auszubilden. 

Die Anforderung an die Außenbauteile ergibt sich aus den festgesetzten Lärmpegelberei-
chen nach DIN 4109. Der Nachweis dafür ist im Baugenehmigungsverfahren für die Ge-
bäude/Fassaden, die in den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen liegen zu er-
bringen.  

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall geringere Au-
ßenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer geeigneten Gebäudestellung 
und hieraus entstehender Abschirmung) können die Anforderungen an die Schalldämmung 
der Außenbauteile entsprechend der Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden. 

Hinweis: Grundlage für die Dimensionierung der Schalldämm-Maße der Außenbauteile bildet 
die schalltechnische Untersuchung von Heine + Jud, Stand 10.03.2025. 

 

Lüftungseinrichtungen  

Für die Gebäude/Fassaden innerhalb des gesamten Plangebiets in bzw. an denen für das 
Schlafen genutzte Räume vorgesehen werden, sind schallgedämmte Lüftungselemente vor-
zusehen, sofern der notwendige Luftaustausch während der Nachtzeit nicht auf andere 
Weise sichergestellt werden kann.  

Das Schalldämm-Maß R’W,res des gesamten Außenbauteils aus Wand/Dach, Fenster, Lüf-
tungselement muss den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen.  

Wird die Lüftung durch besondere Fensterkonstruktionen oder andere bauliche Maßnahmen 
sichergestellt, so darf ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem 
Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten 
werden.  

Der Einbau von Lüftungseinrichtungen ist nicht erforderlich, soweit im Baugenehmigungsver-
fahren nachgewiesen wird, dass in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr ein Außenlärm-Beurtei-
lungspegel von 50 dB(A) nicht überschritten wird oder der Schlafraum über eine lärmabge-
wandte Fassade belüftet werden kann.  



Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften Weststadt IV, 0750.006.00 
Textliche Festsetzungen 
 

9 

13. Grünflächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)   

 

Öffentliche Grünflächen (Zweckbestimmung Verkehrsgrün) 

- siehe Planeintrag – 

 

Private Grünflächen  

- siehe Planeintrag – 

 

 

14. Pflanzgebote  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauGB, § 1a Abs.3 BauGB) 

 

Alle Pflanzungen / Ansaaten sind mit regionaltypischem Pflanz- bzw. Saatgut auszuführen. 
Auf die Vorschlagsliste zur Artenverwendung in den Hinweisen zu den textlichen Festsetzun-
gen wird verwiesen. Alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Ab-
gang zu ersetzen. Das Anpflanzen von Nadelgehölzen ist im gesamten Plangebiet unzuläs-
sig.  

 

Allgemeines Pflanzgebot für Stellplätze  

Je 10 Stellplätze ist ein großkroniger Laubbaum einer standortgerechten, heimischen Art 
nach der Artenverwendungsliste (siehe Hinweise E 12.) mit einer Mindestpflanzqualität von 
Stammumfang 16/18 cm zu pflanzen.  

Entsprechende Standortbedingungen (ausreichendes Pflanzquartier mit 4 qm und 12 cbm 
durchwurzelbarer Raum, Schutz des Pflanzquartieres vor Überfahrung) sind zu gewährleis-
ten. 

 

Allgemeines Pflanzgebot für die Vorfelder  der  Baugrundstücke zum öffentlichen Stra-
ßenraum  

Innerhalb der zwischen Baugrenzen und der Grenze zum öffentlichen Straßenraum liegen-
den Baugrundstücksflächen ist je Baugrundstück ein großkroniger Laubbaum einer standort-
gerechten, heimischen Art nach der Artenverwendungsliste (siehe Hinweise zu den textli-
chen Festsetzungen) mit einer Mindestpflanzqualität von Stammumfang 16/18 cm zu pflan-
zen.  

Entsprechende Standortbedingungen (ausreichendes Pflanzquartier mit 4 qm und 12 cbm 
durchwurzelbarem Raum, Schutz des Pflanzquartieres vor Überfahrung) sind zu gewährleis-
ten. 
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Flächiges Pflanzgebot Pf g 1: Randeingrünung nach Norden, Westen und Süden 

Im Bereich der gekennzeichneten Flächen sind zur Einbindung der gewerblichen Bauflächen 
zum angrenzenden Landschaftsraum und als Sichtschutz zu den Betriebsfreiflächen frei-
wachsende Hecken aus mehrjährigen, heimischen, dornen- und früchtetragenden, ungiftigen 
Gehölzen zu entwickeln. Die Pflanzflächen sind dazu dicht mit heimisch-standortgerechten 
Sträuchern und Heistern der Artenverwendungsliste (siehe Hinweise E 12.) zu bepflanzen 
und dauerhaft zu unterhalten, so dass zwischen den gewerblichen Flächen und den angren-
zenden landwirtschaftlichen Nutzflächen eine durchgehende Bepflanzung mit Sträuchern 
und Heistern entsteht (Pflanzgröße mind. 2x verschult, 60 - 100 cm, mindestens 5 verschie-
dene Arten, blockweise Pflanzung von je 10 - 15 Stück, Pflanzabstand mind. 2 m). Der Anteil 
an Gehölz bestandenen Flächen hat innerhalb der Flächen mindestens 80% zu betragen. 
Eine entsprechende Unterhaltungspflege (Turnus 3-6 Jahre) ist zu gewährleisten, Ausfälle 
sind nachzupflanzen.  

Je Baugrundstück sind in die Gehölzpflanzung zudem mindestens zwei mittelkronige Laub-
bäume einer standortgerechten, heimischen Art nach der Artenverwendungsliste mit einer 
Mindestpflanzqualität von Stammumfang 16/18 cm oder hochstämmige Obstbäume mit ei-
nem Stammumfang von mindestens 10/12 cm zu integrieren. Eine entsprechende Erzie-
hungs- und Unterhaltungspflege (Turnus 3-6 Jahre) ist zu gewährleisten, Ausfälle sind nach-
zupflanzen. 

Der Pflanzabstand zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen hat sich an den Rege-
lungen des Nachbarrechts Baden-Württemberg zu orientieren. 

 

 

15. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft  

 (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB, § 1 Abs. 5 und 6 BauGB) 
 

Die nicht überbauten Flächen müssen mit Ausnahme der Erschließungsflächen und betriebli-
chen Lagerflächen als Grünflächen angelegt werden, sind gärtnerisch zu gestalten und dau-
erhaft als solche zu unterhalten. Flächenhafte Steinschüttungen / Schotterungen sind dabei 
unzulässig. Auf § 21a NatSchG wird verwiesen.  

Die Rodung und der Rückschnitt von Gehölzen muss außerhalb der Vegetationszeit in der 
Zeit von 01.10. bis 28./29.02. erfolgen. 

Alle bauzeitlich beanspruchten Flächen sind im Vorfeld der Baumaßnahme vom Beginn der 
Vegetationsperiode bis zum Baubeginn regelmäßig zu mähen, damit Bodenbrüter im Baufeld 
keine Nester anlegen. 

Flachdächer und flach geneigte Dächer (0 - 10°) von Hauptgebäuden sind auf den nicht 
durch Photovoltaik-Anlagen genutzten und begrünbaren Dachflächen extensiv mit einer min-
destens 10 cm dicken Substratschicht dauerhaft zu begrünen. Die entsprechenden Dachflä-
chen sind mit einer standortgerechten, autochthonen Gras-Kräuter-Mischung anzusäen. Eine 
Nutzung von Photovoltaik- und Solaranlagen auf begrünten Dachflächen ist zulässig.  

Die Pflicht zur Begrünung entfällt, sofern ohne technische Aufbauten verbleibende Dachflä-
che zu mehr als 85% mit Photovoltaik-Anlagen belegt ist. 
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Flachdächer und flach geneigte Dächer (0 - 10°) von Garagen und Carports und Nebenge-
bäuden sind extensiv mit einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht dauerhaft zu begrü-
nen. Die entsprechenden Dachflächen sind mit einer standortgerechten, autochthonen Gras-
Kräuter-Mischung anzusäen. Werden diese Dächer mit einer Photovoltaik-Nutzung belegt, 
gelten die Regelungen für Dächer von Hauptgebäuden. 

Hinweis:  Gemäß der Satzung der Stadt Eppingen über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
 (Abwassersatzung – AbwS) wird die Niederschlagswassergebühr bei einer  
 Dachbegrünung mit einer Substratschichtstärke von mind. 10 cm verringert. 

Auf § 23 des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württem-
berg (Photovoltaikpflicht auf Dächern und Parkplätzen) wird verwiesen. 

Eine Installation von Photovoltaik- und Solaranlagen an den Fassaden ist unter Vermeidung 
von Blendwirkungen zulässig. 

Großflächige Glasfassaden sind grundsätzlich zu vermeiden oder so zu gestalten, dass Vo-
gelschlag vermieden wird. 

Dachflächen aus Kupfer, Zink und Blei sind zulässig, sofern sie durch Beschichtung oder 
ähnliche Weise (z. B. dauerhafte Lackierung) gegen eine Verwitterung und damit gegen eine 
Auslösung von Metallbestandteilen behandelt wurden. 

Flächen für PKW-Stellplätze sind nur mit wasserdurchlässigen Belägen wie Pflaster, Rasen-
gittersteinen und ähnlichem zulässig, soweit nicht durch fachgesetzliche Regelungen, insbe-
sondere durch das Wassergesetz Baden-Württemberg, etwas anderes bestimmt wird. Bei 
Ableitungen von Regenwasser von Erschließungsflächen in den angrenzenden Vorfluter sind 
zur Rückhaltung von Schadstoffen entsprechende Behandlungsanlagen vorzuschalten. 

Das Waschen und Warten von Fahrzeugen, Geräten oder Anhängern in dem Gebiet (ohne 
Waschplatte mit nachgeschaltetem Abscheider und Kanalisationsanschluss) ist verboten. 

Im Zuge der Beleuchtung der Betriebsflächen und bei Beleuchtungen des Außenraums an 
Gebäuden sind zur Schonung nachtaktiver Arten insektenfreundliche und abstrahlungsarme 
Leuchtmittel entsprechend dem aktuellen Stand der Technik zu verwenden. Zu verwenden 
sind Leuchten mit einer Wellenlänge < 540 nm und einer Farbtemperatur < 2700 K mit insek-
tenschonender Bauweise. Die Lichtquellen sind zudem so auszurichten, dass ein Abstrahlen 
nach oben sowie in die freie Landschaft verhindert wird.  

Wo aus Verkehrssicherheits- oder Betriebssicherheitsgründen keine Dauerbeleuchtung not-
wendig ist, sind Bewegungsmelder und/oder Dämmerungsschalter zu verwenden. 

Mit Einfriedigungen ist ein Abstand von mindestens 15 cm zum Boden einzuhalten, um eine 
Durchwanderbarkeit für Kleintiere zu ermöglichen. 
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16. Maßnahmen zum Ausgleich  

(§ 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB) 

 

Gemäß § 9 Abs. 1a BauGB werden die ermittelten, plangebietsinternen sowie  die externen 
Ausgleichsmaßnahmen und -flächen den im Geltungsbereich des Bebauungsplans „West-
stadt IV“ befindlichen Eingriffsgrundstücken zugeordnet.  

Die plangebietsinternen Ausgleichsmaßnahmen sind in der Plandarstellung vermerkt und 
in die Bilanzierung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsbilanzierung eingeflossen. 

Das im Zuge der plangebietsexternen Ausgleichsmaßnahme für die nach Umsetzung der 
plangebietsinternen Ausgleichsmaßnahmen zu kompensierende Defizit beträgt 

im Schutzgut Arten und Biotope    -   31.241  Ökopunkte 

im Schutzgut Boden   - 225.291  Ökopunkte 

Summe    - 256.532  Ökopunkte  

Die Kompensation erfolgt durch Abbuchung von 256.532 Ökopunkten von der Ökokon-
tomaßnahme der Offenlegung des Rohrbachs aus dem Ökokonto der Stadt Eppingen. 

Die Ausgleichsmaßnahme wird als Sammelausgleichsmaßnahme zum Plangebiet zugeord-
net, die Zuordnung erfolgt über eine Bewertung in Ökopunkten und ist im Umweltbericht be-
schrieben. 
 
Auf die Satzung der Stadt Eppingen zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen (KEBS) 
vom 14.02.2012 wird hingewiesen. 
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D ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 LBO) 
 

1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 

1.1. Dachform  

– siehe Planeintrag – 

 

1.2. Farbe und Material der Dacheindeckung  

Glänzende, Licht reflektierende oder polierte Materialien sowie in ihrer Fernwirkung grelle 
Farbtöne sind als Materialien zur Dacheindeckung nicht zulässig.  

 Ausnahmen können zur Nutzung von Sonnenenergie zugelassen werden. 

Auf die Pflicht zur extensiven Begrünung wird verwiesen (vgl. planungsrechtliche Festsetzun-
gen C 15.). 

 

1.3. Fassadengestaltung 

Glänzende und Licht reflektierende Materialien als Außenwandmaterialien, die Verkleidung 
von Gebäuden mit spiegelnden oder polierten Materialien sowie die Verwendung glasierter 
Keramik sind nicht zulässig. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn sie einer aktiven 
oder passiven Nutzung der Sonnenenergie dienen.  

Zur Gestaltung von Fenstern und Glasfassaden wird auf die Festsetzungen (vgl. planungs-
rechtliche Festsetzungen C 15.) und Hinweise (vgl. E 8.) zum Vogelschutz verwiesen. 

 

 

2. Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, 
Einfriedigungen, umweltschützende Belange  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO, § 9 Abs. 1, Nr. 17 BauGB, § 1a Abs.1 BauGB i.V.m. § 38 Abs. 1 
Nr. 15 LBO) 
 

 2.1. Aufschüttungen (§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO) 

Gegenüber Nachbargrundstücken sind Aufschüttungen in der Neigung 1:2 oder flacher abzu-
böschen.  
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2.2. Stützmauern und Böschungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)  

Sollten Stützmauern geländebedingt erforderlich werden, dürfen diese nur bis zu einer maxi-
malen Höhe von 3,0 m errichtet werden. Eine Staffelung von Stützmauern ist unzulässig. Ein 
weiterer Höhenunterschied ist durch Böschungen im Verhältnis von 1:2 oder flacher auszu-
gleichen. 

Stützmauern haben zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von 0,50 m zur öffentli-
chen Verkehrsfläche einzuhalten. Stützmauern zu landwirtschaftlichen Feldwegen (festge-
setzte beschränkt öffentliche Wege) haben einen Abstand von 1,00 m zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche einzuhalten 

Hinweise: Gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 6 LBO bedürfen Stützmauern und Aufschüttungen bzw. 
Abgrabungen, die nach § 50 LBO verfahrensfrei sind, der Kenntnisgabe. 
Es sind die Grenzabstände gemäß den Bestimmungen des Nachbarrechts Baden-
Württemberg (NRG) einzuhalten. 

 

2.3. Gestaltung der privaten Grünflächen  

Die privaten Grünflächen innerhalb des Gewerbegebietes sind gemäß den Vorgaben der 
textlichen Festsetzungen zu gestalten, zu bepflanzen und zu pflegen. Sie sind grundsätzlich 
von Versiegelungen, Teilversiegelung oder sonstigen betrieblichen Nutzungen (z.B. Lager-
haltung, Parkierung, Überfahrung, Nebenanlagen etc.) freizuhalten. 

 

2.4. Einfriedigungen  

Einfriedigungen sind nur innerhalb bzw. an der Außengrenze des gewerblichen Baugrund-
stücks zulässig. 

Als Materialien für Einfriedigungen sind zulässig: 

�ƒ Lebende Einfriedigungen  

�ƒ Maschendrahtzäune 

�ƒ Stab- oder Wellgitter  

einschließlich Sockel bis zu einer Höhe von 1,80 m. Die Höhe der Sockelmauern wird auf 
0,40 m begrenzt.  

Das Anbringen von Stacheldraht ist unzulässig.  
Geschlossene Einfriedigungen sind unzulässig.  

Einfriedigungen haben zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von 0,50 m zur öffent-
lichen Verkehrsfläche einzuhalten. Einfriedigungen zu landwirtschaftlichen Feldwegen (fest-
gesetzte beschränkt öffentliche Wege) haben einen Abstand von 1,00 m zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche einzuhalten 

In Hinblick auf den Abstand lebender Einfriedigungen zu landwirtschaftlichen Wegen und 
landwirtschaftlichen Nutzflächen wird auf die Regelungen des Nachbarrechts Baden-Würt-
temberg verwiesen 
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2.5. Müllbehälter und Abfallcontainer  

Die Unterbringung von Müllbehältern und anderen Entsorgungs- und Recyclingbehältern ist 
in die baulichen Anlagen zu integrieren und gegen Einblick vom öffentlichen Straßenraum 
und vom umliegenden Landschaftsraum dauerhaft abzuschirmen. 

 

 

3. Werbeanlagen  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle örtlich gebundenen Einrichtungen, die 
der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe und Beruf dienen und vom 
öffentlichen Verkehrsraum oder dem Umfeld des Plangebiets aus sichtbar sind. Hierzu gehö-
ren Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen, sowie für An-
schläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen. 

Hinweis: Die Gestaltung und Anbringung von Werbeanlagen ist grundsätzlich immer mit der 
Baurechtsbehörde abzustimmen. Die Baurechtsbehörde entscheidet im Einzelfall 
über die Zulässigkeit von Werbeanlagen im Sinne des „Sich-Einfügens“ in die Um-
gebungsbebauung analog § 34 BauGB. 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 

Dynamische Werbeanlagen mit Wechsellicht, Lauflicht, fluoreszierende Werbeanlagen, 
elektronische Laufbänder und Videowände sind unzulässig. 

Im Anbauabstand der Landesstraße L 1110 sind Werbeanlagen nur mit Zustimmung des 
Straßenbaulastträgers zulässig. 
 

Für die Baufelder 1, 3, 4 und 5 gilt: 

Werbeanlagen an Gebäuden  

Maximal 5 % einer Ansichtsfassade eines Gebäudes dürfen mit Flachtransparenten oder 
Einzelbuchstaben-Schriftzügen bedeckt sein. Die Höhe von Schriftzeichen / Logos etc. ist 
dabei auf maximal 2,0 m begrenzt.  

Unzulässig sind Werbeanlagen in der Dachfläche bzw. oberhalb der Traufkante / Attikakante. 
Über 1,0 m von der Fassade auskragende Werbeanlagen sind ebenfalls unzulässig. 

Werbeanlagen dürfen nur auf den öffentlichen Straßenraum der Lohmühlstraße ausgerichtet 
sein, eine Orientierung von Werbeanlagen auf den westlich und südlich angrenzenden Land-
schaftsraum ist unzulässig. 
 

Fahnen, Pylone, f reistehende Werbeanlagen  

Die Höhe von Fahnen mit ihren Masten wird auf maximal 5,0 m über angrenzendem Ge-
lände begrenzt. Je Baugrundstück sind maximal zwei Fahnenmasten zulässig 

Sonstige freistehende Werbeanlagen dürfen in ihrer Höhenentwicklung die Höhe von 3,50 m 
nicht überschreiten. Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer maximalen Breite von 
1,50 m zulässig. Die Größe der Ansichtsfläche darf maximal 5,00 qm betragen.  

Die Werbeanlagen dürfen nicht in den öffentlichen Verkehrsraum ragen.  
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Für das Baufeld 2 gilt: 

Werbeanlagen an Gebäuden  

Maximal 10 % der Ansichtsfassaden dürfen in Summe mit Flachtransparenten oder Einzel-
buchstaben-Schriftzügen bedeckt sein. Die Höhe von Schriftzeichen / Logos etc. ist dabei 
auf maximal 2,0 m begrenzt.  

Unzulässig sind Werbeanlagen in der Dachfläche bzw. oberhalb der Traufkante / Attikakante. 
Über 1,0 m von der Fassade auskragende Werbeanlagen sind ebenfalls unzulässig. 
 

Fahnen, Pylone, freistehende Werbeanlagen  

Zulässig sind maximal drei Fahnenmasten mit einer Höhe von maximal 10,0 m über angren-
zendem Gelände.  

Zulässig ist ein Werbepylon mit einer Höhe von maximal 15,0 m über angrenzendem Ge-
lände. 

Sonstige freistehende Werbeanlagen dürfen in ihrer Höhenentwicklung die Höhe von 3,50 m 
nicht überschreiten. Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer maximalen Breite von 
1,50 m zulässig. Die Größe der Ansichtsfläche darf maximal 5,00 qm betragen.  

Die Werbeanlagen dürfen nicht in den öffentlichen Verkehrsraum ragen.  

 

 

4. Freileitungen  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Innerhalb des Plangebietes sind Niederspannungsfreileitungen zur Stromversorgung unzu-
lässig. 
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E HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN FÜR DAS 
BAUGENEHMIGUNGS- BZW. KENNTNISGABEVERFAHREN  

(§ 9 Abs. 6 BauGB, § 10 und § 74 Abs. 1 LBO) 

 

1. Belange des Bodenschutzes  

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes und den scho-
nenden und sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§ 1a BauGB) wird hingewiesen. Der 
Bodenaushub ist auf das erforderliche Mindestmaß zu begrenzen. Anfallender überschüssi-
ger Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat nach Möglichkeit im Baugebiet zu 
verbleiben und ist dort wieder zu verwenden bzw. einzubauen. 

Bei Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Ober- und Unterboden sind die DIN 19639 
„Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ und die DIN 19731 „Boden-
beschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut“ zu beachten. Auf die §§ 4 
und 7 des Bodenschutzgesetzes wird hingewiesen. 

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermei-
den, um die natürliche Bodenstruktur vor einer nachhaltigen Veränderung zu schützen.  

Als Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BodSchG 
gewährleisten (Schütthöhe max. 2,00 m, Schutz vor Vernässung) 

Für Baumaßnahmen, die auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbe-
bauten Fläche von mehr als 0,5 Hektar auf den Boden einwirken, hat der Bauherr gemäß § 
2 Absatz 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) ein Bodenschutzkon-
zept für die Planung und Ausführung des Vorhabens zu erstellen. Das Konzept ist mit den 
Bauvorlagen im Rahmen des Verfahrens einzureichen.  

Im Falle eines verfahrenspflichtigen Bauvorhabens mit einem zu erwartenden Anfall von 
mehr als 500 Kubikmetern Bodenaushub ist gemäß § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschafts-
gesetz (LKreiWiG) im Rahmen des Verfahrens der Baurechtsbehörde mit den Bauvorlagen 
ein Abfallverwertungskonzept vorzulegen. 

 

2. Baugrund  

Zur Erkundung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse im Plangebiet wurde 
ein ingenieurgeologisches Flächengutachten erstellt (Töniges GmbH, Sinsheim, Stand 
20.02.2025). 

Auf das Gutachten als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen.  

 

3. Altlasten / Bodenbelastungen  

Innerhalb des Plangebiets liegen keine Hinweise auf Altlasten vor. Werden bei den Aushub-
arbeiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrückstände, Verfärbung des 
Bodens, auffälliger Geruch oder ähnliches) ist das Landratsamt Heilbronn sofort zu benach-
richtigen. 
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4. Grundwasser  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb rechtskräftig festgesetzter Wasserschutzgebiete. 

Wird bei Bauarbeiten Grundwasser erschlossen, ist dies gemäß § 43 WG / § 49 WHG der 
zuständigen Fachbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Bauarbeiten sind bis zur Entschei-
dung der Fachbehörde einzustellen. Für eine Grundwasserabsenkung während der Bauzeit 
und eine Grundwasserumleitung während der Standzeit der Gebäude ist eine wasserrechtli-
che Erlaubnis erforderlich. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung ist unzulässig. 

Erdarbeiten und Bohrungen, die mehr als 10 Meter in den Boden eindringen sowie alle Ar-
beiten, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe, die Menge oder die 
Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, sind nach § 43 WG der unteren Was-
serbehörde, Landratsamt Heilbronn, einen Monat vor Beginn anzuzeigen. 

 

5. Dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser - Regenwasserbe-
handlung  

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. Wasserhaushaltsgesetz (§ 55 (2) WHG) Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 
Belange entgegenstehen. 

Die Weiterverwendung von Regenwasser oder dessen Rückführung in den natürlichen Was-
serkreislauf ist anzustreben. Es wird empfohlen, zur Minderung des Oberflächenwasserab-
flusses Zisternen zur Gewinnung von Brauchwasser anzulegen. 

 

6. Belange der Landwirtschaft  

Während und nach der Baumaßnahme ist die Sicherheit und Leichtigkeit des landwirtschaftli-
chen Verkehrs durchgängig zu gewährleisten. 

Durch die umgebenden Flächen können auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung Emis-
sionen wie z.B. Stäube, Geruch, Lärm und Pflanzenschutzmittelabdrift im Sinne des § 906 
BGB nicht ausgeschlossen werden und sind durch die geplante Nutzung hinzunehmen. 

Um Verschattung und andere Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher Kulturen zu vermei-
den, ist mit Anpflanzungen, die in Verbindung mit den geplanten Maßnahmen stehen, ein 
ausreichender Abstand zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Kulturen einzuhalten, der 
mindestens den Erfordernissen nach dem Nachbarrecht Baden-Württemberg entspricht. 

Um die Sicherheit und Leichtigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs zu gewährleisten, sollte 
mit Einfriedungen ein Mindestabstand von 1 m, mit Anpflanzungen ein Mindestabstand von 
1,5 m gegenüber angrenzenden Feldwegen und landwirtschaftlichen Nutzflächen eingehal-
ten werden. 
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7. Belange der Denkmalpflege  

Für das Plangebiet wurde in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Jahr 
2022 eine Grabung durchgeführt. Hierzu liegt ein archäologischer Untersuchungsbericht vor 
(Abschlussbericht Grabungsnummer: 2021_0371 vom 18.10.2022, Archäograph – Archäolo-
gische Dienstleistungen Melanie Zobl M.A., Friedberg (Bayern)). 

Auf das Gutachten als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen.  

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder 
der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramik-
reste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdver-
färbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveränder-
tem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hinge-
wiesen. 

Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristi-
gen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kennt-
nis gesetzt werden. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass im Falle notwendiger Ret-
tungsgrabungen die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen 
in Anspruch nehmen kann und durch den Vorhabenträger finanziert werden muss. 

 

8. Artenschutzrechtliche Belange  

Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, wildle-
bende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, Tiere der besonders 
geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische Vogelarten erheblich zu 
stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch dürfen deren Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Für das Plangebiet liegt eine artenschutzrechtliche Prüfung vor (Artenschutzrechtliche Prü-
fung nach § 44 (1) BNatSchG, Fortschreibung 2022, Gruppe für Ökologische Gutachten, 
Februar 2022), welche eine vorgelagerte artenschutzrechtliche Prüfung aus dem Jahr 2009 
(Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Gruppe für Ökologische Gutachten, Detzel&Mat-
thäus, Stuttgart, Dezember 2009) fortführt bzw. aktualisiert. 

Für die geplanten Flächen zur Ableitung des Niederschlagswassers und das Retentions- 
becken im Süden wurde darüber hinaus eine ergänzende artenschutzrechtliche Bewertung 
erstellt (Wagner + Simon Ingenieure GmbH, Mosbach, Stand 03.03.2025). 

Auf d ie Gutachten als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen.  

 

Hinweise zum Vogelschutz: 

Bei den entstehenden Gebäuden, die an den Außenbereich grenzen, ist ein erhöhtes Kollisi-
onsrisiko für Vögel gegeben, sobald Fensterscheiben den Himmel oder Naturraumstrukturen 
spiegeln und Glasfassaden über eine Ecke geplant werden. Grundsätzlich sollen Situationen 
mit Fallenwirkung vermieden werden. Neben dem Verzicht auf Glasfronten existieren Maß-



Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften Weststadt IV, Plan Nr. 0750.006.00  
Hinweise 
 

20 

nahmen, durch die Glasfassaden für Vögel wahrnehmbar gemacht werden können. Informa-
tionen hierzu sind unter https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbro-
schuere_2022_D.pdf zu finden. Die Notwendigkeit von Vogelschutzglas sollte im Rahmen 
der Baugenehmigung geprüft werden. 

 

9. Klimaschutz / Ökologische Empfehlungen  

Aus Gründen der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme wie auch die aktive 
Nutzung von Brauchwasser erwünscht. Im Rahmen der Festsetzungen sind diese Anlagen 
zulässig. Bei der Baustoffauswahl ist auf die Verwendung von umweltverträglichen und re-
cyclingfähigen Baustoffen zu achten. 

 

10. Pflanzplan  

Bei Vorlage der prüffähigen Baugesuchsunterlagen ist als Teil der Baugesuchsvorlagen ein 
Pflanzplan einzureichen. Der Pflanzplan hat Aussagen über die Gestaltung der Außenanla-
gen des gesamten Grundstückes und die Begrünung der Fassaden zu enthalten.  

 

11. Nachbarrecht  

Insbesondere bei Pflanzmaßnahmen und bei der Errichtung von Einfriedigungen sind die 
Bestimmungen des Gesetzes über das "Nachbarrecht Baden-Württemberg - NRG" zu be-
achten. 

 

12. Empfehlungen zur Artenverwendung  
 
Folgende Gehölze können für Pflanzmaßnahmen im Rahmen der festgesetzten Pflanzgebote 
verwendet werden:  

Bäume / Hochstämme:  

Botanische Bezeichnung  Deutscher Name  

Fagus sylvatica Rotbuche 

Quercus petraea Traubeneiche 

Quercus robur Stieleiche 

Carpinus betulus Hainbuche 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer campestre Feldahorn 

Salix alba Silber-Weide 

Betula pendula Hänge-Birke 

Tilia cordata Winter-Linde 
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Prunus avium Süßkirsche 

Malus sylvestris Holzapfel 

Prunus domestica Zwetschge 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Malus spec. Apfel i.S. 

Pyrus spec Birne i.S. 

Hinweis: Bei Birnensorten sind Oberösterreicher Weinbirne und Schweizer Wasserbirne we-
gen Feuerbrand bzw. Birnenverfall möglichst nicht zu verwenden. 

Darüber hinaus können klimaresiliente Laubgehölze verwendet werden, welche den  
zukünftigen Anforderungen an Hitze- und Trockenheitsperioden entsprechen. 

 

Sträucher für freiwachsende Hecken zur Randeingrünung:  

Botanische Bezeichnung  Deutscher Name  

Corylus avellana Haselnuss 

Prunus spinosa Schleedorn 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Rosa canina Heckenrose 

Ligustrum vulgare Liguster 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Viburnum lantana Schneeball 

Clematis vitalba Waldrebe 

Darüber hinaus können klimaresiliente Laubgehölze verwendet werden, welche den  
zukünftigen Anforderungen an Hitze- und Trockenheitsperioden entsprechen. 
 
Gehölze für geschnittene Hecken zur Grundstückseinfriedigung:  

Botanische Bezeichnung  Deutscher Name  

Carpinus betulus Hainbuche 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Ligustrum vulgare Liguster 

Acer campestre Feldahorn 
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Rankgewächse zur Begrünung von Fassaden:  

Botanische Bezeichnung  Deutscher Name  

Hedera helix Efeu 

Polygonum aubertii Knöterich 

Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein 

Clematis vitalba Waldrebe 

 

 
13. Versorgungsleitungen und – anlagen  / Bestandsleitungen  

Versorgungsleitungen (§ 126 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 

Die Stadt ist gem. § 126 Abs. 1 BauGB berechtigt, auf Anliegergrundstücken Straßenbe-
leuchtungsmasten und gem. § 14 BauNVO ausnahmsweise Verteilerkästen und Fernmelde-
anlagen zu erstellen bzw. erstellen zu lassen.  

 

Bei der Abwägung über die Verlegung von Telekommunikationsleitungen im Rahmen von 
§ 68 (3) TKG wird von der Stadt Eppingen zur Vermeidung eines negativen visuellen Er-
scheinungsbildes und zur Vermeidung von funktionalen Beeinträchtigungen der öffentlichen 
Räume unter Berücksichtigung der dem Bebauungsplan beigefügten örtlichen Bauvorschrif-
ten die unterirdische Verlegung der Telekommunikationsleitungen als vorrangiges Ziel ange-
sehen. 

Im Geltungsbereich sind Bestandsleitungen vorhanden. Vor Beginn von Baumaßnahmen be-
steht Erkundungspflicht bei den Versorgungsträgern.  

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen vorhandener Telekom-
munikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Stö-
rungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberir-
dische Gehäuse so weit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabel-
ziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bau-
ausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanwei-
sung der Telekom ist zu beachten. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merk-
blatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 
6, zu beachten. 

Bei wesentlichen Änderungen der Höhenlage der Straßen- und Gehwegoberflächen (Abtrag 
>10 cm, Auftrag >30 cm) sowie bei anderen Maßnahmen, die bestehende Gasleitungen tan-
gieren, ist die Netze-Gesellschaft Südwest mbH, Technischer Service TSN rechtzeitig in die 
Planung mit einzubeziehen, um der Kostenminimierung bei evtl. erforderlichen Umbaumaß-
nahmen oder Umplanungen gerecht zu werden. Dasselbe gilt für evtl. Teilnahmen an Aus-
schreibungen von Bauleistungen.  
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14. Schallschutz  

Für das gesamte Plangebiet besteht eine potentielle, nächtliche Einschränkung der Nutzbar-
keit bzw. für geplante, potentiell lärmintensive Betriebe (insbesondere mit Nachtarbeit) eine 
Nachweispflicht (Schallschutznachweis) im Zuge der nachgelagerten Genehmigung. Durch 
die sich ansiedelnde Betriebe sind die schalltechnischen Anforderungen der TA Lärm nach-
weislich zu erfüllen. 

Bei der Gebäudeplanung ist darauf zu achten, dass deren Stellung so ausgelegt ist, dass 
Schallemissionen bereits auf „natürliche Art“ bei der Ausbreitung gehindert werden. Tätigkei-
ten im Freien oder große Außenbereiche sind bevorzugt in Richtung des Plangebietszent-
rums bzw. in Richtung Westen zu orientieren. Darauf aufbauend ist auf eine schalltechnisch 
optimierte Grundrissgestaltung zu achten. Schutzbedürftige Räume sind bevorzugt zur lärm-
abgewandten Fassade zu orientieren.  

Betriebsbedingt öffenbare Außenbauteile (Tore, Fenster, Lichtbänder etc.) sind abgewandt 
von schutzbedürftigen Nutzungen zu orientieren – insbesondere höher liegende, im Nacht-
zeitraum emittierende Bauteile/Schallquellen.  

Zu- und Abfahrten sind lärmoptimiert anzuordnen z.B. ins Plangebiet-Zentrum oder mittels 
abschirmenden Betriebsgebäuden zwischen Immissionsorten und Schallquellen.  

Verladungen sollten bei materialintensiven Betrieben in einer Verladehalle stattfinden und 
Verladungen sind, je nach geplantem Umfang, im Nachtzeitraum voraussichtlich grundsätz-
lich auszuschließen, insb. mit einer Schallabstrahlung Richtung Osten und Norden.  

Bei technischen Anlagen, die 24 Stunden/Tag genutzt werden, ist zu berücksichtigen, dass 
diese möglicherweise (in massiv errichteten) Technikräumen im Innern von Gebäuden unter-
gebracht werden müssen und über Zu- und Abluftöffnungen ins Freie arbeiten oder ggf. (zu-
sätzlich) nachts nicht unter Volllast betrieben werden können.  

Es ist zu beachten, dass technische Einrichtungen nach Stand der Lärmminderungstechnik 
weder tieffrequent noch tonhaltig im Sinne der TA Lärm sein dürfen.  

Werden hoch liegende Schallquellen (u. a. Kamine, Zu- / Abluftöffnungen etc.) erforderlich, 
die nicht mehr gut abgeschirmt werden können und im Nachtzeitraum genutzt werden, soll-
ten Öffnungen bevorzugt ins Gebietszentrum orientiert bzw. von der schutzbedürftigen 
Wohnbebauung abgewandt ausgerichtet werden.  
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tion berücksichtigt werden, dass die Außenbauteile und in besonderem Maße die Dächer, 
Oberlichter und Tore voraussichtlich mit einem höheren Schalldämm-Maß als bei einfachen 
Industriehallen auszustatten sind.  

Die Betriebe sollten so ausgelegt werden, dass schallintensive Tätigkeiten im Nachtzeitraum 
nach Möglichkeit ausschließlich im Innern der Gebäude stattfinden. Der Einsatz von Gabel-
staplern o. Ä. nachts im Freien ist voraussichtlich vollständig zu vermeiden. Reststoffbehälter 
sollten sich ebenfalls im Halleninnern oder hinter geeigneten abschirmenden Elementen  
(d. h. Betriebsgebäude als natürliche Abschirmung zwischen maßgeblichen Immissionsorten 
und Plangebiet) befinden.  
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F Verfahrensvermerke  
 

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat              
§ 2 Abs. 1 BauGB  

 
am 02.07.2024 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses              
§ 2 Abs. 1 BauGB 

 am 26.07.2024 

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung  am 26.07.2024 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit                          
§ 3 Abs. 1 BauGB 

 vom 
bis 

29.07.2024 
30.08.2024 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemein-
den 
§ 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB 

 vom 
bis 

29.07.2024 
30.08.2024 

Entwurfsbeschluss des Gemeinderates einschließlich 
Offenlagebeschluss   

 am 01.04.2025 

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung             
§ 3 Abs. 2 BauGB 

 am 11.04.2025 

Entwurf mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
öffentlich ausgelegt                                                        
§ 3 Abs. 2 BauGB  

 vom  
bis 

14.04.2025 
19.05.2025 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange sowie der Nachbargemeinden  
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB 

 vom  
bis 

14.04.2025 
19.05.2025 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW 

  
am 

 
22.07.2025 

Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften                                                      
§ 74 Abs. 1 und 7 LBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 4 GemO/BW 

  
am 

 
22.07.2025 

Öffentliche Bekanntmachung der Satzungen und damit 
Rechtsverbindlichkeit  des Bebauungsplans und der 
Örtlichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

  
am 

 

 
 
Ausfertigung:     
Stadt Eppingen     
 
    
Eppingen,    
 
 
    

_______________ 
 
Thalmann 
Bürgermeister 
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Begründung zum Bebauungsplan mit Örtlichen Bauvorschriften Nr. 0750.006.00  
„Weststadt  IV“  in Eppingen- Kernstadt  

 

1. All gemeines  
Die Große Kreisstadt Eppingen ist eine Flächengemeinde mit sechs Stadtteilen und derzeit 
rund 22.000 Einwohnern. Der Zentralort Eppingen bildet dabei den Siedlungsschwerpunkt 
und versorgt den Raum mit entsprechenden Infrastruktureinrichtungen. Der Regionalplan der 
Region Heilbronn-Franken weist Eppingen als Unterzentrum und künftig auszubauendes Mit-
telzentrum aus. 

Die Kernstadt Eppingen bildet den zentralörtlichen Ort innerhalb der Gesamtstadt aus und 
beherbergt den Hauptbesatz der gewerblichen Betriebe innerhalb der Gesamtstadt Eppin-
gen, hier zum einen mit größeren gewachsenen Gewerbestandorten im Westen und Osten 
sowie im Umfeld der Bahntrasse sowie zum anderen mit dem in Aufsiedlung befindlichen 
Gewerbestandort Tiefental abgesetzt von der Siedlungsstruktur im Norden an der Ortsum-
fahrung der B 293 liegend. 

Neben den zentralen kernstädtischen Standorten verfügt die Stadt Eppingen desweiteren 
auch über dezentrale Gewerbestandorte in den Stadtteilen, welche trotz ihrer peripheren 
Lage dennoch über einen durchaus wirtschaftlich bedeutsamen Betriebsbesatz verfügen.  

 

   

 

2. Erfordernis / Ziele der Bauleitplanung  / Verfahrenswahl  
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dabei sind die öffentlichen und pri-
vaten Belange untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. 

Anlass und Erfordernis der Aufstellung des Bebauungsplans sind konkret vorliegende bauli-
che Entwicklungsabsichten von Gewerbebetrieben mit Bezug auf die Kernstadt und mit Be-
zug auf den Standort Weststadt IV.  

Das Erfordernis für die geplante gewerbliche Weiterentwicklung des Gewerbestandortes 
Weststadt resultiert dabei  

- aus konkreten betrieblichen Erweiterungsabsichten andockend an den vorhandenen 
baulichen Bestand im Gebiet „Weststadt III“  

- aus konkreten Ansiedlungsabsichten bezogen auf den Standort Weststadt IV am 
Knotenpunkt der L 1110 mit der B 293 mit Bezug auf die regional bedeutsame Ver-
kehrstrasse und den Standort an der adressbildenden westlichen Ortseingangssitua-
tion der Stadt Eppingen 

- sowie aus der Tatsache, dass sich die vorhandenen gewerblichen Flächenbedarfe in 
ihrer quantitativen Größe und Struktur städtebaulich eher in einer Weiterentwicklung 
des eher kleinteilig geprägten Bestandsstandortes Weststadt realisieren lassen als 
über eine Weiterentwicklung des deutlich grobkörnigeren und auf größere Grund-
stücksflächen ausgerichteten Gewerbestandortes Tiefental 
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Über die Entwicklung der bereits seit langem im Flächennutzungsplan der Verwaltungsge-
meinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen enthaltenen gewerblichen Baufläche West-
stadt IV sollen damit der bestehenden Nachfragesituation entsprechende gewerbliche Flä-
chenpotenziale entwickelt werden, um den Wirtschaftsstandort und Arbeitsplatzstandort des 
Unterzentrums Eppingen zu sichern und weiterzuentwickeln. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvorschriften soll bezogen auf 
den Standort der geplanten gewerblichen Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbestan-
dortes Weststadt eine geordnete städtebauliche Entwicklung am westlichen Rand der Sied-
lungsstruktur der Stadt Eppingen sichergestellt werden. In diesem Zuge besteht das Ziel, die 
erweiterte Bestandsentwicklung möglichst effizient und flächensparend zu erschließen, um 
den Flächenverbrauch in Grenzen zu halten, was über die Nutzung der vorhandenen Ge-
bietserschließung des Bestandsgebietes Weststadt erreicht werden kann. Darüber hinaus 
besteht das Ziel, das Gebiet möglichst gut grünordnerisch in den umgebenden Landschafts-
raum der offenen Kraichgaulandschaft einzubinden und eine grünordnerisch angemessene 
Randausbildung zu vollziehen. Dies auch weil über die Entwicklung der gewerblichen Flä-
chen die gewerbliche Entwicklung am Standort Weststadt abgeschlossen, ein definitiver 
Siedlungsrand gebildet und hierüber der angrenzende Regionale Grünzug abschließend 
ausgeformt werden soll. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren mit Umweltprüfung. 
 
Aufgrund einer kleinräumig erforderlichen Optimierung des städtebaulichen Layouts vor dem 
Hintergrund der am südöstlichen Rand des Plangebietes verlaufenden Produktenfernleitung 
erfolgt eine kleinteilige Änderung des Flächennutzungsplans im Zuge der 16. Änderung der 
3. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Eppingen 
– Gemmingen – Ittlingen. 
 
 
 

3. Räumlicher Geltungsbereich  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans auf Gemarkung Eppingen wird be-
grenzt durch: 

�x Die Brettener Straße (Landesstraße L 1110) im Norden, 

�x die gewerblich genutzten Flurstücke 30605 und 30607/1 im Osten, 

�x den Verlauf der Produkten-Fernleitung mit deren Schutzstreifen im Süden 

�x und das landwirtschaftlich genutzte Flurstück 31524 im Westen. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Weststadt IV“ beinhaltet Teilflächen der Flurstü-
cke Nr. 30191 (Brettener Straße), 30606 (Lohmühlstraße), 31503, 31527/2, 31529, 31530, 
31531, 31533, 31541 und 33640. 

 

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt rund 2,3 ha.  
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Die Lage und der Umfang des Plangebiets sind der nachfolgenden Abbildung sowie der 
Plandarstellung des Bebauungsplans zu entnehmen. 

 

Abb.: Abgrenzung des Plangebiets (unmaßstäblich) 

 

 

 

4. Derzeitige Nutzung des Plangebietes  
 
Das Plangebiet wird derzeit im Außenbereich intensiv landwirtschaftlich (ackerbaulich) ge-
nutzt.  
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Teil des Plangebietes sind zudem zwei Feldwege im Norden und Osten des Plangebietes so-
wie ein Teil der Lohmühlstraße, über die aus dem Bestandsgebiet Weststadt heraus die Er-
schließung erfolgt. 
 

Abb.: Feldwege am östlichen Rand des Plangebietes mit angrenzenden gewerblichen Grundstücken und am 

nördlichen Rand mit angrenzender Brettener Straße 

 

Abb.: Blick vom Feldweg (Sulzfelder Weg) nach Westen 

 

Abb.: Blick vom Sulzfelder Weg nach Osten in die Lohmühlstraße 
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5. Rechtliche Situation und Einordnung in die Bauleitplanung  

 

Landesentwicklungsplan 

Nach der Raumstruktur des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-Württemberg ist Eppin-
gen dem Mittelbereich Heilbronn im ländlichen Raum im engeren Sinn in der Region Franken 
zuzuordnen und ist als Unterzentrum dargestellt, das für ein Mittelzentrum vorgeschlagen ist.  

Zudem liegt Eppingen auf einer Landesentwicklungsachse (regional ausgeformt), die von 
Heilbronn im Osten nach Westen über die Landesgrenze über Bretten bis Karlsruhe führt.  

Hier sind die Standortvoraussetzungen zur Erhaltung und Erweiterung des Arbeitsplatzange-
bots u.a. durch die Bereitstellung ausreichender Gewerbeflächen zu verbessern. Da die Ge-
werbegebietsentwicklung an eine bestehende Siedlungsstruktur anschließt, wird auch dem 
Anbindegebot gemäß 3.1.9. LEP 2002 entsprochen. 

 

Abb.: Auszug aus der Strukturkarte des Regionalplans Heilbronn-Franken (Quelle: RV Heilbronn-Franken 2024) 
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Regionalplan Heilbronn- Franken  

Die Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 weist den östlichsten 
Teil des Geltungsbereichs als bestehende Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe aus.  

Westlich der bestehenden Siedlungsstruktur der gewerblichen Bauflächen am Westrand der 
Stadt Eppingen erstreckt sich ein Regionaler Grünzug, welcher in seiner Abgrenzung leicht 
abgesetzt zur Siedlungsstruktur liegt. Hier existieren keine regionalplanerischen Ziele und 
Festlegungen.  

Lediglich der äußere westliche Rand des Plangebiets des Bebauungsplans Weststadt IV wird 
damit vom Regionalen Grünzug tangiert, der unter PS 3.1.1 folgender Maßen definiert wird: 

„Zur Erhaltung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen und zur Gliederung der Sied-
lungsstruktur werden insbesondere im Bereich der Entwicklungsachsen, der stärker verdich-
teten Räume und in Gebieten mit starken Nutzungskonflikten Regionale Grünzüge als Teile 
eines leistungsfähigen regionalen Freiraumverbundes als Vorranggebiet festgelegt und in der 
Raumnutzungskarte im Maßstab 1: 50.000 dargestellt. 

Die Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen Nut-
zungen freizuhalten. Innerhalb der Regionalen Grünzüge sind die Landnutzungen auf eine 
Erhaltung und Entwicklung der Ausgleichsfunktionen und der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes auszurichten. 

Die Funktionen der Regionalen Grünzüge sollen im Rahmen der Landschaftsplanung sach-
lich und räumlich konkretisiert werden und in geeigneter Weise in der Bauleitplanung und an-
deren Nutzungsplanungen ausgeformt werden.“ 
 
Mit der vorliegenden Gebietsentwicklung Weststadt IV wird das städtebauliche Ziel verfolgt, 
die gewerbliche Gebietsentwicklung nach Westen abzuschließen, worüber der regionale 
Grünzug abschließend ausgeformt werden wird. 
 

Abb.: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans (Quelle: RV Heilbronn-Franken 2024)  
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Flächennutzungsplan 
 
Die rechtsverbindliche 3. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 2017 der Verwal-
tungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen stellt das Plangebiet  
 

- zum Teil als bestehende gewerbliche Baufläche (Lohmühlstraße)  
- zum größerenTeil als geplante Baufläche  
- sowie im östlichen Teil als Fläche für die Landwirtschaft dar.  

 
Bei der im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans geplanten Änderung der ge-
werblichen Baufläche Weststadt IV handelt es sich um eine kleinräumige Veränderung der 
Abgrenzung der bereits im Flächennutzungsplan enthaltenen geplanten gewerblichen Bau-
fläche. In diesem Rahmen sollen die südlich der Produktenfernleitung liegenden Teilflächen 
aus der geplanten gewerblichen Baufläche herausgenommen und gleichzeitig die Grenze 
der geplanten gewerblichen Baufläche leicht nach Westen herausgeschoben werden. Hinter-
grund ist bei der Rücknahme im Süden die Vermeidung von Konfliktwirkungen mit der Pro-
duktenfernleitung und bei der Hinzunahme von Flächenanteilen nach Westen eine wirtschaft-
lich effiziente Gebietserschließung im Kontext der erforderlichen Verlängerung der Lohmühl-
straße (Herausschieben des vorhandenen Wendehammers nach Westen). 
 
Durch die im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigte Herausnahme 
der Flächenanteile südlich der Leitungstrasse ergibt sich letztlich nur eine Mehrausweisung 
von 0,4 ha gegenüber der heute bereits im Flächennutzungsplan enthaltenen gewerblichen 
Baufläche Weststadt IV. 
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Abb.: Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 2017 des Verwaltungsraums Eppingen - Gemmingen – 
Ittlingen - Darstellung der Bestandssituation und der geplanten punktuellen Änderung 
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Geschützte Bereiche nach EU -Recht  

Schutzgebiete nach FFH-Status bzw. Vogelschutzrichtlinie befinden sich weder innerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans noch im weiteren Umfeld des Plangebiets.  

 

Schutzgebietskulissen nach Naturschutzrecht  

Im Plangebiet und dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich keine Bereiche von 
Schutzgebietskulissen nach Naturschutzrecht.  

Deutlich nach Süden abgesetzt sind im Kontext der Elsenzaue das Landschaftsschutzgebiet 
„Hügel und Bachtäler zwischen Eppingen und Mühlbach“ und mehrere Biotope ausgewiesen. 
 

Abb.: Schutzgebietskulissen (Quelle LUBW, 2024)  

 

Geschützte Streuobstbestände  

Im Plangebiet und direkt angrenzend existieren vor dem Hintergrund der intensiven acker-
baulichen Nutzung keine geschützten Streuobstbestände. 

 

Landesweiter Biotopverbund  

In der Umgebung des Geltungsbereichs befinden sich keine Kern- und Suchräume des lan-
desweiten Biotopverbunds. 
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Abb.: Landesweiter Biotopverbund (Quelle LUBW 2024) 

 

Lage in Wasserschutzgebieten  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines oder angrenzend an ein festgesetztes Wasser-
schutzgebiet.  

 

Abb.: Wasserschutzgebietszonen (Quelle LUBW 2024) 
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Überschwemmungsgebiete / Hochwassergefahren  

Ca. 200 m südlich des Gebiets und tiefer in der Talmulde gelegen verläuft die Elsenz, deren 
Hochwasser keine Auswirkungen auf das deutlich höher gelegene Plangebiet haben. 
 

Abb.: Hochwassergefahrenkarte (Quelle LUBW 2024) 

 

 

Artenschutzrechtliche Belange  

Für das Plangebiet liegt eine artenschutzrechtliche Prüfung vor (Artenschutzrechtliche Prü-
fung nach § 44 (1) BNatSchG, Fortschreibung 2022, Gruppe für Ökologische Gutachten, 
Stuttgart, Februar 2022), welche eine vorgelagerte artenschutzrechtliche Prüfung aus dem 
Jahr 2009 (Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Gruppe für Ökologische Gutachten, Det-
zel & Matthäus, Stuttgart, Dezember 2009) fortführt bzw. aktualisiert. 

Für die geplanten Flächen zur Ableitung des Niederschlagswassers und das Retentions- 
becken im Süden wurde darüber hinaus eine ergänzende artenschutzrechtliche Bewertung 
erstellt (Wagner + Simon Ingenieure GmbH, Mosbach, Stand 03.03.2025). 

Auf die Gutachten als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen.  

 

 

Altlasten  / Kampfmittel  

Innerhalb des Plangebietes sind derzeit keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen be-
kannt.  

Für das Plangebiet wurde im Jahr 2022 von Seiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
beim Regierungspräsidium Stuttgart eine multitemporale Luftbildauswertung mit alliierten 
Kriegsluftbildern durchgeführt. Die Luftbildauswertung hat dabei keine Anhaltspunkte für das 
Vorhandensein von Bombenblindgängern innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind insoweit keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 



Bebauungsplan Weststadt IV, Plan Nr. 0750.006.00    -    Begründung               Seite  
 

13 

Denkmalschutzrechtliche Aspekte  

Für das Plangebiet wurde in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Jahr 
2022 eine Grabung durchgeführt. Hierzu liegt ein bauvorgreifender archäologischer Untersu-
chungsbericht vor (Abschlussbericht Grabungsnummer: 2021_0371 vom 18.10.2022, Archä-
ograph – Archäologische Dienstleistungen Melanie Zobl M.A., Friedberg (Bayern)). 

Auf das Gutachten als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen.  

 

Belange der Landwirtschaft  

Nach §1 (6) Nr. 8b BauGB sind die Belange der Landwirtschaft bei der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen.  

Aufgrund der hohen Bodenbonitäten besitzt das Plangebiet für die landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung eine sehr hohe Bedeutung. Hinzu kommt, dass das Plangebiet sich als gro-
ßer landwirtschaftlicher Schlag darstellt und aufgrund der guten Erschließungsstruktur so-
wie der noch mäßigen Hangneigungen sehr gut bewirtschaftbar ist. In der Flurbilanzkarte, 
welche die natürliche Bodengüte, die Bewirtschaftungsfaktoren und agrarstrukturelle Fakto-
ren (bspw. Wegenetz, Grundstücksgrößen etc.) übergreifend zusammenfasst, wird das 
Plangebiet dementsprechend auch als Vorrangflur dargestellt. Auch in der Bodenpotenzial-
karte der LEL wird der Standort als Fläche mit Vorrangpotenzial geführt. 

 
Abb.: Flurbilanz 2022 Landkreis Heilbronn (Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen 
Raum Schwäbisch Gmünd 2024)  
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Abb.: Bodenpotenzialkarte Landkreis Heilbronn (Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländli-
chen Raum Schwäbisch Gmünd 2024) 

 

 

Grundsätzlich ist damit eine hohe Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange zu konstatie-
ren. Mit Blick auf mögliche Alternativen und in Verbindung mit dem landesplanerischen An-
bindegebot steht damit im Hinblick auf eine sachgerechte Abwägungsentscheidung die 
Frage im Raum, ob alternative gewerbliche Entwicklungsoptionen ggfs. mit geringeren Ein-
griffen in landwirtschaftlich hochwertige Fluren eine Option darstellen könnten. Im Hinblick 
auf das Anbindegebot kommen dabei in der Kernstadt Eppingen nur städtebauliche Ent-
wicklungen andockend an bestehende gewerbliche Standorte in Frage.  

Damit lägen mögliche alternative Entwicklungsoptionen im Bereich der Entwicklung 

- des Gewerbegebietes Weststadt nach Westen oder Norden,  

- des Gewerbestandortes Scheuerle in der Elsenzaue nach Norden,  

- des Gebiets Oststadt / Heilbronner Straße nach Norden oder Süden  

- oder auch des Gebietes Tiefental im Sinne der regionalplanerisch vordefinierten 
Weiterentwicklung nach Norden.  

Festzustellen ist, dass neben anderen Restriktionskriterien (u.a. naturschutzrechtliche Be-
lange, Immissionsschutz, Topografie) letztlich an allen Optionsstandorten ebenfalls Vor-
rangfluren der Flurbilanz 2022 betroffen wären (vgl. untenstehender Auszug aus der Flurbi-
lanz mit den möglichen Alternativstandorten). Demnach besteht letztlich keine Option mit 
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einer geringeren qualitativen Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen aufgrund der 
im offenen Kraichgauraum durchgängig vorhandenen sehr hochwertigen Bodenbonitäten 
und agrarstrukturellen Verhältnisse. 

Damit liegt der Fokus in einer flächensparenden Entwicklung, die darauf abzielt, Erschlie-
ßungsanteile möglichst gering zu halten und die gewerblichen Flächen möglichst optimal 
zu nutzen. Diese Anforderung wird im Falle des Gebietes Weststadt IV erfüllt, da die vor-
handene Gebietserschließung des Gebietes Weststadt III genutzt bzw. im nördlichen Teil 
direkt an die Westtangente (Brettener Straße) angebunden werden kann. 

 
Abb.: Flurbilanz 2022 Landkreis Heilbronn mit Darstellung möglicher alternativer gewerblicher Entwicklungsstan-
dorte (Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum Schwäbisch Gmünd 2024)  

Im Hinblick auf die durch den Bauleitplan erfolgende Flächeninanspruchnahme ist festzustel-
len, dass insgesamt ca. 1,9 ha an ackerbaulich genutzten Flächen in Anspruch genommen 
werden. Der Entzug dieser landwirtschaftlichen Flächen ist aufgrund der agrarstrukturellen 
Voraussetzungen als ein erheblicher Eingriff darzustellen. In Bezug auf die in der Stadt Ep-
pingen insgesamt landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen (StaLa 2024: 5.435 ha, davon 
4.903 ha Ackerflächen, Stand: 2020) entspricht die Inanspruchnahme durch den Bauleitplan 
0,04 % der im Jahr 2020 ackerbaulich genutzten Flächen. In Bezug auf das Plangebiet sind 
die betroffenen Grundstücke alle im Besitz der Stadt Eppingen. Von einer Existenzgefähr-
dung landwirtschaftlicher Betriebe wird deshalb nicht ausgegangen. 

 

Forstwirtschaftliche Belange  

Forstwirtschaftliche Belange sind nicht betroffen 
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Klimatologische Belange / Berücksichtigungsgebot nach KlimaG  

Die globalen Klimaschutzziele gehören zu den öffentlichen Belangen, die in die Abwägung 
einzustellen sind. Hinzuweisen ist auf den Zweck und die nationalen Klimaziele des Bundes-
Klimaschutzgesetzes (§ 1, § 3 KSG). Dies ist in dem Bebauungsplanverfahren in der Abwä-
gung zu berücksichtigen (§ 13 KSG). Nach den Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes 
(KSG) sowie des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg 
(KlimaG BW) hat die öffentliche Hand im Rahmen ihrer Zuständigkeit bei Planungen und Ent-
scheidungen den Zweck des jeweiligen Gesetzes und die zu seiner Erfüllung beschlossenen 
Ziele bestmöglich zu berücksichtigen. Dies trifft in der Folge auch auf die kommunale Bauleit-
planung zu. Gemäß § 7 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württem-
berg (KlimaG BW) sind damit der Schutz des Klimas, eine Reduktion treibhauswirksamer 
Emissionen und Maßnahmen zur Anpassung an die erwartbaren Folgen des Klimawandels 
im Zuge des Bebauungsplans zu berücksichtigen. Der Begriff des „Berücksichtigens“ impli-
ziert dabei bereits die Notwendigkeit einer Abwägung und verlangt kein striktes „Beachten“ 
(vgl. Gesetzesbegründung zu § 7 KSG BW)  

In diesem Zuge beschreibt und bewertet der Umweltbericht in Kapitel Schutzgut Klima / Luft 
die Ausgangssituation, stellt die Auswirkungen des Vorhabens dar und beschreibt die Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich. 

Bezugnehmend auf dieses Berücksichtigungsgebot sind im Bebauungsplan folgende Maß-
nahmen festgesetzt: 

- Nutzen der vorhandenen Gebietserschließung des angrenzenden Bestandsgebietes 
Weststadt III zur Minimierung des Flächenverbrauchs durch Erschließungsflächen und 
entstehender Versiegelungen durch Erschließungsflächen. 

- Begrünbare Flachdächer und flach geneigte Dächer (0 - 10°) von Hauptgebäuden, Gara-
gen und Carports sind zur Erhöhung der Verdunstungsleistung des Plangebietes sowie 
zur Wasserrückhaltung auf den nicht mit PV-Modulen überdeckten Flächen extensiv mit 
einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht dauerhaft zu begrünen. 

Die beschriebenen Maßnahmen tragen damit zu einer Reduktion sowie einer Kompensation 
der Auswirkungen von Bau und Betrieb des Plangebietes im Hinblick auf die Ziele des Klima-
schutzes bei. 

 

Kommunale Wärmeplanung 

Entsprechend § 1 (5) BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, zur Erfüllung der Klima-
schutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes die Wärme- und Energieversorgung von Ge-
bäuden treibhausgasneutral zu gestalten. 

In der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Eppingen (greenventory GmbH, Freiburg, 
Stand 08. März 2024) ist das östlich angrenzende Gewerbegebiet als Eignungsgebiet für den 
Aufbau eines Wärmenetzes (Nutzbare Potenziale: Industrielle Abwärme, Biomasse, Wasser-
stoff; Umsetzungspriorität: niedrig) ausgewiesen. Bei Umsetzung ergibt sich zukünftig ggf. 
die Möglichkeit des Anschlusses des Plangebiets. Eine konkrete Planung für das Wärmenetz 
liegt jedoch noch nicht vor. 
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Belange der Klimafolgenanpassung/ Berücksichtigungsgebot  

Nach den Vorgaben des § 8 Bundes-Klimaanpassungsgesetzes (KAnG) haben die Träger 
öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen das Ziel der Klimaanpassung 
fachübergreifend und integriert zu berücksichtigen. Dabei sind sowohl die bereits eingetrete-
nen als auch die zukünftig zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichti-
gen, insbesondere im Hinblick auf die Überflutung oder Überschwemmung bei Starkregen, 
Sturzfluten oder Hochwasser, das Absinken des Grundwasserspiegels oder Verstärkung von 
Trockenheit oder Niedrigwasser, die Bodenerosion oder die Erzeugung oder Verstärkung ei-
nes lokalen Wärmeinsel-Effekts. 

Bezugnehmend auf dieses Berücksichtigungsgebot sind im Bebauungsplan folgende Maß-
nahmen festgesetzt: 

- Das Vorsehen von Flächen zur Rückhaltung und gedrosselten Ableitung von Nieder-
schlagswasser sowie zur kontrollierten Ableitung von Niederschlagswasser bei Starkre-
genereignissen nach Süden in den angrenzenden Landschaftsraum  

- Die Bepflanzung der Böschungsflächen am Südrand zur Vermeidung einer Erosionswir-
kung  

- Die anteilige extensive Begrünung von Flachdächern oder flach geneigten Dächern zur 
Rückhaltung von Niederschlagswasser und Erhöhung der Verdunstungsleistung auf den 
Dachflächen zur Vermeidung eines lokalen Wärmeinsel-Effekts 

- Pflanzgebote in Form von Gehölzpflanzungen auf den Baugrundstücken und entlang 
des Straßenraums sowie im Bereich der grünordnerischen Randausbildung mit klima-
tisch ausgleichender Funktion sowie Festsetzungen zur Minimierung der Versiegelung 
und zur Entwicklung anteiliger Flächen der Betriebsgrundstücke als Freiflächen mit einer 
entsprechenden positiven klimatischen Funktion zur Vermeidung eines lokalen Wär-
meinsel-Effekts 

Die beschriebenen Maßnahmen tragen damit zu einer Reduzierung der Anfälligkeit des Vor-
habens gegenüber den Folgen des Klimawandels bei. 
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6. Bedarfsnachweis  
 
Im Zuge der bereits im Flächennutzungsplan enthaltenen gewerblichen Baufläche West- 
stadt IV sollen durch eine Verlängerung der Sticherschließung der Lohmühlstraße weitere 
gewerbliche Bauflächen am Rand des Gewerbestandortes Weststadt entwickelt werden.  
 
Die gewerbliche Baufläche Weststadt IV dient dabei der Entwicklung von gewerblichen Bau-
flächen im Kontext der Kernstadt Eppingen, welche gegenüber dem Gewerbestandort Tie-
fental kleinteiliger strukturiert und auf Betriebsentwicklungen von kleineren Unternehmen und 
Handwerksbetrieben ausgerichtet sind. Der Nordteil der gewerblichen Baufläche Weststadt 
IV steht zudem im räumlichen Kontext zum Kreuzungspunkt der Westtangente der Stadt  
Eppingen mit dem Verlauf der B 293. 
 
Derzeit liegen bei der Stadt Eppingen folgende gewerbliche Nachfragen vor: 
 
Gastronomie im Kontext des Standortes an der B 293  4.000 qm 
Baugewerbe        5.000 – 6.000 qm 
Höhenzugangstechnik      6.000 qm 
Autohaus        3.000 qm 
Metallbau        2.000 – 3.000 qm 
Brennerei        3.000 qm 
Nahrungsmittelhandwerk      3.000 qm 
Kälte-/Klima-/Wärmetechnik       2.000 qm 
 
Summe         2,8 ha – 3,0 ha 
 
Hinzu kommt noch die vorliegende Nachfrage nach Flächen für einen Bau- und Gartenmarkt 
mit einem Flächenbedarf von ca. 1,0 ha 
 
Mit Ausnahme des Gartenmarktes handelt es sich um gewerbliche Nachfragen, die der Wei-
terentwicklung von Bestandsbetrieben dienen oder auch das Portfolio des gewerblichen Be-
triebsbesatzes des Unterzentrums Eppingen verbessern können. Die aufgeführten Nachfra-
gepotenziale  
 

- können jedoch mangels einer entsprechenden Aktivierung in Privatbesitz befindlicher 
Bauflächenpotenziale zum einen nicht in bestehenden gewerblichen Bauflächen unterge-
bracht werden  
 

- und sind zum anderen auch von ihrer Quantität und Struktur zu kleinkörnig für eine Un-
terbringung im Bestandsgewerbegebiet Tiefental bzw. der damit verbundenen Erweite-
rungsoption des regional bedeutsamen Gewerbestandortes, da dieser auf größere Flä-
chenpotenziale ausgelegt ist. 
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7. Dem Bebauungsplan zugrunde liegende städtebauliche   
 und grünordnerische Entwicklungs konzeption  

 

Bauliche Entwicklung und Erschließung  

Für die Erweiterung des Gewerbestandortes Weststadt III wird das Ziel verfolgt, über eine 
möglichst effiziente Erschließung möglichst offene Bebauungsmöglichkeiten zu schaffen, die 
in Art und Maß der baulichen Nutzung eine Flexibilität für die Ansiedlung gewerblicher Be-
triebe ermöglichen. Vorgesehen ist, an die bestehende Erschließungsstruktur des Gewerbe-
standortes Weststadt III anzudocken, eine Adressbildung am westlichen Stadteingang aus-
zubilden und den neu entstehenden Gewerbestandort möglichst gut in den angrenzenden, 
sehr offenen Landschaftsraum einzufügen. 

Die Erschließung des geplanten Gewerbegebiets „Weststadt IV“ ist zwangsläufig aufgrund 
der bestehenden Erschließungsstruktur nur aus dem Bestandsgewerbegebiet heraus von der 
Lohmühlstraße möglich, da eine äußere Anbindung von Norden bislang nicht existent ist. In 
diesem Zuge wird die zur Abwicklung des gewerblichen Verkehrs ausgebildete Lohmühl-
straße nach Westen verlängert und in Folge auch der für den gewerblichen Verkehr dimensi-
onierte Wendeplatz der Sticherschließung in die Mitte des Plangebiets verlegt. Von der 
neuen Sticherschließung aus können effizient und flexibel beidseits die hinzukommenden ge-
werblichen Flächen erschlossen werden.  

Das nördliche Baugrundstück wird von der Brettener Straße aus erschlossen und besitzt so-
mit einen direkten Bezug zum Eppinger Stadteingang am Knotenpunkt mit der B 293. 

 

Vorgesehene grünordnerische Einbindung  

Durch eine i.d.R. 5 m breite Randeingrünung wird das Plangebiet in den offenen Land-
schaftsraum im Westen und Süden eingebettet. Im Bereich dieser mit einem Pflanzgebot be-
legten Streifen sind als Sichtschutz zu den Betriebsfreiflächen freiwachsende Hecken zu ent-
wickeln. Durch die Festsetzung von mittelkronigen Laubbäumen im Kontext der Heckenpflan-
zung wird eine dreidimensionale Wirkung im Sinne der Randeingrünung sichergestellt. 

Auf der vorhandenen Produktenfernleitung bzw. deren Schutzstreifen sind Gehölzpflanzun-
gen nicht möglich, hier werden Blüh- und Saumstreifen festgesetzt. 

Für eine Durchgrünung innerhalb des Gebietes sorgen weitere Pflanzgebote: So ist in den 
Gebäudevorfeldern je Baugrundstück ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen. Dies gilt 
ebenso je 10 Stellplätze. Ergänzend müssen nicht überbaute Flächen mit Ausnahme der Er-
schließungsflächen und betrieblichen Lagerflächen als Grünflächen angelegt und Flächen für 
PKW-Stellplätze im Regelfall mit wasserdurchlässigen Belägen ausgeführt werden. 

Im Hinblick auf die dreidimensionale Wirkung des Baugebietes in der zur Elsenz hin abfallen-
den Hanglage wird für die entstehenden Dachflächen flacher und flach geneigter Dächer 
eine extensive Dachbegrünung festgesetzt, um die Wirkung der Dachflächen auf den Land-
schaftsraum möglichst zu minimieren. 
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Entwässerung  des Plangebietes  

Die Entwässerung des Plangebietes wird im Trennsystem erfolgen. Die Schmutzwasserent-
wässerung erfolgt über Anbindung an den in der Lohmühlstraße vorhandenen Schmutzwas-
serkanal. Das anfallende Oberflächenwasser wird nach einer Vorbehandlung in einem offe-
nen Graben in Richtung Süden in ein Retentionsbecken geleitet. Von dort wird es gepuffert 
dem Vorfluter Elsenz zugeführt.  

Zuflüsse von Außengebietswasser sind aufgrund der Topographie im Plangebiet nicht zu er-
warten. Schutz- oder Ableitungsmaßnahmen sind deshalb nicht erforderlich. 
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8. Erläuterungen  der getroffenen  planungsrechtlichen 
Festsetzungen   

 

8.1. Art der baulichen Nutzung  

Im Hinblick auf das Hauptziel der Bebauungsplanung, der Weiterentwicklung des Gewerbe-
standortes Weststadt, wird ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt.  

 

Innerhalb des Gewerbegebietes sind entsprechend § 8 (2) BauNVO zulässig 

�x Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

�x Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

 

Die nach § 8 (2) allgemein zulässigen Tankstellen werden nach § 1 (5) BauNVO ausge-
schlossen, da im Westen von Eppingen bereits ein etablierter Tankstellenstandort vorhanden 
ist. 

Die nach § 8 (2) allgemein zulässigen Anlagen für sportliche Zwecke  werden ebenfalls 
ausgeschlossen. Grund hierfür ist die stadtentwicklungspolitische Zielsetzung der Stadt Ep-
pingen, Sportanlagen und Anlagen für sportliche Zwecke an vorhandenen gut erreichbaren 
Standorten in den Stadtteilen und der Kernstadt zu konzentrieren und damit Synergien zu 
nutzen. Hierfür bestehen bereits ausreichende Standorte. 

Schließlich werden auch Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe analog der 
in den textlichen Festsetzungen formulierten Definition ausgeschlossen. Hintergrund des 
Ausschlusses ist die stadtentwicklungspolitische Zielsetzung der Stadt Eppingen, die Etablie-
rung von Konkurrenzstandorten zu den städtebaulich integrierten Handelslagen in der Innen-
stadt und am Innenstadtrand auszuschließen und die Innenstadt und das direkte stadträumli-
che Innenstadtumfeld als multifunktionalen Standort für Handel, Dienstleistung, Wohnen und 
Freizeit zu stärken. Der Verkauf von im Gebiet hergestellten oder weiter zu verarbeitenden 
oder weiter verarbeiteten Produkten soll jedoch zugelassen werden (Handwerkerprivileg). Es 
sind dabei nur Verkaufsflächen zulässig, die einem im Gebiet ansässigen Gewerbebetrieb 
zugeordnet sind. Um eine Agglomeration mit insgesamt mehr als 800 m² Verkaufsflächen im 
Gebiet zu vermeiden, werden diese zudem auf einen Anteil von 6 m² pro 100 m² Grundfläche 
des jeweiligen Betriebs beschränkt. 

Die nach § 8 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke  werden nach § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen. 
Grund hierfür ist die periphere, abseitige Lage des Plangebietes und die Situation, dass die 
im Bebauungsplan vorgesehenen baulichen Entwicklungsflächen in einem unmittelbaren 
Kontext zu den angrenzenden gewerblichen Betrieben stehen und zu deren gewerblicher 
Weiterentwicklung vorgesehen sind. Es ist zudem grundlegendes Ziel der Stadt Eppingen, 
diese Nutzungstypik an städtebaulich integrierten Standorten anzusiedeln, welche auch fuß-
läufig und über den ÖPNV angebunden sind. Das Plangebiet erfüllt diese Voraussetzungen 
nicht, hier existieren innerhalb der Stadt Eppingen im Hinblick auf die Lagegunst, Frequenz 
und Öffentlichkeitswirksamkeit städtebaulich angemessenere Standorte.  

Auch die nach § 8 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten werden 
ausgeschlossen, da die im Bebauungsplan vorgesehenen baulichen Entwicklungsflächen in 
einem unmittelbaren Kontext zu den angrenzenden gewerblichen Betrieben stehen und zu 
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deren gewerblicher Weiterentwicklung vorgesehen sind. Zudem ist es Ziel der Stadt Eppin-
gen den westlichen Stadteingang, an dem das Plangebiet liegt, für eine Adressbildung im 
Sinne des Stadtimages zu nutzen, das nicht mit Vergnügungsstätten im Einklang steht. 
 

Nach § 1 (9) BauNVO werden zudem folgende Nutzungen ausgeschlossen: 

Werbeanlagen als eigenständig e Hauptnutzung werden ausgeschlossen, um Fremdwer-
beanlagen, welche landschaftsbildprägend und prägend für die Stadteingangssituation wir-
ken können zu vermeiden. Ziel ist hier eine Minimierung und Steuerung von Werbeanlagen, 
welche ausschließlich auf die Werbung der vor Ort ansässigen Betriebe beschränkt sein soll. 

Über die Vergnügungsstätten hinaus werden auch Bordelle, bordellartige Betriebe, Swin-
gerclubs sowie sonstige Betriebe und Einrichtungen, bei denen die Ausübung sexuel-
ler Handlungen betriebliches Wesensmerkmal ist oder die auf sexuelle Bedürfnisse 
orientiert sind ausgeschlossen. Hintergrund ist, dass die beschriebenen Betriebstypen laut 
Rechtsprechung nicht den Vergnügungsstätten, sondern gewerblichen Betrieben zuzuord-
nen sind, jedoch für diese Betriebe die gleichen oben dargestellten städtebaulichen Aus-
schlussgründe gelten wie für Vergnügungsstätten. 

Freiflächen- PV-Anlagen , welche letztlich als nicht störende Gewerbebetriebe zu charakteri-
sieren sind, werden ausgeschlossen, da die im Hinblick auf die Erschließung und Entwässe-
rung voll erschlossenen gewerblichen Flächen einer tatsächlichen städtebaulichen Nutzung 
zugeführt werden sollen und Freiflächen-PV-Anlagen auch ohne eine aufwendige Erschlie-
ßung und Entsorgungsmaßnahmen im Außenbereich über eine entsprechende Bauleitpla-
nung umsetzbar sind.   

 

8.2. Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen 

In Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung werden folgende Festlegungen getroffen: 

�x Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) erlaubt innerhalb der betrieblichen Entwick-
lungsflächen eine angemessene bauliche Ausnutzung des Baugrundstücks, die die Orien-
tierungswerte des § 17 BauNVO ausnutzt und darauf abzielt, die durch das Baufenster 
dargestellte räumliche Entwicklungsoption über die Entwicklung von Gebäudekörpern und 
sonstigen gewerblichen Betriebsflächen effizient auszuschöpfen. 

�x Die maximalen Gebäudehöhen (GHmax) werden vor dem Ziel festgesetzt, die bauliche Ent-
wicklung in ihrer Höhe zu reglementieren, um visuelle Wirkungen auf den angrenzenden 
Landschaftsraum möglichst zu minimieren und gleichzeitig aber auch eine möglichst effizi-
ente und flexible Bebauung der Gewerbegrundstücke zu ermöglichen. In diesem Rahmen 
werden für das gesamte Gebiet maximale Gebäudehöhen in m ü. NHN festgesetzt. Um in 
der Hanglage extrem hohe Gebäudefassaden zu vermeiden, werden zudem maximale 
Wandhöhen festgeschrieben, die talseits auf mind. 70 % der Fassadenlänge einzuhalten 
sind. 

�x Die Ausnahme für technisch bedingte Aufbauten erlaubt eine untergeordnete Überschrei-
tung der Höhenentwicklung anteilsmäßig zur Gebäudegrundfläche und für Nutzung rege-
nerativer Energien eine Überschreitung von einem Meter Höhe. Die Reglementierung von 
Mobilfunkanlagen soll gewährleisten, dass innerhalb des Plangebietes keine Mobilfunkan-
lagen entstehen, die aufgrund ihrer Höhenentwicklung negative visuelle Wirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild haben. Dabei sind sowohl Beeinträchtigungen des angren-
zenden Landschaftsraums, sowie insbesondere die Sichtbarkeit vom Stadteingang von 
Bedeutung. 
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8.3. Bauweise  

Um innerhalb der festgesetzten Baufenster eine möglichst flexible gewerbliche Bebauung zu 
ermöglichen wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, im Rahmen derer die offene Bau-
weise, jedoch ohne Beschränkung der Gebäudelängen gilt. 

 

8.4. Stellung der baulichen Anlagen 

Die Festsetzung zur Stellung der baulichen Anlagen orientiert sich städtebaulich an den vor-
handenen Gebäudestrukturen und an der Lage des Erschließungsstichs und soll eine geord-
nete Gesamtstruktur der entstehenden Kubaturen sicherstellen. 

 

8.5. Überbaubare Grundstücksflächen  

Die Festsetzung zu den überbaubaren Grundstücksflächen über Baugrenzen soll eine mög-
lichst große Flexibilität in der gewerblichen Entwicklung innerhalb des Plangeltungsbereichs 
eröffnen.  

 

8.6. Stellplätze , Carports , Garagen  und Tiefgaragen  

Vor dem Hintergrund der geplanten gewerblichen Nutzung wird die Positionierung offener 
Stellplätze sowie von Stellplätzen mit Überdachungen zur Nutzung von regenerativen Ener-
gien flexibel auf der gesamten gewerblichen Baufläche zugelassen. Ausgeschlossen sind 
Stellplätze jedoch in den festgesetzten privaten Grünflächen, da diese zur grünordnerischen 
Einbindung und zum naturschutzrechtlichen Ausgleich vorgesehen sind. 

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass Garagen, Carports und sonstige überdachte Stell-
plätze sowie Tiefgaragen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind, 
um die Randzonen zu den öffentlichen Straßenräumen von diesen Anlagen frei zu halten.  

 

8.7. Von Bebauung freizuhaltende Flächen  

Aufgrund der Lage des Plangebietes an der freien Strecke der Landesstraße L 1110 wird 
entsprechend dem § 22 (1) Straßengesetz Baden-Württemberg auf den einzuhaltenden An-
bauabstand zu Landesstraßen von 20,0 m zum äußeren Rand der Fahrbahn hingewiesen. 
Die entsprechenden Flächen sind im Bebauungsplan dargestellt und als Flächen, die von 
Bebauung freizuhalten sind, festgesetzt.  

 

8.8. Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  

Innerhalb des Plangebietes werden entsprechend dem Nutzungszweck differenzierte Ver-
kehrsflächen zur Sicherung der Erschließungsfunktion festgesetzt: 

Öffentliche Verkehrsflächen, welche zur Erschließung der gewerblichen Baugrundstücksflä-
chen dienen, werden im Bereich des neuen Erschließungsstichs inklusive Wendeanlage in 
der Verlängerung der Lohmühlstraße, sowie an der Zufahrt zur Brettener Straße festgesetzt. 

Die bestehenden Feldwege innerhalb der nördlichen und östlichen Gebietsgrenze werden 
ebenfalls als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, hier jedoch als beschränkt öffentliche 
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Verkehrsfläche zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen sowie für die Erholung als 
Fuß- und Radweg. 

8.9. Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Ver-
kehrsflächen   

Von den Feldwegen aus wird ein Zufahrtsverbot zu den gewerblichen Grundstücken festge-
setzt, um die gewerbliche Erschließung allein auf den Erschließungsstich der Lohmühlstraße 
und die Brettener Straße zu begrenzen und die verschiedenen Verkehre, landwirtschaftlicher 
und der Erholung dienender Fuß- und Radverkehr auf der einen und Anlieger der Gewerbe-
grundstücke auf der anderen Seite, voneinander zu trennen. 

 

8.10. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern  soweit sie zur 
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind  

Die Festsetzung der erforderlichen Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen, Böschungen, 
Stützmauern und Straßenunterbauten zur Einbindung der Straßenachsen in den Gelände-
verlauf hat den Zweck, die Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen abzusichern. 

 

8.11. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfall - und Abwasserbeseitigung, 
einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswas-
ser 

An der Grenze zum bestehenden Gewerbegebiet Weststadt III ist angrenzend an den Kreu-
zungsbereich des Feldweges mit der Lohmühlstraße zur Sicherung der erforderlichen elekt-
rotechnischen Versorgung eine Fläche für eine Umspannstation festgesetzt. Ebenfalls an 
diesem Standort ist eine Fläche zur Vorbehandlung des anfallenden Oberflächenwassers 
festgesetzt. Die Lage garantiert eine problemlose Zugänglichkeit vom öffentlichen Straßen-
raum aus.  

Vor dem Hintergrund der Ableitung im Trennsystem sind im Süden des Plangebiets Flächen 
für ein Retentionsbecken mit Zuleitung über einen offenen Graben vorgesehen. Von dort soll 
eine gepufferte Ableitung des Regenwassers in die Elsenz erfolgen. 

 

8.12. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Geräusche  

Für das Plangebiet liegt eine schalltechnische Untersuchung (Heine + Jud, Ingenieurbüro für 
Umweltakustik, Stuttgart, Stand, 10.03.2025) vor, für die die Schallimmissionen ausgehend 
von der geplanten Nutzung im Plangebiet, sowie aus der Umgebung ermittelt und bewertet 
wurden. 

Im Ergebnis sind bei schutzbedürftigen Räumen (Büro- und Aufenthaltsräume, Schlafräume) 
Vorkehrungen zum Schutz gegen Gewerbelärm zu treffen. Geeignete Maßnahmen umfassen 
auch die sog. „architektonische Selbsthilfe“. Bei der „architektonischen Selbsthilfe“ werden 
Immissionsorte an Fassadenabschnitten mit Überschreitungen der zulässigen Richtwerte 
vermieden. Beispiele hierfür sind: Festverglasung (ggf. mit Lüftungseinrichtungen), vorge-
hängte Glasfassaden, Vorsatz von festverglasten Loggien, geeignete Anordnung der schutz-
bedürftigen Räume bzw. geeignete Grundrissgestaltung, Prallscheiben, Laubengänge, Fas-
sadengestaltung (Gebäuderücksprünge, Schallschutzerker). 
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Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm von der Bundesstraße 
B 293 und der Landesstraße L 1110 sind entsprechend dem Ergebnis des Gutachtens als 
passive Lärmschutzmaßnahme die Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume ge-
mäß den Regelungen der DIN 4109 ‚Schallschutz im Hochbau“ auszubilden. 

Da bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur wirksam 
sind, wenn Fenster und Türen bei der Geräuscheinwirkung geschlossen bleiben, müssen zur 
Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Schlafräumen ggf. schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen vorgesehen werden. 

 

8.13. Öffentliche und private Grünflächen  

Öffentliche Grünflächen werden in Form eines 1,0m breiten Verkehrsgrünstreifens entlang 
des N-S-Richtung verlaufenden Feldwegs festgesetzt. Hintergrund ist die starke Frequentie-
rung dieses Feldwegs durch die Landwirtschaft und die planerische Intention, über diese 
Festsetzung Problemlagen im Hinblick auf das Lichtraumprofil und die entstehenden Zaun-
anlagen der angrenzenden gewerblichen Grundstücke zu vermeiden und auch klar zu defi-
nieren, dass von dem Feldweg aus nicht auf die angrenzenden gewerblichen Grundstücke 
zugefahren werden darf. 

Auf den privaten Baugrundstücken sind in den Randbereichen zum angrenzenden Land-
schaftsraum ausgerichtet private Grünflächen im Zusammenhang mit Pflanzgeboten vorge-
sehen, die eine nach Westen und Süden und untergeordnet auch Norden zum Landschafts-
raum ausgerichtete grünordnerische Einbindung gewährleisten sollen. 

 

8.14. Pflanzgebote  

Das festgesetzte allgemeine Pflanzgebot für Stellplätze dient der Sicherung einer grünordneri-
schen Strukturierung der entstehenden Parkierungsflächen im Inneren des Plangebietes und 
der Beschattung der entstehenden Parkierungsflächen im Sinne der Klimafolgenanpassung. 

Das allgemeine Pflanzgebot für die Vorfelder der Baugrundstücke wird festgesetzt um eine 
grünordnerische Gliederung entlang des öffentlichen Straßenraums innerhalb des Gebiets und 
damit auch eine grünordnerische Grundausstattung innerhalb der gewerblichen Flächen zu er-
reichen. 

Das festgesetzte flächige Pflanzgebot auf den Baugrundstücken am westlichen und südlichen 
sowie untergeordnet nördlichen Gebietsrand dient dem Ziel, die gewerblichen Bauflächen mög-
lichst gut dreidimensional grünordnerisch zur offenen Landschaft hin einzubinden und einen 
Sichtschutz zu den Betriebsflächen zu entwickeln. 

Die Pflanzgebote dienen zudem alle auch dem Minimierungsaspekt in den Schutzgütern Arten 
und Biotope, Boden, Wasser und Klima. 

 

8.15. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,  

  Natur und Landschaft  

Zur Sicherstellung einer grünordnerischen Strukturierung und Durchgrünung der betrieblichen 
Freiflächen werden Regelungen zur gärtnerischen Gestaltung getroffen. Die Festsetzung zu Ro-
dungszeiten orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben, die Maßgaben zur Verwendung von 
Saatgut gebietsheimischer Pflanzen soll einen Beitrag zur Verbesserung der Biodiversität in den 
Ansaaten leisten. 
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Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG sind artenschutzrechtliche Ver-
meidungsmaßnahmen (Rodungszeitraum und Maßnahmen vor Baubeginn) festgesetzt. 

Die Festsetzung von extensiver Dachbegrünung auf flachen und flach geneigten Dächern er-
folgt im Hinblick auf die Wirkung auf das Landschaftsbild und dient dabei auch den Schutzgü-
tern Arten und Biotope sowie Wasser, Klima und Klimafolgenanpassung. Im Hinblick auf die 
wiederkehrenden Problemlagen mit Photovoltaikanlagen wird dabei festgesetzt, dass nur die 
nicht mit PV-belegten Dachflächenanteile mit einer extensiven Dachbegrünung zu belegen sind. 
Bei einem Anteil von >85% an mit PV-Modulen belegten Dachflächen (ohne technisch bedingte 
Aufbauten) entfällt zudem aus wirtschaftlichen Gründen die Pflicht zur Begrünung der Restflä-
chen. 

Die Festsetzung zu großflächigen Glasfassaden soll einen Beitrag zur Vermeidung des Vogel-
schlagrisikos leisten und dient dem Schutzgut Arten und Biotope. 

Im Minimierungsaspekt im Schutzgut Wasser werden zur Pufferung und Verdunstung von Re-
genwasser Regelungen zu wasserdurchlässigen Belägen von PKW-Stellplätzen getroffen. Dar-
über hinaus werden zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in den Vorfluter entsprechende 
Behandlungsanlagen vorgeschrieben und Regelungen zum Waschen und Warten von Fahrzeu-
gen sowie zur Behandlung von Metalldachflächen, von denen sich Metallbestandteile durch 
Verwitterung lösen können, getroffen. 

Die Maßgaben zur Beleuchtung der Erschließungsflächen und der Gebäudekörper mit speziel-
len insektenfreundlichen Leuchtmitteln, die Regelungen zu Verglasungen und Ausschluss von 
Abstrahleffekten in den angrenzenden Landschaftsraum, sowie Maßgaben zu Einfriedigungen 
dienen dem Minimierungsaspekt im Schutzgut Arten und Biotope. 

 

8.16. Maßnahmen zum Ausgleich  

Die Festsetzung bildet eine Zuordnungsfestsetzung des plangebietsexternen Ausgleichs durch 
Abbuchung von einer bereits realisierten Ökokontomaßnahme. 
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9. Erläuterungen zu den örtlichen Bauvorschriften 
 

9.1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen  

Dachform/ Dachgestaltung: 

Die Festsetzungen zu Dachformen / Dachgestaltung verfolgen das Ziel, nur flache und flach 
geneigte Dachformen zuzulassen, um die visuelle Wirkung der entstehenden Gebäudevolu-
mina nicht durch steilere Dachformen visuell zu verstärken. Damit wird grundsätzlich auch 
den Bedürfnissen gewerblicher Betriebe entsprochen. 

 

Dacheindeckung / Fassadengestaltung: 

Zur Vermeidung von Blendwirkungen werden glänzende, lichtreflektierende, spiegelnde und 
polierte Materialien und grelle Farben ausgeschlossen. Um Anlagen zur aktiven oder passi-
ven Nutzung von Sonnenenergie zu ermöglichen, werden diese als Ausnahme zugelassen. 

 

9.2. Aufschüttungen, Stützmauern und Böschungen 

Ziel der hier formulierten Vorschriften ist es, die Grundstücksverhältnisse einander dergestalt 
anzugleichen, dass einerseits eine möglichst uneingeschränkte Grundstücksnutzung ermög-
licht wird. Andererseits sollen vor dem Hintergrund der leichten Hanglage innerhalb des 
Plangebietes städtebauliche Spannungen und visuelle Belastungen, z.B. durch zu hohe und 
zu steile Geländeversprünge / Stützmauern zwischen den Grundstücken vermieden werden. 
Daher werden Vorschriften zu Stützmauern und Böschungen eingeführt, welche sicherstellen 
sollen, dass trotz der Hanglage eine dem Gelände angepasste Bebauung erfolgt und visuell 
wirksame Stützmauern auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der definierte Abstand von 
Stützmauern zu öffentlichen Verkehrswegen und landwirtschaftlichen Feldwegen dient der 
Sicherung eines ausreichenden Lichtraumprofils und der Leichtigkeit des landwirtschaftlichen 
Verkehrs. 

 

9.3. Gestaltung der privaten  Grünflächen  

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorhandenen Grünflächen sind allesamt mit 
Maßgaben zu Pflanzgeboten überlagert festgesetzt. Insofern bestehen hier zu Gestaltung 
bereits klare und eindeutige Regelungen. Die Regelungen zur Gestaltung im Zuge der örtli-
chen Bauvorschriften dienen hier der nochmaligen Klarstellung, dass im Bereich der privaten 
Grünflächen keine baulichen oder betrieblichen Nutzungen erlaubt sind um hinsichtlich der 
Wirkung auf das Siedlungs- und Landschaftsbild eine durchgängige Eingrünung zu errei-
chen. 

 

9.4. Einfriedigungen  

Die Maßgaben zu Einfriedigungen dienen dem Ziel, Einfriedigungen in Höhe und Form in ei-
nem vertretbaren visuellen Rahmen zu halten. In diesem Rahmen bietet sich gleichermaßen 
den gewerblichen Betrieben in ausreichendem Maße die Möglichkeit die Betriebsgrundstü-
cke zu schützen. 
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9.5. Müllbehälter und Abfallcontainer  

Vor dem Hintergrund, dass Entsorgungseinrichtungen gegenüber den öffentlichen Räumen 
häufig belastend wirken, dienen die Regelungen dazu, eine Abschirmung zu diesen Einrich-
tungen zu vollziehen und negative visuelle Wirkungen zu vermeiden. 

 

9.6. Werbeanlagen  

Die Regelungen zu Werbeanlagen dienen dazu die visuellen Wirkungen in einem dem land-
schaftlichen Umfeld vertretbaren Rahmen zu halten. Dabei soll für die Betriebe eine werbli-
che Möglichkeit zur Profilierung des Betriebsstandortes allerdings nicht ausgeschlossen wer-
den. 

Vor diesem Ziel werden Regelungen zu Standort, Größe und Ausgestaltung von Werbeanla-
gen getroffen. Dabei werden dynamische Anlagen ausgeschlossen, Maßgaben zur Größe 
und Anordnung von Werbeanlagen an Gebäuden und Werbeanlagen abgelöst von Gebäu-
den (Fahnen, Pylone, freistehende Werbeanlagen) getroffen.  

 

9.7. Versorgungseinrichtungen und – leitungen 

Oberirdische Versorgungsleitungen treten über die bauliche Entwicklung hinaus aufgrund der 
Maststandorte und der Führung der Leitungstrassen zwischen den Maststandorten deutlich 
visuell in Erscheinung und können das Siedlungsbild stark beeinträchtigen. Zur Vermeidung 
eines negativen visuellen städtebaulichen Erscheinungsbilds und zur Vermeidung von funkti-
onalen Beeinträchtigungen der öffentlichen Räume werden Freileitungen deshalb im Plange-
biet ausgeschlossen. Niederspannungsleitungen zur Stromversorgung sind daher entspre-
chend der Festsetzungsoptionen des § 74 (1) Nr. 5 LBO unterirdisch zu ausführen.  

Bei der Abwägung über die Verlegung von Telekommunikationsleitungen im Rahmen von § 
68 (3) TKG wird von der Stadt Eppingen zur Vermeidung eines negativen visuellen Erschei-
nungsbildes und zur Vermeidung von funktionalen Beeinträchtigungen der öffentlichen 
Räume unter Berücksichtigung der dem Bebauungsplan beigefügten örtlichen Bauvorschrif-
ten die unterirdische Verlegung der Telekommunikationsleitungen als vorrangiges Ziel ange-
sehen. 
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10. Flächenbilanz  

Die geplanten Flächen innerhalb des Plangebiets verteilen sich folgendermaßen: 

 

Gewerbeflächen (GE)     ca. 1,63 ha (ca. 71,4 %) 

Öffentliche Verkehrsflächen     ca. 0,21 ha (ca.   9,4 %) 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung   ca. 0,12 ha (ca.   5,3 %) 

Öffentliche Grünfläche     ca. 0,01 ha (ca.   0,5 %) 

Private Grünflächen      ca. 0,15 ha (ca.   6,7 %) 

Versorgungsfläche      ca. 0,15 ha (ca.   6,7 %) 

Gesamtfläche       ca. 2,28 ha   (100 %) 

 

 

11. Verfahren  
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im „Regelverfahren“ nach dem BauGB. Dement-
sprechend wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Eine Zusammenfassende Erklärung gem. 
§ 10a (1) BauGB wird erstellt. 

 

 

12. Beschluss über die Begründung 
Die Begründung wurde vom Gemeinderat der Stadt Eppingen in der Sitzung am 22.07.2025 
gebilligt. 

 

 

13. Durchführung, Finanzierung 
Zur Verwirklichung dieses Bebauungsplans entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand Kosten 
zur Herstellung der Erschließungsanlagen, der Anlagen zur Ver- und Entsorgung und der öf-
fentlichen Grünflächen. 

Der Bebauungsplan wird durch den Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung der Stadt 
Eppingen erstellt.  
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14. Anlagen  
Die vorliegenden Fachgutachten werden Bestandteil der Begründung und dienen der Erläu-
terung der Planungsabsicht, der textlichen Festsetzungen und der Darstellung im Plan: 

- Abschlussbericht Grabungsnummer: 2021_0371 vom 18.10.2022, Archäograph – 
Archäologische Dienstleistungen Melanie Zobl M.A., Friedberg (Bayern) 

- Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 (1) BNatSchG, Fortschreibung 2022, 
Gruppe für Ökologische Gutachten, Februar 2022 

- Artenschutzrechtliche Bewertung, BP Weststadt IV – Entwässerung, Wagner + Si-
mon Ingenieure GmbH, Mosbach, Stand 03.03.2025 

- Ingenieurgeologisches Flächengutachten, Töniges GmbH, Sinsheim, Stand 
20.02.2025 

- Schalltechnische Untersuchung, Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, 
Stuttgart, Stand, 10.03.2025 

 

 

Eppingen, 08.07.2025            Stuttgart, 08.07.2025 

 

 

Thalmann                       Dipl. Ing. Sippel 

Bürgermeister             Netzwerk für Planung  
              und Kommunikation 



 

 
 
 

 
 
 
 

Bebauungsplan 
und Örtliche Bauvorschriften  
„ Weststadt  IV“  
Plan Nr. 0750.006.00 
 
 

 

– Gewerbegebiet – 
 
 

Umweltbericht  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stand: 08.07.2025



Inhaltsverzeichnis 

I 

Inhaltsverzeichnis  

 

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis .............................................................................................. 1 

1. Kurzdarstellung der Planinhalte (Punkt 1a Anlage zu § 2 Abs. 4 und §  2a BauGB)  ...... 1 

1.1 Anlass, Erforderlichkeit und Ziele des Bebauungsplans ....................................................... 1 

1.2 Lage des Plangebiets ........................................................................................................... 2 

1.3 Art und Umfang des Vorhabens ........................................................................................... 4 

2. Übergeordnete Planungen / Fachplanungen –  Ziele des Umweltschutzes, 
Umweltbelange (Punkt 1b Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB)  ................................. 6 

3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Punkt 2 Anlage zu § 2 
(4) und § 2a BauGB)  ......................................................................................................... 13 

3.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
(„Basisszenario“) einschließlich der Umweltmerkmale, die voraussichtlich erheblich 
beeinflusst werden (Beschreibung anhand der Schutzgüter), Anlage 1 Nr. 2a BauGB ....... 13 

3.1.1 Arten und Biotope / Biologische Vielfalt / Biotopverbund .................................................... 13 

3.1.2 Boden ................................................................................................................................ 13 

3.1.3 Wasser............................................................................................................................... 14 

3.1.4 Klima / Luft ......................................................................................................................... 14 

3.1.5 Landschafts- und Ortsbild .................................................................................................. 15 

3.1.6 Mensch, Gesundheit und Erholung .................................................................................... 15 

3.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter .......................................................................................... 15 

3.1.8 Landwirtschaft .................................................................................................................... 15 

3.1.9 Zusammenfassende Darstellung der Bestandsbewertung und Empfindlichkeit der 
Schutzgüter ........................................................................................................................ 18 

3.1.10 Wechselwirkungen ............................................................................................................. 19 

3.1.11 Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung ............................. 19 

4. Kompensationsmaßnahmen (Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und 
zum Ausgleich der festgestellten nachteiligen Auswirkungen, Punkt 2c Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB)  ............................................................................................. 20 

4.1 Vorgesehene schutzgutbezogene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen .............. 20 

5. Entwicklungsprognose bei Durchführung der Planung (Punkt 2b Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB)  .................................................................................................. 21 

5.1 Arten und Biotope / Artenschutz ......................................................................................... 22 

5.2 Biotopverbund .................................................................................................................... 23 

5.3 Boden ................................................................................................................................ 23 

5.4 Wasser............................................................................................................................... 24 

5.5 Klima und Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des 
Klimawandels ..................................................................................................................... 25 



Inhaltsverzeichnis 

II 

5.6 Landschafts- und Ortsbild .................................................................................................. 26 

5.7 Mensch, Gesundheit und Erholung .................................................................................... 27 

5.8 Kultur- und sonstige Sachgüter .......................................................................................... 27 

5.9 Fläche / Landwirtschaft ...................................................................................................... 28 

5.10 Abzusehende Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen ................................... 28 

5.11 Erzeugte Abfälle, Beseitigung, Verwertung ........................................................................ 29 

5.12 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum 
Beispiel durch Unfälle und Katastrophen) .......................................................................... 29 

5.13 Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung natürlicher Ressourcen ........ 30 

5.14 Eingesetzte Techniken und Stoffe ...................................................................................... 30 

6. Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ................................................... 31 

6.1 Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung (Arten und Biotope) ................... 31 

6.2 Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung (Boden) ..................................... 34 

6.3 Darstellung der vorgesehenen plangebietsexternen Maßnahmen ...................................... 37 

7. Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Punkt 2d Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB)  ............................................................................................................................. 37 

8. Fachgutachten  ................................................................................................................. 39 

9. Zusätzliche Angaben  ....................................................................................................... 40 

9.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung 
(Punkt 3a Anlage zu §2 Abs. 4 und §2a BauGB) ................................................................ 40 

9.2 Schwierigkeiten und Lücken bei der Zusammenstellung der Angaben ............................... 40 

9.3 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) (Punkt 3b Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB) ............................................................................................................... 40 

10. Allgemein verständliche Zusammenfassung (Punkt 3c Anlage zu §  2 Abs. 4 und § 
2a BauGB)  ........................................................................................................................ 41 

 

 



Abbildungs- und Tabellenverzeichnis  

1 

Abbildungs - und Tabellenverzeichnis 

Abb. 1: Abgrenzung des Plangebiets (unmaßstäblich) .................................................................. 3 

Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken (Quelle: 
RV Heilbronn-Franken 2024) ............................................................................................. 8 

Abb. 3: Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 2017 des Verwaltungsraums 
Eppingen - Gemmingen –               Ittlingen ...................................................................... 9 

Abb. 4: Schutzgebietskulissen (Quelle: LUBW, 2024) ................................................................. 10 

Abb. 5: Landesweiter Biotopverbund (Quelle: LUBW, 2024) ....................................................... 11 

Abb. 6: Hochwassergefahrenkarte (Quelle: LUBW, 2024) .......................................................... 12 

Abb. 7: Flurbilanz 2022 (Quelle: LEL, 2024) ............................................................................... 16 

Abb. 8: Bodenpotenzialkarte Landkreis Heilbronn (Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Ernährung und Ländlichen Raum Schwäbisch Gmünd 2024) .......................................... 17 

Abb. 9: Flurbilanz 2022 Landkreis Heilbronn mit Darstellung möglicher alternativer 
gewerblicher Entwicklungsstandorte (Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Ernährung und Ländlichen Raum Schwäbisch Gmünd 2024) .......................................... 18 

Abb. 10: Bestandssituation Schutzgut Arten und Biotope ........................................................... 32 

Abb. 11: Planungszustand Schutzgut Arten und Biotope ............................................................ 33 

Abb. 12: Bestandssituation Schutzgut Boden ............................................................................. 35 

Abb. 13: Planungszustand Schutzgut Boden .............................................................................. 36 

 



Bebauungsplan Weststadt IV, Plan Nr. 0750.006.00           Umweltbericht  

1 

1. Kurzdarstellung der Planinhalte (Punkt 1a Anlage zu §  2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB)  

1.1 Anlass, Erforderlichkeit und Ziele des Bebauungsplans  

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 
für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dabei sind die öffentlichen und privaten Belange 
untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. 

Anlass und Erfordernis der Aufstellung des Bebauungsplans sind konkret vorliegende bauliche 
Entwicklungsabsichten von Gewerbebetrieben mit Bezug auf die Kernstadt und mit Bezug auf den 
Standort Weststadt IV.  

Das Erfordernis für die geplante gewerbliche Weiterentwicklung des Gewerbestandortes Weststadt 
resultiert dabei  

- aus konkreten betrieblichen Erweiterungsabsichten andockend an den vorhandenen bauli-
chen Bestand im Gebiet „Weststadt III“  

- aus konkreten Ansiedlungsabsichten bezogen auf den Standort Weststadt IV am Knoten-
punkt der L 1110 mit der B 293 mit Bezug auf die regional bedeutsame Verkehrstrasse und 
den Standort an der adressbildenden westlichen Ortseingangssituation der Stadt Eppingen 

- sowie aus der Tatsache, dass sich die vorhandenen gewerblichen Flächenbedarfe in ihrer 
quantitativen Größe und Struktur städtebaulich eher in einer Weiterentwicklung des eher 
kleinteilig geprägten Bestandsstandortes Weststadt realisieren lassen als über eine Weiter-
entwicklung des deutlich grobkörnigeren und auf größere Grundstücksflächen ausgerichte-
ten Gewerbestandortes Tiefental 

 

Über die Entwicklung der bereits seit langem im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemein-
schaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen enthaltenen gewerblichen Baufläche Weststadt IV sollen 
damit der bestehenden Nachfragesituation entsprechende gewerbliche Flächenpotenziale entwi-
ckelt werden, um den Wirtschaftsstandort und Arbeitsplatzstandort des Unterzentrums Eppingen 
zu sichern und weiterzuentwickeln. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvorschriften soll bezogen auf den 
Standort der geplanten gewerblichen Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbestandortes 
Weststadt eine geordnete städtebauliche Entwicklung am westlichen Rand der Siedlungsstruktur 
der Stadt Eppingen sichergestellt werden. In diesem Zuge besteht das Ziel, die erweiterte Be-
standsentwicklung möglichst effizient und flächensparend zu erschließen, um den Flächenver-
brauch in Grenzen zu halten, was über die Nutzung der vorhandenen Gebietserschließung des Be-
standsgebietes Weststadt erreicht werden kann. Darüber hinaus besteht das Ziel, das Gebiet mög-
lichst gut grünordnerisch in den umgebenden Landschaftsraum der offenen Kraichgaulandschaft 
einzubinden und eine grünordnerisch angemessene Randausbildung zu vollziehen. Dies auch weil 
über die Entwicklung der gewerblichen Flächen die gewerbliche Entwicklung am Standort West-
stadt abgeschlossen, ein definitiver Siedlungsrand gebildet und hierüber der angrenzende Regio-
nale Grünzug abschließend ausgeformt werden soll. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren mit Umweltprüfung. 
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Aufgrund einer kleinräumig erforderlichen Optimierung des städtebaulichen Layouts vor dem Hin-
tergrund der am südöstlichen Rand des Plangebietes verlaufenden Produktenfernleitung erfolgt 
eine kleinteilige Änderung des Flächennutzungsplans im Zuge der 16. Änderung der 3. Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen 
– Ittlingen. 

 

1.2 Lage des Plangebiets  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans auf Gemarkung Eppingen wird begrenzt 
durch: 

�x Die Brettener Straße (Landesstraße L 1110) im Norden, 

�x die gewerblich genutzten Flurstücke 30605 und 30607/1 im Osten, 

�x den Verlauf der Produktenfernleitung mit deren Schutzstreifen im Süden 

�x und das landwirtschaftlich genutzte Flurstück 31524 im Westen. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Weststadt IV“ beinhaltet Teilflächen der Flurstücke Nr. 
30191 (Brettener Straße), 30606 (Lohmühlstraße), 31503, 31527/2, 31529, 31530, 31531, 31533, 
31541 und 33640. 

 

 

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt rund 2,3 ha.  

Die Lage und der Umfang des Plangebiets sind der nachfolgenden Abbildung sowie der Plandar-
stellung des Bebauungsplans zu entnehmen. 
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Abb. 1: Abgrenzung des Plangebiets (unmaßstäblich) 
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1.3 Art und Umfang des Vorhabens  

Bauliche Entwicklung und Erschließung  

Für die Erweiterung des Gewerbestandortes Weststadt III wird das Ziel verfolgt, über eine mög-
lichst effiziente Erschließung möglichst offene Bebauungsmöglichkeiten zu schaffen, die in Art und 
Maß der baulichen Nutzung eine Flexibilität für die Ansiedlung gewerblicher Betriebe ermöglichen. 
Vorgesehen ist, an die bestehende Erschließungsstruktur des Gewerbestandortes Weststadt III 
anzudocken, eine Adressbildung am westlichen Stadteingang auszubilden und den neu entstehen-
den Gewerbestandort möglichst gut in den angrenzenden, sehr offenen Landschaftsraum einzufü-
gen. 

Die Erschließung des geplanten Gewerbegebiets „Weststadt IV“ ist zwangsläufig aufgrund der be-
stehenden Erschließungsstruktur nur aus dem Bestandsgewerbegebiet heraus von der Lohmühl-
straße möglich, da eine äußere Anbindung von Norden bislang nicht existent ist. In diesem Zuge 
wird die zur Abwicklung des gewerblichen Verkehrs ausgebildete Lohmühlstraße nach Westen ver-
längert und in Folge auch der für den gewerblichen Verkehr dimensionierte Wendeplatz der Sti-
cherschließung in die Mitte des Plangebiets verlegt. Von der neuen Sticherschließung aus können 
effizient und flexibel beidseits die hinzukommenden gewerblichen Flächen erschlossen werden.  

Das nördliche Baugrundstück wird von der Brettener Straße aus erschlossen und besitzt somit ei-
nen direkten Bezug zum Eppinger Stadteingang am Knotenpunkt mit der B 293. 

 
Vorgesehene grünordnerische Einbindung  

Durch eine i.d.R. 5 m breite Randeingrünung wird das Plangebiet in den offenen Landschaftsraum 
im Westen und Süden eingebettet. Im Bereich dieser mit einem Pflanzgebot belegten Streifen sind 
als Sichtschutz zu den Betriebsfreiflächen freiwachsende Hecken zu entwickeln. Durch die Fest-
setzung von mittelkronigen Laubbäumen im Kontext der Heckenpflanzung wird eine dreidimensio-
nale Wirkung im Sinne der Randeingrünung sichergestellt. 

Auf der vorhandenen Produktenfernleitung bzw. deren Schutzstreifen sind Gehölzpflanzungen 
nicht möglich, hier werden Blüh- und Saumstreifen festgesetzt. 

Für eine Durchgrünung innerhalb des Gebietes sorgen weitere Pflanzgebote: So ist in den Gebäu-
devorfeldern je Baugrundstück ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen. Dies gilt ebenso je 10 
Stellplätze. Ergänzend müssen nicht überbaute Flächen mit Ausnahme der Erschließungsflächen 
und betrieblichen Lagerflächen als Grünflächen angelegt und Flächen für PKW-Stellplätze im Re-
gelfall mit wasserdurchlässigen Belägen ausgeführt werden. 

Im Hinblick auf die dreidimensionale Wirkung des Baugebietes in der zur Elsenz hin abfallenden 
Hanglage wird für die entstehenden Dachflächen flacher und flach geneigter Dächer eine exten-
sive Dachbegrünung festgesetzt, um die Wirkung der Dachflächen auf den Landschaftsraum mög-
lichst zu minimieren. 
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Entwässerung des Plangebietes  

Die Entwässerung des Plangebietes wird im Trennsystem erfolgen. Die Schmutzwasserentwässe-
rung erfolgt über Anbindung an den in der Lohmühlstraße vorhandenen Schmutzwasserkanal. Das 
anfallende Oberflächenwasser wird nach einer Vorbehandlung in einem offenen Graben in Rich-
tung Süden in ein Retentionsbecken geleitet. Von dort wird es gepuffert dem Vorfluter Elsenz zu-
geführt. Zur Ableitung wird außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ein Ableitungs-
rohr mit einer Länge von ca. 30 m eingebaut, das dann in einen Bestandsgraben Richtung Elsenz 
mündet. 

Zuflüsse von Außengebietswasser sind aufgrund der Topographie im Plangebiet nicht zu erwarten. 
Schutz- oder Ableitungsmaßnahmen sind deshalb nicht erforderlich. 

 

Bedarf an Grund und Boden des geplanten Vorhabens 

Der Bauleitplan als geplantes Vorhaben beansprucht folgende Flächenquantitäten: 

Gesamtplangebietsfläche       ca. 2,28 ha  

davon… 

Gewerbeflächen (GE)        ca. 1,63 ha (ca. 71,4 %) 

Öffentliche Verkehrsflächen      ca. 0,21 ha (ca.   9,4 %) 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung  ca. 0,12 ha (ca.   5,3 %) 

Öffentliche Grünfläche       ca. 0,01 ha (ca.   0,5 %) 

Private Grünflächen        ca. 0,15 ha (ca.   6,7 %) 

Versorgungsfläche        ca. 0,15 ha (ca.   6,7 %) 
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2. Übergeordnete Planungen / Fachplanungen – Ziele des Umwelt-
schutzes, Umweltbelange (Punkt 1b Anlage zu §  2 Abs. 4 und §  2a 
BauGB)  

 

Grundlegende Ziele des Umweltschutzes sind: 
 
Naturschutz:  
Sicherung der Lebensraumfunktion für Artengemeinschaften und für seltene/gefährdete Arten. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Ausführungsgesetze des Landes Baden-Württemberg, 
EU-Vogelschutzgesetz, Flora-Fauna-Richtlinie mit Anhängen. 
 
Bodenschutz:  
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden sowie Erhalt der Bodenfunktionen als 
Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen.  
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Ausführungsgesetze und Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg. 
 
Wasserschutz:  
Erhalt des Grundwasserdargebots und der Grundwasserneubildung sowie der Verpflichtung zur 
Versickerung von Niederschlagswasser.  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Ausführungsgesetze und Verordnungen des Landes Baden-Würt-
temberg. 
 
Immissionsschutz:  
Schutz von Mensch, Tier, Pflanzen, Boden und Wasser gegenüber schädlichen luftgetragenen 
Schadstoffemissionen sowie der Erhalt von lokalklimatisch und lufthygienisch hochwertigen Flä-
chen.  
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Ausführungsgesetze und Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg. 
 
Denkmalschutz:  
Erhalt und Pflege von schützenswerten Bau- und Kulturdenkmälern. 
Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg. 
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Landesentwicklungsplan 

Nach der Raumstruktur des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-Württemberg ist Eppingen dem 
Mittelbereich Heilbronn im ländlichen Raum im engeren Sinn in der Region Franken zuzuordnen. 
Zudem liegt es auf einer Landesentwicklungsachse (regional ausgeformt). Nach Plansatz 2.4.3.2 
sind hier die Standortvoraussetzungen zur Erhaltung und Erweiterung des Arbeitsplatzangebots 
u.a. durch die Bereitstellung ausreichender Gewerbeflächen zu verbessern. Da die Gewerbege-
bietsentwicklung an eine bestehende Siedlungsstruktur anschließt, wird auch dem Plansatz 3.1.9 
(Anbindegebot) entsprochen. 

 

Regionalplan Heilbronn- Franken 2020  

Die Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 weist den östlichsten Teil des 
Geltungsbereichs als bestehende Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe aus.  

Westlich der bestehenden Siedlungsstruktur der gewerblichen Bauflächen am Westrand der Stadt 
Eppingen erstreckt sich ein Regionaler Grünzug, welcher in seiner Abgrenzung leicht abgesetzt 
zur Siedlungsstruktur liegt. Hier existieren keine regionalplanerischen Ziele und Festlegungen.  

Lediglich der äußere westliche Rand des Plangebiets des Bebauungsplans Weststadt IV wird da-
mit vom Regionalen Grünzug tangiert, der unter PS 3.1.1 folgender Maßen definiert wird: 

„Zur Erhaltung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen und zur Gliederung der Siedlungsstruk-
tur werden insbesondere im Bereich der Entwicklungsachsen, der stärker verdichteten Räume und 
in Gebieten mit starken Nutzungskonflikten Regionale Grünzüge als Teile eines leistungsfähigen 
regionalen Freiraumverbundes als Vorranggebiet festgelegt und in der Raumnutzungskarte im 
Maßstab 1: 50.000 dargestellt. 

Die Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen Nutzungen 
freizuhalten. Innerhalb der Regionalen Grünzüge sind die Landnutzungen auf eine Erhaltung und 
Entwicklung der Ausgleichsfunktionen und der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes auszurich-
ten. 

Die Funktionen der Regionalen Grünzüge sollen im Rahmen der Landschaftsplanung sachlich und 
räumlich konkretisiert werden und in geeigneter Weise in der Bauleitplanung und anderen Nut-
zungsplanungen ausgeformt werden.“ 

 

Mit der vorliegenden Gebietsentwicklung Weststadt IV wird das städtebauliche Ziel verfolgt, die ge-
werbliche Gebietsentwicklung nach Westen abzuschließen, worüber der regionale Grünzug ab-
schließend ausgeformt werden wird. 
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Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken (Quelle: RV Heilbronn-Franken 2024) 

 

Flächennutzungsplan  

Die rechtsverbindliche 3. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 2017 der Verwaltungs-
gemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen stellt das Plangebiet  

- zum Teil als bestehende gewerbliche Baufläche (Lohmühlstraße)  

- zum größeren Teil als geplante Baufläche  

- sowie im östlichen Teil als Fläche für die Landwirtschaft dar.  

Bei der im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans geplanten Änderung der gewerbli-
chen Baufläche Weststadt IV handelt es sich um eine kleinräumige Veränderung der Abgrenzung 
der bereits im Flächennutzungsplan enthaltenen geplanten gewerblichen Baufläche. In diesem 
Rahmen sollen die südlich der Produktenfernleitung liegenden Teilflächen aus der geplanten ge-
werblichen Baufläche herausgenommen und gleichzeitig die Grenze der geplanten gewerblichen 
Baufläche leicht nach Westen herausgeschoben werden. Hintergrund ist bei der Rücknahme im 
Süden die Vermeidung von Konfliktwirkungen mit der Produktenfernleitung und bei der Hinzu-
nahme von Flächenanteilen nach Westen eine wirtschaftlich effiziente Gebietserschließung im 
Kontext der erforderlichen Verlängerung der Lohmühlstraße (Herausschieben des vorhandenen 
Wendehammers nach Westen). 

Durch die im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigten Herausnahme der 
Flächenanteile südlich der Leitungstrasse ergibt sich letztlich nur eine Mehrausweisung von 0,4 ha 
gegenüber der heute bereits im Flächennutzungsplan enthaltenen gewerblichen Baufläche West-
stadt IV. 
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Abb. 3: Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 2017 des Verwaltungsraums Eppingen - Gemmingen –  
             Ittlingen 

 

 

Landschaftsplan  

Der im Zuge des Flächennutzungsplans 2020 fortgeschriebene Landschaftsplan stellt das Plange-
biet als Fläche mit geringem bis mittlerem Raumwiderstand, allerdings mit kritischer bis sehr kriti-
scher Ausgangssituation aufgrund bestehender Restriktionen und Konflikte dar. 

In Bezug auf das Schutzgut Arten und Biotope befindet sich südlich des Plangebiets laut Land-
schaftsplan ein großräumig zusammenhängender Biotopkomplex mit hoher Wertigkeit (Elsenz und 
umgebende Aueflächen). Aufgrund der Topographie ist das Elsenztal mit angrenzenden Flächen 
als Kaltluftleitbahn dargestellt. 

In den Vorschlägen für landschaftsplanerische Maßnahmen ist insbesondere die Notwendigkeit 
grünordnerischer Maßnahmen zur Einbindung des Ortsrandes formuliert. 
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Geschützte Bereiche nach EU -Recht  

Schutzgebiete nach FFH-Status bzw. Vogelschutzrichtlinie befinden sich weder innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans noch im weiteren Umfeld des Plangebiets.  

 

Schutzgebietskulissen nach Naturschutzrecht  

Innerhalb oder angrenzend an das Plangebiet befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope 
und keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht. 

Deutlich nach Süden abgesetzt sind im Kontext der Elsenzaue das Landschaftsschutzgebiet „Hü-
gel und Bachtäler zwischen Eppingen und Mühlbach“ und mehrere Biotope ausgewiesen. 

 

Abb. 4: Schutzgebietskulissen (Quelle: LUBW, 2024) 
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Biotopverbund  

In der Umgebung des Plangebiets befinden sich keine Kernflächen, Kern- oder Suchräume des 
landesweiten Biotopverbunds im Offenland. 

 
Abb. 5: Landesweiter Biotopverbund (Quelle: LUBW, 2024) 

 

 

Altlasten  

Innerhalb des Plangebietes sind derzeit keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt.  

Für das Plangebiet wurde eine Kampfmittelvorerkundung durch Luftbildauswertung durchgeführt. 
Dabei wurde keine potentielle Kampfmittelbelastung ermittelt, es besteht deshalb kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Mitteilung kann jedoch nicht als Garantie der Kampfmittelfreiheit gewertet 
werden. 

 

 

Denkmalschutzrechtliche Aspekte  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines als „vorgeschichtliche Siedlung“ nach § 2 DSchG BW einge-
tragenen Kulturdenkmals. Im September 2020 wurde vom Landesamt für Denkmalpflege eine 
Prospektion durch Sondageschnitte durchgeführt. Dabei wurden in allen Sondageschnitten archäo-
logische Befunde der Jungsteinzeit und der Metallzeiten angetroffen. Daraufhin wurden vom 
06.09.2021 bis 18.03.2022 archäologische Rettungsgrabungen durch die Firma Archäograph -  
Archäologische Dienstleistungen Melanie Zobl M.A. aus Friedberg in Bayern durchgeführt. 

Auf den Grabungsbericht als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen.   
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Wasserschutzgebiete / Hochwasserschutz  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend an ein festgesetztes Wasserschutzgebiet. 

Ca. 250 m südlich des Gebiets und tiefer in der Talmulde gelegen verläuft die Elsenz. Laut der ak-
tuellen Hochwassergefahrenkarte besteht für das Plangebiet jedoch keine Gefährdung.  

 

Abb. 6: Hochwassergefahrenkarte (Quelle: LUBW, 2024) 
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3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Punkt 2 An-
lage zu §  2 (4) und §  2a BauGB)  

 

3.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands („Basisszenario“) einschließlich der Umweltmerkmale, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden (Beschreibung anhand der Schutzgüter),  
Anlage 1 Nr. 2a BauGB  

 

Naturräumliche Lage  

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Großlandschaft der Neckar- und Tauber-Gäuplatten 
und im Naturraum Kraichgau, Untereinheit Eppinger Gäu, einem waldfreien, in der Topografie 
leicht gewellten Lößhügelland über dem Unteren Gipskeuper. Der Standort liegt nördlich der Tal-
aue der Elsenz. Diese stellt ein wichtiges Biotopverbundelement innerhalb eines aufgrund der Bo-
denbonitäten zumeist sehr intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaftsraums dar. 

 

Potenziell natürliche Vegetation  

Als potenziell natürliche Vegetation ist Typischer Waldmeister-Buchenwald anzusprechen (Potenti-
elle Natürliche Vegetation von Baden-Württemberg, LUBW, Mai 2013). 

 

Topografie  

Das Plangebiet steigt in Richtung Norden an. Der Hochpunkt befindet sich ca. bei 206 m ü.NHN im 
Norden, der Tiefpunkt bei ca. 201 m ü.NHN im Südosten des Plangeltungsbereichs. 

 

 

3.1.1 Arten und Biotope / Biologische Vielfalt  / Biotopverbund  

Das Plangebiet wird durchgängig intensiv ackerbaulich genutzt, gliedernde Landschaftselemente 
bzw. Landschaftsstrukturen sind nicht vorhanden. In der Summe ist im Schutzgut Arten und Bio-
tope nur eine untergeordnete Wertigkeit in der Ausgangssituation festzustellen. 

 

3.1.2 Boden 

Laut der Bodenkarte (BK50) des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau handelt es 
sich bei dem im Plangebiet vorkommenden Bodentyp um Parabraunerde aus würmzeitlichem 
Löss. 

Für den Plangeltungsbereich liegen als Basis der Beurteilung der Wertigkeit der Schutzgutfunktio-
nen Daten aus der Bodenschätzung vor. Dem Schutzgut Boden kommen gemäß Heft 23 der 
LUBW (Stand 2010) basierend auf den Aussagen der Bodenschätzkarten innerhalb des Plange-
bietes folgende Bedeutungen zu:  
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 Durchschnitt Bodenwerteinheit  

L 3 Lö 75/80 3,666 

L 3 Lö 75/81 3,666 

L 3 Lö 80/85 3,666 

L 4 Lö 70/73 2,666 

LT 5 V 50/50 2 

LT 6 V 40/40 2 

 
 
Die Böden weisen damit insgesamt mittel- bis hochwertige Bodenfunktionen auf.  

 

3.1.3 Wasser  

Südlich des Plangebiets in einer Entfernung von ca. 250 m verläuft die Elsenz, ein Gewässer II. 
Ordnung von wasserwirtschaftlicher Bedeutung.  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend an ein Wasserschutzgebiet. 

Im Hinblick auf das Grundwasser liegt das Plangebiet laut Übersichtskarte der LUBW in der hydro-
geologischen Einheit des Gipskeuper und Unterkeuper (Grundwasserleiter (GWL) und Grundwas-
sergeringleiter (GWG)). Sowohl der vorhandene Löß als auch der darunter folgende Gipskeuper 
sind wenig wasserdurchlässig. Der Boden bindet Schadstoffe und speichert Niederschlagswasser, 
gibt das Wasser aber nur in relativ geringem Umfang an die darunter liegenden Schichten ab. Die 
Grundwasserneubildungsrate ist also relativ gering. Insgesamt weist das Planungsgebiet eine ge-
ringe Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeintrag auf. 

 

3.1.4 Klima / Luft  

Das Jahresmittel der Lufttemperatur beträgt im Raum Eppingen ca. 8,5° bis 9° C und wird damit 
der Wärmestufe „warm“ zugeordnet. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt ca. 800 mm. 

Im kleinklimatischen Sinne ist das Plangebiet als Offenlandklimatop anzusprechen, das aufgrund 
der Nutzung als intensiv genutzte Ackerflächen sowie der fehlenden Strukturelemente nur ein ein-
geschränktes Potenzial zur kleinklimatischen Melioration aufweist. Aufgrund der Lage am Rand 
der Elsenzaue hat die Fläche jedoch eine gewisse Bedeutung für die Durchlüftung der angrenzen-
den Siedlungslage. 

 



Bebauungsplan Weststadt IV, Plan Nr. 0750.006.00           Umweltbericht  

15 

3.1.5 Landschafts - und Ortsbild  

Das Siedlungsbild östlich angrenzend an das Plangebiet ist geprägt durch Gewerbebauten im be-
stehenden Gewerbegebiet „Weststadt“. Der angrenzende Landschaftsraum wird überwiegend in-
tensiv landwirtschaftlich genutzt und weist Richtung Westen einen offenen Charakter auf. Im Sü-
den wird die Landschaft durch die Elsenz mit gewässerbegleitendem Auwaldstreifen geprägt, im 
Norden durch Gehölzbestände entlang der Bundesstraße. 

 

3.1.6 Mensch , Gesundheit  und Erholung  

Das Plangebiet hat keine Bedeutung für die siedlungsnahe Erholungsnutzung. Die randlich vor-
handenen Feldwege mit Anbindung an den Elsenzradweg bleiben erhalten. 

Im Hinblick auf den Aspekt Wohnen liegen die nächsten Wohngebiete in ca. 700 m Entfernung.  

 

3.1.7 Kultur - und sonstige Sachgüter  

Mit Ausnahme des landwirtschaftlichen Ertragspotenzials sind keine Sachgüter vorhanden.  

Im Hinblick auf das vorhandene Kulturdenkmal („vorgeschichtliche Siedlung“) nach § 2 DSchG BW 
wurde eine archäologische Grabung in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege durch-
geführt, dabei wurden zahlreiche Befunde freigelegt (Abschlussbericht Grabungsnummer: 
2021_0371 vom 18.10.2022, Archäograph – Archäologische Dienstleistungen Melanie Zobl M.A., 
Friedberg (Bayern)). 

 

3.1.8 Landwirtschaft  

Nach § 1 (6) Nr. 8b BauGB sind die Belange der Landwirtschaft bei der Bauleitplanung zu berück-
sichtigen.  

Aufgrund der hohen Bodenbonitäten besitzt das Plangebiet für die landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung eine sehr hohe Bedeutung. Hinzu kommt, dass das Plangebiet sich als großer landwirtschaft-
licher Schlag darstellt und aufgrund der guten Erschließungsstruktur sowie der noch mäßigen 
Hangneigungen sehr gut bewirtschaftbar ist. In der Flurbilanzkarte, welche die natürliche Boden-
güte, die Bewirtschaftungsfaktoren und agrarstrukturelle Faktoren (bspw. Wegenetz, Grundstücks-
größen etc.) übergreifend zusammenfasst, wird das Plangebiet dementsprechend auch als Vor-
rangflur dargestellt. Auch in der Bodenpotenzialkarte der LEL wird der Standort als Fläche mit Vor-
rangpotenzial geführt. 

Grundsätzlich ist damit eine hohe Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange zu konstatieren. Mit 
Blick auf mögliche Alternativen und in Verbindung mit dem landesplanerischen Anbindegebot 
steht damit im Hinblick auf eine sachgerechte Abwägungsentscheidung die Frage im Raum, ob 
alternative gewerbliche Entwicklungsoptionen ggfs. mit geringeren Eingriffen in landwirtschaftlich 
hochwertige Fluren eine Option darstellen könnten. Im Hinblick auf das Anbindegebot kommen 
dabei in der Kernstadt Eppingen nur städtebauliche Entwicklungen andockend an bestehende 
gewerbliche Standorte in Frage.  

Damit lägen mögliche alternative Entwicklungsoptionen im Bereich der Entwicklung 
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- des Gewerbegebietes Weststadt nach Westen oder Norden,  

- des Gewerbestandortes Scheuerle in der Elsenzaue nach Norden,  

- des Gebiets Oststadt / Heilbronner Straße nach Norden oder Süden  

- oder auch des Gebietes Tiefental im Sinne der regionalplanerisch vordefinierten Weiter-
entwicklung nach Norden.  

 
Festzustellen ist, dass neben anderen Restriktionskriterien (u.a. naturschutzrechtliche Belange, 
Immissionsschutz, Topografie) letztlich an allen Optionsstandorten ebenfalls Vorrangfluren der 
Flurbilanz 2022 betroffen wären (vgl. untenstehender Auszug aus der Flurbilanz mit den mögli-
chen Alternativstandorten). Demnach besteht letztlich keine Option mit einer geringeren qualitati-
ven Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen aufgrund der im offenen Kraichgauraum 
durchgängig vorhandenen sehr hochwertigen Bodenbonitäten und agrarstrukturellen Verhält-
nisse. 

Damit liegt der Fokus in einer flächensparenden Entwicklung, die darauf abzielt, Erschließungs-
anteile möglichst gering zu halten und die gewerblichen Flächen möglichst optimal zu nutzen. 
Diese Anforderung wird im Falle des Gebietes Weststadt IV erfüllt, da die vorhandene Gebietser-
schließung des Gebietes Weststadt III genutzt bzw. im nördlichen Teil direkt an die Westtan-
gente (Brettener Straße) angebunden werden kann. 

 

Abb. 7: Flurbilanz 2022 (Quelle: LEL, 2024) 
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Abb. 8: Bodenpotenzialkarte Landkreis Heilbronn (Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen 
Raum Schwäbisch Gmünd 2024) 
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Abb. 9: Flurbilanz 2022 Landkreis Heilbronn mit Darstellung möglicher alternativer gewerblicher Entwicklungsstandorte 
(Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum Schwäbisch Gmünd 2024)  

 

 

 

3.1.9 Zusammenfassende Darstellung der Bestandsbewertung und Empfindlichkeit 
der Schutzgüter  

 

Zusammenfassend ist in Bezug auf die Bestandssituationen folgende Gesamtbewertung darzustel-
len: 

Bereiche und Elemente mit Funktionen von besonderer  Bedeutung  

Schutzgut Boden Hohe Sensibilität aufgrund der wertgebenden Bodenfunktio-
nen 

Schutzgut Wasser Hohe Sensibilität aufgrund der wertgebenden Bodenfunktio-
nen 

Schutzgut Landwirtschaft Hohe Sensibilität aufgrund der hohen Bodenbonitäten und 
der guten agrarstrukturellen Ausgangssituation 
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Bereiche und Elemente mit Funktionen von allgemeiner  Bedeutung  

Schutzgut Arten und Biotope Intensiv ackerbaulich genutzte Fläche 

Schutzgut Klima Funktion zur Kaltluftentstehung, mittlere Bedeutung für an-
grenzende Siedlungslage 

Schutzgut Mensch, Gesundheit 
und Erholung 

Keine Bedeutung für siedlungsnahe Erholungsnutzung  

Schutzgut Landschaftsbild Lage im offenen Landschaftsraum, Vorbelastung durch vor-
handenes Gewerbegebiet  

Schutzgut Kultur- und Sachgü-
ter 

Archäologisches Kulturdenkmal (Grabung wurde durchge-
führt)  

 

3.1.10 Wechselwirkungen  

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig 
in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie 
Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den 
Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushal-
tes, die Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen demnach ein stark vernetztes komplexes 
Wirkungsgefüge.  

In Bezug auf das Plangebiet sind Wechselwirkungen insofern abzusehen, dass durch den Über-
bauungsgrad sowohl Auswirkungen auf das Schutzgut Boden wie auch auf das Schutzgut Wasser 
abzusehen sind und zum Tragen kommen. Davon ebenso betroffen ist das Schutzgut Landwirt-
schaft, das hohe Bodenbonitäten und eine gute agrarstrukturelle Ausgangssituation aufweist, die 
durch die Überbauung beeinflusst werden.  

 

3.1.11 Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht -Durchführung der Planung  

Vor dem Hintergrund einer Nicht-Durchführung der Planung ist davon auszugehen, dass zunächst 
aufgrund der Bodenbonitäten und der zusammenhängenden Bewirtschaftungsfläche die vorhande-
nen landwirtschaftlich genutzten Flächen auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt und damit auch 
gepflegt und offengehalten werden. Vor dem Hintergrund der Bonitäten ist dabei eine weiterge-
hende ackerbauliche Nutzung am wahrscheinlichsten.  
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4. Kompensationsmaßnahmen (Maßnahmen zur Vermeidung, Vermin-
derung und zum Ausgleich der festgestellten nachteiligen Auswir-
kungen , Punkt 2c Anlage zu §  2 Abs. 4 und §  2a BauGB)  

4.1 Vorgesehene schutzgutbezogene Vermeidungs - und Minimierungsmaßnahmen  

Innerhalb der textlichen Festsetzungen wurden im Hinblick auf die Umsetzung des Bebauungs-
plans folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (jeweils mit Verweis auf die Schutz-
gutfunktion) vorgenommen: 

-  Pflanzgebot für Stellplätze und für die Vorfelder der Baugrundstücke zur Pflanzung von Ge-
hölzen (Schutzgüter Arten und Biotope, Siedlungs- / Landschaftsbild, Klima) 

-  Pflanzgebot zur Randeingrünung nach Norden, Westen und Süden (Schutzgüter Arten und 
Biotope, Siedlungs- / Landschaftsbild, Klima) 

-  Maßgaben zur Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen (Schutzgüter Wasser, Bo-
den, Klima) 

-  Maßgaben zur extensiven Begrünung von Flachdächern und flach geneigten Dächern 
(Schutzgüter Wasser, Landschaftsbild) 

-  Maßgaben zur Beleuchtung der öffentlichen Räume zur Schonung nachtaktiver Insekten 
(Schutzgut Arten und Biotope) 

-  Definition der maximalen Gebäudehöhe/-kubatur (Schutzgüter Siedlungs- / Landschafts-
bild, Klima) 

-  Räumliche Begrenzung der baulichen Nutzung durch Festsetzung von Baugrenzen und ei-
ner maximalen GRZ (Schutzgut Boden, Klima, Landschaftsbild, Arten und Biotope) 

-  Ausschluss von glänzenden oder spiegelnden Materialien zur Fassadengestaltung (Schutz-
gut Siedlungs- / Landschaftsbild) 

-  Maßgaben zu Abgrabungen und Stützmauern (Schutzgut Boden, Siedlungs- / Landschafts-
bild) 

-  Maßgaben zur Gestaltung von Einfriedigungen (Schutzgut Landschaftsbild) 
-  Maßgaben zur Dimension, Orientierung und Gestalt von Werbeanlagen (Schutzgut Land-

schaftsbild) 
-  Maßgaben zur Ausführung des Niederspannungsfreileitungsnetzes als Kabelnetz (Schutz-

gut Landschaftsbild) 
 

Alle Pflanzungen im Zuge der Maßnahmen sind mit standortgerechten, heimischen Arten nach der 
Artenverwendungsliste umzusetzen. Alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten 
und bei Abgang zu ersetzen.  

 

Übernahme der Vermeidungs-  und Minimierungsmaßnahmen in den Bebauungsplan 

Die oben dargestellten und von Seiten der Grünordnungsplanung vorgesehenen Maßnahmen wur-
den vollinhaltlich in die textlichen Festsetzungen und die Plandarstellung des Bebauungsplans 
übernommen und erlangen somit eine Rechtsverbindlichkeit. 
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5. Entwicklungsprognose bei Durchführung der Planung (Punkt 2b An-
lage zu §  2 Abs. 4 und §  2a BauGB)  

 

Die Entwicklungsprognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung erfolgt unter Be-
rücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen.  

 

Grundsätzliche Wirkfaktoren sind: 

 

Baubedingte Wirkungen:  

Diese ergeben sich während der Bauphase; die Wirkungen sind in der Regel von kurzer Dauer. 

�:�� Vorübergehende Inanspruchnahme von Boden 

�:���%�H�V�H�L�W�L�J�X�Q�J���Y�R�Q���9�H�J�H�W�D�W�L�R�Q���L�P���%�D�X�V�W�H�O�O�H�Q�E�H�U�H�L�F�K 

�:���/�l�U�P- und Lichtemissionen durch Baumaschinen und Fahrzeuge 

�:���9�R�U�•�E�H�U�J�H�K�H�Q�G�H���Y�L�V�X�H�O�O�H���6�W�|�U�X�Q�J�H�Q 

 

 

Anlagebedingte Wirkungen:  

Diese werden durch die Anlage bzw. die Baukörper selbst verursacht; die Wirkungen sind in der 
Regel langfristig und dauerhaft 

�:���'�D�X�H�U�K�D�I�W�H���,�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H�������h�E�H�U�E�D�X�X�Q�J���Y�R�Q���%�R�G�H�Q 

�:���9�H�U�O�X�V�W���Y�R�Q���%�L�R�W�R�S�V�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�������/�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H�Q���I�•�U���3�I�O�D�Q�]�H�Q���X�Q�G���7�L�H�U�H 

�:���=�H�U�V�F�K�Q�H�L�G�X�Q�J���G�H�U���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���E�]�Z�����Y�R�Q���7�H�L�O�O�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H�Q 

�:���9�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�U���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W 

 

 

Betriebsbedingte Wirkungen:  

Diese entstehen durch den Betrieb sowie durch Verkehrsbewegungen; die Wirkungen sind eben-
falls langfristig und dauerhaft 

�:���/�l�U�P�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���G�X�U�F�K���G�H�Q���%�H�W�U�L�H�E���X�Q�G���G�H�Q���9�H�U�N�H�K�U 

�:���/�L�F�K�W�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���G�X�U�F�K���%�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�Hn und den Verkehr 
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Schutzgutbezogen sind auf Basis der Aussagen des Bebauungsplans die folgenden Eingriffswir-
kungen und erheblichen Auswirkungen abzuschätzen: 

 

5.1 Arten und Biotope / Artenschutz   

Baubedingte Auswirkungen: 

Die vorübergehende Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen bzw. Lebensräumen für Pflanzen 
ist auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes beschränkt und so gesehen den anlagebeding-
ten Auswirkungen zuzuordnen, da der gesamte Geltungsbereich während der Bautätigkeiten ver-
ändert bzw. dauerhaft überbaut wird. Durch die Bauarbeiten sind erhebliche Beeinträchtigungen 
z.B. durch Maschinen, Erschütterungen oder Lärm zu erwarten. Fortpflanzungsstätten und Nah-
rungshabitate im Bereich des Bebauungsgebietes werden zerstört. 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Biotope ergeben sich durch die Inanspruchnahme der 
vorhandenen ackerbaulich genutzten Flächen in einer Größenordnung von ca. 1,9 ha. Durch die 
Inanspruchnahme der Flächen für die bauliche Entwicklung und der Erschließungsflächen kommt 
es im Zuge des Baus zu einem Totalverlust dieser Flächen.  
Der Verlust ist besonders aufgrund der Flächengröße als erheblich einzuschätzen und der Eingriff 
kann nicht innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Deshalb ist im Schutzgut Arten und 
Biotope ein plangebietsexterner Ausgleich in einem möglichst räumlich-funktionalen Zusammen-
hang zum Plangebiet herzustellen. 

Durch die Flächeninanspruchnahme und Silhouettenbildung kommt es zu einem Funktionsverlust 
von Fortpflanzungsstätten der Feldlerche und der Schafstelze in den angrenzenden Flächen. Des-
halb sind Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 
 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Im Zuge des Betriebs (also im Falle des ordnungsgemäßen Betriebs nach Aufsiedlung mithin der 
Nutzung des Baugebiets durch Gewerbebetriebe) kann es durch Fehlnutzungen zu weiteren Be-
einträchtigungen der Biotopfunktionen kommen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 
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5.2 Biotopverbund  

Baubedingte Auswirkungen: 

Die Beeinträchtigung von Lebensräumen im Umfeld des Planungsgebietes durch Baulärm und 
Stäube sind gering und zeitlich begrenzt.  

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Innerhalb des Plangebiets werden verschiedene grünordnerische Maßnahmen umgesetzt, die ne-
ben der Gliederung und Eingrünung des Gewerbegebiets auch Funktionen des Biotopverbunds 
erfüllen und Verbindungen zum offenen Landschaftsraum bilden.  

Zusätzlich sollte es das Ziel plangebietsexterner Ausgleichsmaßnahmen sein, einen Beitrag zum 
Biotopverbund im räumlichen Kontext zum Plangebiet zu schaffen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Auswirkungen über das Plangebiet auf die umliegenden für den Biotopverbund relevanten Biotop-
strukturen werden nicht gesehen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

5.3 Boden 

Baubedingte Auswirkungen: 

Im Rahmen der baulichen Tätigkeiten wird der Boden innerhalb des Geltungsbereiches vorüberge-
hend befahren, bereichsweise abgetragen, zwischengelagert und teilweise wieder eingebaut. Da-
bei sind die einschlägigen Richtlinien wie z.B. vom Umweltministerium Baden-Württemberg aus 
der Reihe Luft, Boden, Abfall „Erhaltung fruchtbaren und kultivierfähigen Bodens bei Flächeninan-
spruchnahmen“ zu beachten.  

Die nicht bebaubaren bzw. überformten Flächen werden nach Abschluss der Bautätigkeiten fach-
gerecht rekultiviert, so dass erhebliche nachhaltige Beeinträchtigungen auszuschließen sind. Be-
einträchtigungen des Bodens durch auslaufende Schadstoffe (Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe u.a.) 
sind bei sachgerechter Wartung von Geräten und Maschinen sowie der Einhaltung sämtlicher Vor-
schriften und Richtlinien in der Regel ausgeschlossen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Im Zuge der Überplanung werden unter Ansatz einer kompletten Vollausnutzung der im Bauleit-
plan festgesetzten Grundflächenzahl (im Gewerbegebiet von 0,8) insgesamt maximal 1,9 ha an 
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sehr hochwertigen Bodenstrukturen (Bodenwertzahl im Durchschnitt der Bodenfunktionen > 3,66 
Bodenwerteinheiten) durch bauliche Anlagen (Überbauung, private und öffentliche Erschließungs-
anlagen) in Anspruch genommen. Innerhalb dieser Flächen besteht in der Folge ein Totalverlust 
der natürlichen Bodenfunktionen mit einer erheblichen Eingriffswirkung, welche durch entspre-
chende Entsiegelungsmaßnahmen definitiv nicht ausglichen werden kann. So besteht reell letztlich 
nur die Chance, anfallenden Oberboden durch entsprechende Auffüllungen wiederzuverwenden 
und zur Produktionsverbesserung und zur Vermeidungswirkung von Erosionsverlusten auf geeig-
neten Standorten aufzutragen. Insofern sind die erheblichen Eingriffswirkungen in das Schutzgut 
Boden auch weder plangebietsintern noch plangebietsextern ausgleichbar.  

Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel, einerseits anfallenden Oberboden entsprechend wieder-
zuverwenden und durch einen schutzgutübergreifenden Ausgleich indirekt auch zu Verbesserun-
gen im Schutzgut Boden beizutragen (bspw. im Zuge der Erosionsvermeidung durch Umwandlung 
von ackerbaulich genutzten Flächen in Grünland). 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Im Zuge der anlagenbedingten Auswirkungen besteht die grundsätzliche Gefahr, dass es über die 
angesetzte Maximalausnutzung der gewerblichen Baugrundstücksflächen hinaus zu Eingriffen in 
vorhandene Bodenstrukturen in Folge von Verdichtungen / Abgrabungen im Zuge der Anlage von 
Freiflächen kommt. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

5.4 Wasser  

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der baulichen Tätigkeiten sind Beeinträchtigungen des Grundwassers durch auslaufende 
Schadstoffe (Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe u.a.) nie auszuschließen. Es ist jedoch davon auszu-
gehen, dass Geräte und Maschinen sachgerecht gewartet, einschlägige Vorschriften und Richtli-
nien eingehalten werden, so dass Beeinträchtigungen des Grundwassers nicht zu erwarten sind. 
Eingriffe in das Grundwasser bzw. den Aquifer werden baubedingt nicht verursacht. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

In Oberflächengewässer wird nicht eingegriffen und es bestehen keine Eingriffe in festgesetzte  
oder faktische Überschwemmungsgebiete im Sinne des Hochwasserrisikomanagements. Dies 
auch nicht in indirekter Form durch die Ableitung von unbelastetem Oberflächenwasser, da dieses 
über das vorgesehene Retentionsbecken gedrosselt abgeleitet wird. 

Aufgrund der Eingriffe in die vorhandenen Bodenfunktionen ergeben sich jedoch nachteilige Aus-
wirkungen im Hinblick auf den Verlust der Bodenfunktion als Ausgleichsfunktion im Wasserkreis-
lauf und als Filter und Puffer gegenüber Schadstoffen in flächenmäßig gleichem Maße wie beim 
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Schutzgut Boden (Quantitäten vgl. oben). Der Eingriff in das Schutzgut Wasser ist deshalb den-
noch als erheblich zu bewerten. Im Hinblick auf den Ausgleich ergeben sich ebenso die gleichen 
Prämissen wie beim Schutzgut Boden. 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Die Entwässerung des Plangebietes wird im Trennsystem erfolgen, Oberflächenwasser wird dabei 
nach Vorreinigung in einer Schmutzfangzelle in Richtung Elsenzaue abgeleitet und dort gepuffert 
dem Vorfluter Elsenz zugeführt. Aufgrund der Vorreinigung ist keine Beeinträchtigung des Vorflu-
ters anzunehmen. 

Im Zuge der betriebsbedingten Auswirkungen besteht die grundsätzliche Gefahr, dass es über die 
angesetzte Maximalausnutzung der gewerblichen Baugrundstücksflächen hinaus zu Eingriffen in 
vorhandene Bodenstrukturen in Folge von Verdichtungen / Abgrabungen im Zuge der Anlage von 
Freiflächen kommt und in Bezug auf die Grundwasserneubildung die Filter- und Pufferfunktion des 
Bodens beeinträchtigt wird. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

5.5 Klima  und Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels  

Baubedingte Auswirkungen: 

Die vorübergehende Inanspruchnahme der klimarelevanten Flächen ist auf den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes beschränkt und so gesehen den anlagebedingten Auswirkungen zuzuord-
nen, da der gesamte Geltungsbereich während Bautätigkeiten verändert bzw. dauerhaft überbaut 
wird. Während der baulichen Tätigkeiten sind keine klimatischen Auswirkungen zu erwarten. Die 
Belastung der Luft durch Staubentwicklung aus dem Baubetrieb kann in extremen Trockenzeiten 
zu Beeinträchtigungen führen. Um dies zu vermeiden bzw. zu mindern, können Fahrwege u.a. be-
feuchtet werden. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Durch die bauliche Weiterentwicklung wird das vorhandene Offenlandklimatop in Anspruch genom-
men. Die Flächen haben eine mittlere Bedeutung für die Kaltluftentstehung und die Durchlüftung 
der angrenzenden Siedlungslagen. Durch im Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmen zur Durch-
grünung des Plangebiets können die Eingriffswirkungen allerdings minimiert werden. 

Aufgrund der Nutzung des Plangebietes für Gewerbe werden sich Gesamtbelastungen der Luft je 
nach Betriebsstruktur und Verkehrsauswirkungen in einem der Gebietscharakteristik entsprechen-
den Maße entsprechend erhöhen. Die Entstehung oder Förderung eines Hotspots im Hinblick auf 
die Luftreinhalteproblematik ist aufgrund der guten Gesamtdurchlüftung jedoch nicht zu erwarten. 
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In der Summe sind aufgrund der vorhandenen Topografie und der Situation, dass das Plangebiet 
und die angrenzende Bestandsbebauung auch weiterhin in einem großflächigen und baulich nicht 
belasteten klimatischen Gesamteinzugsbereich des landwirtschaftlich genutzten Offenlandes gele-
gen sind, die Eingriffswirkungen als nicht erheblich abzuschätzen.  

Im Hinblick auf einen plangebietsexternen Ausgleich besteht auch beim Schutzgut Klima das Ziel, 
schutzgutübergreifend entsprechende Verbesserungen zu erzielen, bspw. durch die Verbesserung 
der klimatischen Funktion (Kaltluftentstehung, Feuchtesicherung etc.) im Zuge des Ausgleichs. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Im Hinblick auf die Klimafolgenanpassung ermöglicht der Bauleitplan über seine Festsetzungen die 
Option der Nutzung regenerativer Energien über die Dach- und Fassadenflächen. Im Hinblick auf 
zukünftige Starkregenereignisse wird eine Pufferung des Regenwassers innerhalb des Plangebiets 
vor Ableitung in den Vorfluter vorgesehen. Zudem werden Festsetzungen zur vegetativen Gestal-
tung von privaten und öffentlichen Freiflächen getroffen, die zu einer grünordnerischen Strukturie-
rung und damit auch zu Beschattungen, Erhöhung der Feuchteregulierung und Klimamelioration 
beitragen.  

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

5.6 Landschafts - und Ortsbild  

Baubedingte Auswirkungen: 

Durch die baulichen Tätigkeiten wird die Landschaft vorübergehend visuell gestört und beeinträch-
tigt, wobei nachhaltige Auswirkungen nicht verursacht werden. Die Verluste der prägenden offenen 
ackerbaulichen bewirtschafteten Fläche und die Veränderung der baulichen Silhouette werden den 
anlagebedingten Auswirkungen zugeordnet. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 
Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Die bauliche Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbegebiets führt zu einem Herausrücken 
des Siedlungsrandes in Richtung Westen. Es wird ein Eingriff in den offenen Landschaftsraum voll-
zogen, welcher auch durch die Rücksichtnahme auf die topografische Gegebenheit und die Fest-
setzungen zur Höhenentwicklung der Gewerbebauten nur sehr eingeschränkt ausgeglichen wer-
den kann. Die im Bauleitplan festgesetzten Pflanzgebote und Maßnahmen zielen deshalb darauf 
ab, eine grünordnerische Einbindung zu erlangen. Dabei ist nach Norden, Westen und Süden eine 
Randeingrünung auf privaten Grünflächen vorgesehen.  

Nichtsdestotrotz wird sich in der Nah- und Fernwirkung die bauliche Silhouette des Stadtrands von 
Eppingen verändern, was durch die genannten Maßnahmen nur eingeschränkt minimierbar ist. 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit betriebsbedingten Auswirkungen ist nicht zu rechnen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

5.7 Mensch , Gesundheit  und Erholung  

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bebauung des Gebiets und dem Ausbau der Erschließungsanlagen sind baustellen-
bedingt Staub- und Lärmimmissionen im Umfeld der Baustellen zu erwarten. Die Immissionen tre-
ten je nach Bauvorhaben zeitversetzt auf, sind zeitlich auf die Bauphasen befristet und entspre-
chen dem für Baustellen in Gewerbegebieten typischen Umfang. Erhebliche Beeinträchtigungen 
der Siedlungslagen sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten.  

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 
Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Im Zuge der Gebietsaufsiedlung werden keine für die siedlungsnahe Erholungsnutzung relevanten 
Angebotsstrukturen in Anspruch genommen. Die vorhandene Wegeverbindung nach Eppingen 
bleibt erhalten.  

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen entstehen durch Lärmemissionen gegenüber dem bestehenden 
und dem neu entstehenden städtebaulichen Umfeld. Aufgrund der großen Entfernung zu beste-
henden Wohngebieten wird jedoch davon ausgegangen, dass keine gesundheitsgefährdenden 
Lärmbelastungen erreicht werden. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

5.8 Kultur - und sonstige Sachgüter  

Im Zuge der baulichen Ergänzung wird die landwirtschaftliche Produktionsfunktion als Sachgut 
vollumfänglich in Anspruch genommen. 

 

Prognose der Umweltauswirkungen: mittlere Erheblichkeit 
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5.9 Fläche / Landwirtschaft  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen wer-
den; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bo-
denversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese 
Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. In der Begründung 
des Bebauungsplans ist in diesem Kontext die Erforderlichkeit der Planung dargelegt, die insbe-
sondere aus einer hohen Nachfrage örtlicher Gewerbebetriebe resultiert.  
 
Im Hinblick auf die durch den Bauleitplan erfolgende Flächeninanspruchnahme ist festzustellen, 
dass insgesamt ca. 1,9 ha an ackerbaulich genutzten Flächen in Anspruch genommen werden. 
Der Entzug dieser landwirtschaftlichen Flächen ist aufgrund der agrarstrukturellen Voraussetzun-
gen als ein erheblicher Eingriff darzustellen. In Bezug auf die in der Stadt Eppingen insgesamt 
landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen (StaLa 2024: 5.435 ha, davon 4.903 ha Ackerflächen, 
Stand: 2020) entspricht die Inanspruchnahme durch den Bauleitplan 0,04 % der im Jahr 2020 
ackerbaulich genutzten Flächen. In Bezug auf das Plangebiet sind die betroffenen Grundstücke 
alle im Besitz der Stadt Eppingen. Von einer Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe wird 
deshalb nicht ausgegangen. 

 

 

5.10 Abzusehende Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterun-
gen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen  

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes ent-
sprechend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz  
(BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nut-
zung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige 
schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Mit der geplanten Zuordnung der 
Gebietstypen wird im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen Nutzungen und Freiflächen 
dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG grundsätzlich entsprochen. 
Im Hinblick auf die Lärmemissionen ausgehend von den umliegenden Straßenzügen auf das Plan-
gebiet und dessen städtebauliches Umfeld ist von der Einhaltung entsprechender Richtwerte aus-
zugehen. 
 
Ferner lässt die durch den Bebauungsplan vorbereitete Bebauung nicht erwarten, dass Schad-
stoffe, Staub, Gerüche, Erschütterungen oder Strahlungen in prüfungsrelevantem Umfang auftre-
ten. Die Errichtung der Erschließungsstraße und die Entwicklung privater Gebäude und Freiflächen 
wird jedoch eine Erhöhung der Menge des künstlichen Lichts bei Nacht sowie eine Erhöhung der 
Temperatur aufgrund von Flächenneuversiegelungen mit sich bringen. Ebenso wird durch den Be-
trieb wie auch durch die zu erwartenden gewerblichen Verkehre eine Erhöhung der Abgasemissio-
nen und weiterer Schadstoffe (Feinstaub, Abrieb etc.) zu erwarten sein, die sich aber in einem für 
den festgesetzten Gebietscharakter normalen Maß und den Emissionen aus dem angrenzenden 
Siedlungsbestand entsprechenden Maß bewegen werden. 
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5.11 Erzeugte Abfälle, Beseitigung, Verwertung 

Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle aus der gewerblichen Nutzung müssen ord-
nungsgemäß entsorgt werden. Über die üblichen, zu erwartenden Abfälle hinausgehend sind der-
zeit keine aus der künftigen Nutzung entstehenden Sonderabfallformen absehbar. 

Die Entsorgung von im Plangebiet anfallendem Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgt durch 
Anschluss an das bestehende Entsorgungsnetz und einen Ausbau der Entsorgungsinfrastruktur 
zur Ableitung des Oberflächenwassers nach Vorreinigung in ein Retentionsbecken zur gepufferten 
Einleitung in den Vorfluter Elsenz.  

Im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung wird ferner auf die einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen verwiesen: 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-
rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange ent-
gegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG).  
 

 

5.12 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(zum Beispiel durch Unfälle und Katastrophen)  

Risiken durch Unfälle oder Katastrophen mit möglichen Folgewirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt könnten nach heutigem Ermessen im Blickwinkel auf 
Unfälle und Katastrophen, die von außen aus auf das Plangebiet einwirken, im Risiko von mögli-
chen Havarien ausgehend von umliegenden Gewerbebetrieben liegen, wobei hier keine Störfallbe-
triebe im räumlichen Umfeld existent sind.  

Das Risiko von Havarien durch Unfälle bspw. durch Gefahrguttransporte o.ä. besteht auf der Bun-
desstraße B 293, die in einer Entfernung von ca. 75 m zum Plangebiet verläuft. 

Risiken von Unfällen und Katastrophen, welche aus dem Plangebiet heraus auf das räumliche Um-
feld wirken liegen vor allem zukünftig im gewerblichen Betrieb auf den Baugrundstücksflächen und 
deren möglicherweise vorhandenen Auswirkungen auf den umgebenden Landschaftsraum und die 
bestehende gewerbliche Bebauung am Standort Weststadt. 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine weitergehenden Risiken für die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen. 
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5.13 Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Plangebiete unter Berück-
sichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung 
natürlicher Ressourcen  

 

Kumulierende Auswirkungen mit benachbarten Plangebieten sind derzeit nicht zu sehen. 

 

 

5.14 Eingesetzte Techniken und Stoffe  

 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan und nicht um einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan, im Rahmen dessen über den Durchführungsvertrag auch 
bereits die einzusetzenden Techniken und Stoffe geregelt werden. Insofern ist der abzusehende 
Einsatz von Techniken und Stoffen kaum abschätzbar: Für die Anlage der im Zuge des Bauleit-
plans definierten baulichen Anlagen (Gebäude sowie Erschließungsanlagen und Infrastrukturanla-
gen) werden voraussichtlich allgemein häufig verwendete Techniken (Stand nach Regeln der 
Technik) und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 
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6. Naturschutzrechtliche Eingriffs - / Ausgleichsbilanzierung  
 

Neben der qualitativen, verbal argumentativen Beurteilung der absehbaren Eingriffswirkungen und 
der vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wird aufbauend auf 
der naturräumlichen Status-Quo-Situation im Vergleich zu den Festsetzungen des Bebauungs-
plans ein näherungsweiser Vergleich zwischen den quantitativen Wertigkeiten des Bestands und 
dem Zustand nach Umsetzung der Planung hergestellt. 

 

6.1 Naturschutzrechtliche Eingriffs-  / Ausgleichsbilanzierung (Arten und Biotope)  

Für die Bilanzierung des Eingriffs wurde das Bewertungsverfahren der LUBW herangezogen (Öko-
konto-Ausgleichsverordnung vom 19.12.2010). Die Biotopbewertung wurde hierbei anhand des 
Datenschlüssels (Biotoptypen-Differenzierung) vorgenommen. Die Bilanzierung berücksichtigt be-
reits plangebietsinterne Ausgleichs- und Minimierungsmaßnahmen.  

Für die Ableitung des Regenwassers aus dem Retentionsbecken Richtung Elsenz ist auch ein Ein-
griff außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erforderlich (Rodung eines Obst-
baums), der ebenfalls berücksichtigt wird. 

Die tabellarische Bilanzierung liegt im Anhang des Umweltberichts bei.  

 

Erläuterungen zu den getätigten Ansätzen im Rahmen der Bestandsbilanzierung:  

-  Die vorhandenen ackerbaulich genutzten Flächen werden als Ackerflächen mit 4 Wertpunk-
ten (Code 37.11) bilanziert. 

-  Die vorhandenen versiegelten Feldwege werden als Straße (Code 60.20) mit 1 Wertpunkt 
bilanziert. 

-  Die randlichen Grünflächen an der Brettener Straße und der Lohmühlstraße werden als 
kleine Grünflächen (Code 60.50) mit 4 Wertpunkten bewertet. 

-  Der vorhandene Obstbaum außerhalb des Geltungsbereichs wird nach Code 45.30a mit 8 
Wertpunkten bilanziert. 
 

Anmerkungen zu den getätigten Ansätzen im Rahmen der Bilanzierung des Zustands nach 
Durchführung der Planung:  

-  Die von Bauwerken bestandenen Flächen werden analog Code 60.10 mit 1 Wertpunkt bi-
lanziert. Dabei wird von einer Vollausnutzung der festgesetzten GRZ von 0,8 ausgegangen. 

-  Die Freiflächen der Gewerbegrundstücke (20% der Baufläche) werden als kleine Grünflä-
chen (Code 60.50) mit 4 Wertpunkten bilanziert. 

-  Die vollbefestigten öffentlichen Erschließungsflächen (Code 60.21) werden mit dem Grund-
wert 1 angesetzt. 

-  Die Ver- und Entsorgungsflächen (Trafostation, Retentionsbecken) werden nach Code 
60.40 mit 2 Wertpunkten bilanziert. 

-  Die im Zuge der Randeingrünung (PfG 1) entstehenden Gehölzflächen werden als Feldhe-
cke (Code 41.22) mit 14 Wertpunkten bilanziert.  
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Abb. 10: Bestandssituation Schutzgut Arten und Biotope 
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Abb. 11: Planungszustand Schutzgut Arten und Biotope 
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Ergebnis der rechnerischen Bilanzierung  

Im Rahmen der rechnerischen Bilanzierung wurden die im Bestand vorhandenen Wertigkeiten den 
nach Durchführung der Planung (unter Einbeziehung der plangebietsinternen Ausgleichsmaßnah-
men) vorhandenen Wertigkeiten gegenübergestellt (vgl. Tabelle im Anhang). 

Im Ergebnis lässt sich folgende Darstellung treffen: 

Bilanzierung Bestandszustand:   85.640 Ökopunkte 

Bilanzierung Planungszustand:   54.399 Ökopunkte 

Defizit im  Vergleich zum Bestand:     - 31.241 Ökopunkte  

In der Summe zeigt sich, dass im Zuge der Eingriffsbilanzierung im Schutzgut Arten und Bi-
otope ein Defizit verbleibt, welches über eine plangebietsexterne Maßnahme zu kompensie-
ren ist.  

 

6.2 Naturschutzrechtliche Eingriffs-  / Ausgleichsbilanzierung (Boden)  

Ergänzend zur naturschutzrechtlichen Bilanzierung im Schutzgut Arten und Biotope wurde eine Bi-
lanzierung vorgenommen, welche auf den Einstufungen zum Schutzgut Boden in Heft 23/24 Be-
wertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit LUBW 2010/2012 und der zugeordneten Arbeits-
hilfe basiert. Die Grunddaten für die Einstufung der Böden stammen aus der Bodenschätzung. In 
der Summe zeigen sich hier sehr hohe Wertigkeiten in den Bodenfunktionen (Bodenbonität, Aus-
gleichs- und Pufferfunktion, Filterfunktion).  

Bei der Bilanzierung des Zustands nach Durchführung der Planung wurde analog zur Bilanzierung 
im Schutzgut Arten und Biotope von einer baurechtlich maximal möglichen Ausnutzung ausgegan-
gen: Dabei wird von einer Vollausnutzung der festgesetzten GRZ 0,8 ausgegangen. Die nicht 
überbauten Teile des Plangebiets wurden entsprechend ihres Ausgangszustands bilanziert.  

Die tabellarische Bilanzierung liegt im Anhang des Umweltberichts bei.  

In der Summe ist ein Kompensationsdefizit im Schutzgut Boden von insgesamt - 225.291 Öko-
punkten  zu konstatieren.  

Dieses Kompensationsdefizit ist nicht innerhalb des Plangebietes ausgleichbar und ist 
schutzgutübergreifend über eine plangebietsexterne Maßnahme zu kompensieren.  
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Abb. 12: Bestandssituation Schutzgut Boden 
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Abb. 13: Planungszustand Schutzgut Boden 
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6.3 Darstellung der vorgesehenen plangebietsexternen Maßnahmen  

Die Kompensation des verbleibenden Kompensationsdefizits von 256.532 Ökopunkten  (31.241 
Punkte aus Schutzgut Arten und Biotope und 225.291 Punkte aus Schutzgut Boden) erfolgt durch 
Abbuchung von 256.532 Ökopunkten von der bereits in Abstimmung mit dem Landratsamt Heil-
bronn realisierten Ökokontomaßnahme der Offenlegung des Rohrbachs, welche als Gesamtmaß-
nahme mit 1.653.362 Ökopunkten bilanziert wurde und von der noch 327.459,06 Ökopunkte ver-
fügbar sind. 

 

 

7. Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Punkt 2d Anlage zu §  2 Abs. 4 
und §  2a BauGB)  

 

Grundsätzlich mögliche Standortalternativen  

Der Standort „Weststadt IV“ ist im Flächennutzungsplan bereits als geplante gewerbliche Bauflä-
che enthalten mit dem Ziel den vor Ort ansässigen Gewerbebetrieben Erweiterungsmöglichkeiten 
zu geben und das Gewerbegebiet nach Westen abzuschließen. Im Zuge der Ausweisung der Flä-
che auf FNP-Ebene wurde eine Alternativenprüfung durchgeführt. Dabei wurden für die Kernstadt 
Eppingen neben dem Standort „Weststadt IV“ auch gewerbliche Bauflächen am Standort „Tiefen-
tal“ zur Ausweisung gewählt. Das Gewerbegebiet Weststadt ist im Bestand durch eine kleinteilige 
Struktur geprägt und auch die Erweiterung ist für eher kleinere Betriebe mit Flächenbedarfen zwi-
schen ca. 2.000 und 5.000 m² vorgesehen. Der Standort Tiefental dient dagegen der Konzentra-
tion von Gewerbebetrieben mit größeren Flächenbedarfen. 

Weitere Standortalternativen andockend an Gewerbegebiete in der Kernstadt bestehen in der Ent-
wicklung des Gewerbegebietes Weststadt nach Norden, des Gewerbestandortes Scheuerle in der 
Elsenzaue nach Norden und des Gebiets Oststadt / Heilbronner Straße nach Norden oder Süden 
(vgl. Kap. 3.1.8 Landwirtschaft). Diese Standorte sind jedoch noch nicht im FNP enthalten und un-
terliegen auch weiteren Restriktionen (u.a. naturschutzrechtliche Belange, Immissionsschutz, To-
pografie), weshalb der Standort „Weststadt IV“ weiterhin für eine Entwicklung bevorzugt wird. 

 

Mögliche städtebauliche Entwicklungsalternativen am gewählten Standort  

Im Hinblick auf den konkreten Standort wurden mögliche städtebauliche Entwicklungsalternativen 
geprüft. Die Abgrenzung des Plangebiets ergab sich dabei zum einen durch den westlich und öst-
lich angrenzenden Regionalen Grünzug, sowie eine im Süden verlaufende Produktenfernleitung. 
Die bereits im Flächennutzungsplan enthaltene geplante gewerbliche Baufläche wird im Zuge der 
16. Änderung des Flächennutzungsplans entsprechend kleinräumig verändert indem südlich der 
Produktenfernleitung liegende Teilflächen aus der geplanten gewerblichen Baufläche herausge-
nommen werden und gleichzeitig die Grenze leicht nach Westen herausgeschoben wird.  

Um dabei eine möglichst effiziente Erschließung zu schaffen, ist vorgesehen an die bestehende 
Erschließungsstruktur des Gewerbestandortes Weststadt III anzudocken (Verlängerung der 
Lohmühlstraße).  
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Zusammenfassend handelt es sich bei der vorgesehenen baulichen Weiterentwicklung um die ein-
zig sinnvoll mögliche und wirtschaftliche Alternative andockend an das bestehende Gewerbege-
biet. 

 

Optimierung der Planung, Vermeidung unnötiger Eingriffswirkungen  

Die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens für den Geltungsbereich aufgezeigte städtebauliche 
und erschließungstechnische Entwicklung stellt eine straffe und möglichst flächensparende Ent-
wicklungsabsicht dar.  

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist vorgesehen auf eine Maß-
nahme aus dem Ökokonto zurückzugreifen, welche keine landwirtschaftlichen Flächen bean-
sprucht. 

Es werden zudem grünordnerische Maßnahmen vollzogen, um den Standort in den Landschafts-
raum des Kraichgau-Hügellandes möglichst gut einzubinden. 
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8. Fachgutachten  

 

Artenschutz  

Für das Plangebiet liegt eine artenschutzrechtliche Prüfung vor (Artenschutzrechtliche Prüfung 
nach § 44 (1) BNatSchG, Fortschreibung 2022, Gruppe für Ökologische Gutachten, Stuttgart, Feb-
ruar 2022), welche eine vorgelagerte artenschutzrechtliche Prüfung aus dem Jahr 2009 (Spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung, Gruppe für Ökologische Gutachten, Detzel & Matthäus, Stuttgart, 
Dezember 2009) fortführt bzw. aktualisiert. 

Das Gutachten definiert folgende Maßnahmen: 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 

V 1: Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldbereinigung 
 
Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 

C 1: Anlage von Buntbrachen auf ca. 4.500 m² zur Sicherung der ökologischen Funktion der Le-
bensstätten von Feldlerche (3 Brutpaare) und Schafstelze (3 Brutpaare) im räumlichen Zusam-
menhang 

C 2: Schaffung von Singwarten zur Verbesserung der ökologischen Funktion der Lebensstätten 
der Schafstelze im räumlichen Zusammenhang 

C 3: Installation von Nistkästen für Nischen- und Gebäudebrüter  

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist nicht mit dem Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG zu rechnen. 

 
Für die geplanten Flächen zur Ableitung des Niederschlagswassers und das Retentions- 
becken im Süden wurde darüber hinaus eine ergänzende artenschutzrechtliche Bewertung erstellt 
(Wagner + Simon Ingenieure GmbH, Mosbach, Stand 03.03.2025), die ebenfalls Vermeidungs-
maßnahmen vorschlägt: 

V 1: Rodung im Winterhalbjahr und regelmäßige Mahd im Vorfeld der Baumaßnahme 

 
Auf die Gutachten als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen.  

 

 

Archäologie  

Aufgrund der Lage innerhalb eines Kulturdenkmals nach § 2 DSchG BW („vorgeschichtliche Sied-
lung“) eingetragenen Kulturdenkmals und der Ergebnisse einer Prospektion durch das Landesamt 
für Denkmalpflege wurden vom 06.09.2021 bis 18.03.2022 archäologische Rettungsgrabungen 
durch die Firma Archäograph - Archäologische Dienstleistungen Melanie Zobl M.A. aus Friedberg 
in Bayern durchgeführt. (vgl. auch Punkt 2. Denkmalschutzrechtliche Aspekte). 

Auf den Grabungsbericht als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen.   
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9. Zusätzliche Angaben 

9.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umwelt-
prüfung (Punkt 3a Anlage zu §2 Abs. 4 und §2a BauGB)  

Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Fachbeitrag zur 
Eingriffsregelung erstellt, welcher auf dem Bilanzierungsmodell der LUBW (Arten und Biotope) auf-
baut und damit eine Kongruenz in den Bewertungsmaßstäben beinhaltet.  

Die Beurteilung der Eingriffserheblichkeit und der Bestandssituation basiert auf eigenen Vor-Ort-
Erhebungen.  

Folgende Fachgutachten sind im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet worden: 

- Abschlussbericht Grabungsnummer: 2021_0371, Archäograph – Archäologische 
Dienstleistungen, Friedberg (Bayern), Stand 18.10.2022 

- Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, Fortschreibung 2022, GÖG - 
Gruppe für ökologische Gutachten GmbH, Stuttgart, Stand Februar 2022 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Gruppe für Ökologische Gutachten, Detzel & 
Matthäus, Stuttgart, Dezember 2009 

- Artenschutzrechtliche Bewertung, BP Weststadt IV – Entwässerung, Wagner + Simon 
Ingenieure GmbH, Mosbach, Stand 03.03.2025 

- Ingenieurgeologisches Flächengutachten, Töniges GmbH, Sinsheim, Stand 20.02.2025 

- Schalltechnische Untersuchung, Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stutt-
gart, Stand, 10.03.2025 

 
 

9.2 Schwierigkeiten und Lücken bei der Zusammenstellung der Angaben  

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich damit grundsätzlich nicht ergeben. 
Gleichwohl beruht ein Teil der Einschätzungen auf grundsätzlichen, subjektiven oder allgemeinen 
Annahmen. So können einzelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität heute 
noch nicht eindeutig beschrieben werden, eine zuverlässige Datenbasis ist nicht existent oder es 
wurde bislang noch keine Messmethode entwickelt. Die relevanten Umweltfolgen der Bebauungs-
planfestsetzungen sind dennoch im grünordnerischen Fachbeitrag überprüft worden, so dass hin-
reichend Beurteilungskriterien für eine umweltverträgliche Realisierung der Bebauungsplanfestset-
zungen vorliegen. 

 

9.3 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) (Punkt 3b Anlage zu §  2 
Abs. 4 und §  2a BauGB)  

Die Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen auf den privaten plangebietsinternen Flächen wird 
durch die Stadt Eppingen erstmalig 1 Jahr nach Durchführung der jeweiligen Baumaßnahmen und 
erneut nach 3 Jahren durch Ortsbesichtigung überprüft.  

Das Monitoring besteht – außerhalb des Monitorings zum Artenschutz – in Abstimmung mit der 
Fachbehörde aus einer Abprüfung des Zielerreichungsstandes nach 5 und 15 Jahren. 
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10. Allgemein verständliche Zusammenfassung (Punkt 3c Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und §  2a BauGB)  

 

Mit dem Bebauungsplan „ Weststadt  IV“ soll planungs- und bauordnungsrechtlich eine bauliche 
Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbegebietes abgesichert werden. 

Der Bebauungsplan setzt hierzu ein Gewerbegebiet fest, definiert Art und Maß der baulichen Nut-
zung, die Erschließung und trifft grünordnerische Aussagen. 

Aus umweltrelevanter Sicht sind in der Gesamtsicht die Eingriffswirkungen insbesondere im 
Schutzgut Boden und damit in der Relevanz auch im Schutzgut Landwirtschaft, durch die Inan-
spruchnahme der heute intensiv ackerbaulich genutzten Flächen im Plangeltungsbereich festzu-
stellen. Diese Eingriffswirkungen sind faktisch nicht ausgleichbar.  

Die Eingriffswirkungen in die übrigen Schutzgüter sind letztlich untergeordnet und können durch 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen gemildert bzw. eingegrenzt werden.  

Zur Definition der naturschutzrechtlichen Kompensation wurde im Zuge des Umweltberichts eine 
quantitative Bilanzierung der Eingriffssituation vorgenommen. Hierbei ist festzustellen, dass sich 
ein deutliches Kompensationsdefizit in der Bilanzierung ergibt, welches insbesondere durch die 
Eingriffswirkungen im Schutzgut Boden begründet ist. In diesem Zuge werden zur Kompensation 
dem Bebauungsplan entsprechende Anteile der im Ökokonto der Stadt Eppingen eingebuchten 
Ökokontomaßnahme der Renaturierung des Rohrbachs zugeordnet. 

Im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Situation wurde eine gutachterliche Einschätzung einge-
holt, deren Empfehlungen als Hinweise übernommen wurden. Auf die beiliegenden Fachgutachten 
wird verwiesen. 

 

Eppingen, 08.07.2025 Stuttgart, 08.07.2025 

Thalmann Dipl. Ing. Thomas Sippel 

Bürgermeister Netzwerk für Planung  
und Kommunikation 



Bebauungsplan Weststadt IV, Plan Nr. 0750.006.00           Umweltbericht  

42 

Anlagen zum Umweltbericht  
 
(jeweils mit Stand 08.07.2025) 

 
- Anlage 1:  Bilanzierungstabelle Schutzgut Arten und Biotope 
- Anlage 2:  Plandarstellung Darstellung des Ausgangszustands Schutzgut Arten  

und Biotope 
- Anlage 3:  Plandarstellung Darstellung des Zustands nach Durchführung der Planung  

Schutzgut Arten und Biotope 
- Anlage 4:  Bilanzierungstabelle Schutzgut Boden 
- Anlage 5:  Plandarstellung Darstellung des Ausgangszustands Schutzgut Boden 
- Anlage 6:  Plandarstellung Darstellung des Zustands nach Durchführung der Planung  

Schutzgut Boden 
 

 
Der Begründung bzw. dem Umweltbericht beiliegende Fachgutachten: 

- Abschlussbericht Grabungsnummer: 2021_0371, Archäograph – Archäologische 
Dienstleistungen, Friedberg (Bayern), Stand 18.10.2022 

- Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, Fortschreibung 2022, GÖG - 
Gruppe für ökologische Gutachten GmbH, Stuttgart, Stand Februar 2022 

- Artenschutzrechtliche Bewertung, BP Weststadt IV – Entwässerung, Wagner + Simon 
Ingenieure GmbH, Mosbach, Stand 03.03.2025 

- Ingenieurgeologisches Flächengutachten, Töniges GmbH, Sinsheim, Stand 20.02.2025 

- Schalltechnische Untersuchung, Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stutt-
gart, Stand, 10.03.2025 

 



Anlage 1
Erfassungs- und Auswertungsbogen Biotoptypenbewertung (Basis Ökokonto Verordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010)
Stadt Eppingen: Bebauungsplan Weststadt IV

Erfassungs- und Auswertungsbogen Biotoptypenbewertung Bestand (Basis Ökokonto Verordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010)

Nr. Code Biotoptyp Grundwert Faktor Biotopwert Fläche (qm) Bilanzwert Flächenanteil
1 37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation 4 1 4 20.601 82.404 90,65%
2 60.21 Straße/Feldweg, versiegelt 1 1 1 1.916 1.916 8,43%
3 60.50 Kleine Grünfläche 4 1 4 210 840 0,92%
4 45.30 Einzelbaum (außerhalb des Plangebiets) 60cm StU x 8 Wertpunkte 8 1 8 480

Summe 22.727 85.640 100,00%

Erfassungs- und Auswertungsbogen Biotoptypenbewertung Planung (Basis Ökokonto Verordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010)

Nr. Code Biotoptyp Grundwert Faktor Biotopwert Fläche (qm) Bilanzwert Flächenanteil
1 60.10 Von Bauwerken bestandene Flächen unter Vollausnutzung der GRZ (0,8) 1 1 1 13.054 13.054 57,15%
2 60.50 Freiflächen der Gewerbegrundstücke (gärtnerisch gestaltet, 20 % der Fläche) 4 1 4 3.264 13.056 14,29%
3 60.21 Erschließungsflächen, voll versiegelt 1 1 1 3.339 3.339 14,62%
4 60.50 Verkehrsgrün 4 1 4 122 488 0,53%
5 60.40 Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen 2 1 2 1.535 3.070 6,72%
6 41.22 Feldhecke zur Randeingrünung (PfG 1) 14 1 14 1.528 21.392 6,69%

Summe 22.842 54.399 100,00%

Bilanz -31.241 Wertpunkte

Stand 08.07.2025
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Anlage 4
Stadt Eppingen: Bebauungsplan Weststadt IV - Bilanzierung Schutzgut Boden 
Beurteilungsbasis LuBW Heft 23, 2010 / Heft 24, 2012

nach dem Eingriff BnE Durchschnitt x 4 Ökopunkte
Ausgangszustand Fläche (F) in qm NB AW FP NB AW FP Bodenwerteinheiten Bodenwerteinheiten (BWE) Summe
L 3 Lö 75/80 464 4 3 4 3,666 1.701 6.804
L 3 Lö 75/81 5.104 4 3 4 3,666 18.711 74.845
L 3 Lö 80/85 13.990 4 3 4 3,666 51.287 205.149
L 4 Lö 70/73 168 3 2 3 2,666 448 1.792
LT 5 V 50/50 504 2 1 3 2 1.008 4.032
LT 6 V 40/40 486 2 1 3 2 972 3.888
Grünflächen 210 1 1 1 1 210 840
Straße/Feldweg, versiegelt 1.916 0 0 0 0 0 0
Summe Bestand 22.842 74.338 297.350

Zustand nach Planung
Überbaubare Grundstücksflächen unter Vollausnutzung der GRZ (0,8) 13.054 0 0 0 0 0 0
Nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Erhalt der Bodenfunktionen (Ausgangswert: 4/3/4) 3.264 4 3 4 3,666 11.966 47.863
Erhalt der Bodenfunktionen im Bereich der Grünflächen (Ausgangswert: 4/3/4) 1.650 4 3 4 3,666 6.049 24.196
Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen 1.535 0 0 0 0 0 0
Öffentliche Erschließungsflächen, vollversiegelt 3.339 0 0 0 0 0 0
Summe Planung 22.842 18.015 72.059

Bilanz -225.291

Legende:
BvE = Bewertungsklasse vor Eingriff
BnE = Bewertungsklasse nach Eingriff
WE = Werteinheiten
BWE = Bodenwerteinheiten
NB = natürliche Bodenfruchtbarkeit
AW = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf
FP = Filter und Puffer für Schadstoffe

Stand 08.07.2025

vor dem Eingriff BvE
Bewertungsklasse Bewertungsklasse 
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Anlage  

Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 a (1) BauGB  

Die zusammenfassende Erklärung dient der Darstellung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung berück-
sichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

 

 

Anlass und Ziel der Planung  

Gemäß § 1 (3) BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dabei sind die öffentlichen und 
privaten Belange untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. 

Anlass und Erfordernis der Aufstellung des Bebauungsplans waren konkret vorliegende 
bauliche Entwicklungsabsichten von Gewerbebetrieben mit Bezug auf die Kernstadt und 
mit Bezug auf den Standort Weststadt.  

Das Erfordernis für die geplante gewerbliche Weiterentwicklung des Gewerbestandortes 
Weststadt resultierte dabei  

- aus konkreten betrieblichen Erweiterungsabsichten andockend an den vorhande-
nen baulichen Bestand im Gebiet „Weststadt III“,  

- aus konkreten Ansiedlungsabsichten bezogen auf den Standort „Weststadt IV“ 
am Knotenpunkt der L 1110 mit der B 293 mit Bezug auf die regional bedeutsame 
Verkehrstrasse und den Standort an der adressbildenden westlichen Ortsein-
gangssituation der Stadt Eppingen, 

- sowie aus der Tatsache, dass sich die vorhandenen gewerblichen Flächenbe-
darfe in ihrer quantitativen Größe und Struktur städtebaulich eher in einer Weiter-
entwicklung des kleinteilig geprägten Bestandsstandortes Weststadt realisieren 
lassen als über eine Weiterentwicklung des deutlich grobkörnigeren und auf grö-
ßere Grundstücksflächen ausgerichteten Gewerbestandortes Tiefental. 

Über die Entwicklung der bereits seit langem im Flächennutzungsplan der Verwaltungs-
gemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen enthaltenen gewerblichen Baufläche 
„Weststadt IV“ sollen damit der bestehenden Nachfragesituation entsprechende gewerb-
liche Flächenpotenziale entwickelt werden, um den Wirtschaftsstandort und Arbeitsplatz-
standort des Unterzentrums Eppingen zu sichern und weiterzuentwickeln. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvorschriften soll bezogen 
auf den Standort der geplanten gewerblichen Weiterentwicklung des bestehenden Ge-
werbestandortes Weststadt eine geordnete städtebauliche Entwicklung am westlichen 
Rand der Siedlungsstruktur der Stadt Eppingen sichergestellt werden. In diesem Zuge 
besteht das Ziel, die erweiterte Bestandsentwicklung möglichst effizient und flächenspa-
rend zu erschließen, um den Flächenverbrauch in Grenzen zu halten, was über die Nut-
zung der vorhandenen Gebietserschließung des Bestandsgebietes Weststadt erreicht 
werden kann. Darüber hinaus besteht das Ziel, das Gebiet möglichst gut grünordnerisch 
in den umgebenden Landschaftsraum der offenen Kraichgaulandschaft einzubinden und 
eine grünordnerisch angemessene Randausbildung zu vollziehen. Dies auch weil über 
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die Entwicklung der gewerblichen Flächen die gewerbliche Entwicklung am Standort 
Weststadt abgeschlossen, ein definitiver Siedlungsrand gebildet und hierüber der an-
grenzende Regionale Grünzug abschließend ausgeformt werden soll. 

Aufgrund einer kleinräumig erforderlichen Optimierung des städtebaulichen Layouts vor 
dem Hintergrund der am südöstlichen Rand des Plangebietes verlaufenden Produkten-
Fernleitung ist eine kleinteilige Änderung des Flächennutzungsplans im Zuge der 16. Än-
derung der 3. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemein-
schaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen erfolgt. 

 

 

Verfahrensablauf  

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgte im Regelverfahren mit Erstellung eines Um-
weltberichts. 

Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlin-
gen wurde im Parallelverfahren geändert (16. punktuelle Änderung). Der Feststellungs-
beschluss der Änderung wurde am 25.02.2025 gefasst. Die Änderung wurde wirksam mit 
Bekanntmachung am 17.04. bzw. 18.04.2025. 

 

Aufstellungsbeschl üsse: 

In seiner öffentlichen Sitzung am 02.07.2024 hat der Gemeinderat die Aufstellungsbe-
schlüsse zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 2 (1) BauGB 
gefasst, die Aufstellungsbeschlüsse wurden gemäß § 2 (1) BauGB am 26.07.2025 be-
kannt gemacht. 

 

Frühzeitige Beteiligung nach §  3 (1), § 4 (1) und § 2 (2 ) BauGB:  

Die Unterrichtung über die voraussichtlichen Auswirkungen des Planes im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) fand über eine Veröffentli-
chung auf der Homepage der Stadt Eppingen vom 29.07.2024 bis einschließlich 
30.08.2024 und parallel dazu über eine öffentliche Auslegung im Rathaus der Stadt Ep-
pingen statt.  

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) und § 2 (2) BauGB vom 
29.07.2024 bis einschließlich 30.08.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie die Nachbarkommunen, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt wird, gemäß § 4 (1) zur Äußerung zum Bebauungsplanvorentwurf und zum 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 (4) aufgefor-
dert.  

Auf die Abwägung der Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Gemein-
derates am 01.04.2025 und die detaillierte Abwägungstabelle wird verwiesen.  

Die Anregungen flossen in die Weiterentwicklung der Vorentwurfsfassung zur Entwurfs-
fassung ein. 
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Förmliche Beteiligung der Öffentl ichkeit , der Behörden und der N achbarkommu-
nen nach §  3 (2), § 4 (2) und § 2 (2) BauGB : 

In öffentlicher Sitzung des Gemeinderates der Stadt Eppingen am 01.04.2025 erfolgten 
die Entwurfs- und Offenlagebeschlüsse gemäß § 3 (2) BauGB sowie die Beschlussfas-
sung zur Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß  
§ 4 (2) BauGB. 

Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung nach § 3 (2) BauGB erfolgte im Stadtan-
zeiger am 11.04.2025. Der Bebauungsplan mit Begründung einschließlich Umweltbericht 
und Anlagen (Fachgutachten vgl. nächste Seite) wurde nachfolgend gem. § 3 (2) BauGB 
in der Zeit vom 14.04.2025 bis einschließlich 19.05.2025 auf der Homepage der Stadt 
Eppingen veröffentlicht und parallel dazu im Rathaus der Stadt Eppingen ausgelegt. 

Im Rahmen der förmlichen Beteiligung gem. § 4 (2) und § 2 (2) BauGB vom 14.04.2025 
bis einschließlich 19.05.2025 wurde der Bebauungsplan mit Begründung einschließlich 
Umweltbericht und Anlagen (Fachgutachten vgl. nächste Seite) den Behörden und Nach-
barkommunen zur Stellungnahme übersandt. 

In öffentlicher Sitzung am 22.07.2025 wurde von Seiten des Gemeinderates der Stadt 
Eppingen die Abwägungsentscheidung zur Entwurfsoffenlage gefällt, auf die entspre-
chenden Sitzungsunterlagen und die detaillierte Abwägungstabelle wird verwiesen. 

 

 
Fachgutachten  

Folgende Fachgutachten sind im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet worden: 
 

- Abschlussbericht Grabungsnummer: 2021_0371 vom 18.10.2022, Archäograph – 
Archäologische Dienstleistungen Melanie Zobl M.A., Friedberg (Bayern) 

- Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 (1) BNatSchG, Fortschreibung 2022, 
Gruppe für Ökologische Gutachten, Februar 2022 

- Artenschutzrechtliche Bewertung, BP Weststadt IV – Entwässerung, Wagner + 
Simon Ingenieure GmbH, Mosbach, Stand 03.03.2025 

- Ingenieurgeologisches Flächengutachten, Töniges GmbH, Sinsheim, Stand 
20.02.2025 

- Schalltechnische Untersuchung, Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, 
Stuttgart, Stand, 10.03.2025 

 

Auf d ie Fachgutachten als Anlagen  des Bebauungsplans wird verwiesen.   
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Berücksichtigung der Umweltbelange  

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 (4) BauGB wurden 
folgende Aspekte ermittelt: 

Übersicht der Eingriffswirkungen in die Schutzgüter (Auszug aus dem Umweltbericht) 

 

Bereiche und Elemente mit Funktionen von besonderer Bedeutung  

Schutzgut Boden 
Hohe Sensibilität aufgrund der wertgebenden Boden-
funktionen 

Schutzgut Wasser 
Hohe Sensibilität aufgrund der wertgebenden Boden-
funktionen 

Schutzgut Landwirtschaft 
Hohe Sensibilität aufgrund der hohen Bodenbonitäten 
und der guten agrarstrukturellen Ausgangssituation 

Bereiche und Elemente mit Funktionen von allgemeiner  Bedeutung  

Schutzgut Arten und Biotope Intensiv ackerbaulich genutzte Fläche 

Schutzgut Klima 
Funktion zur Kaltluftentstehung, mittlere Bedeutung 
für angrenzende Siedlungslage 

Schutzgut Mensch, Gesund-
heit und Erholung 

Keine Bedeutung für siedlungsnahe Erholungsnut-
zung  

Schutzgut Landschaftsbild 
Lage im offenen Landschaftsraum, Vorbelastung 
durch vorhandenes Gewerbegebiet  

Schutzgut Kultur- und Sach-
güter 

Archäologisches Kulturdenkmal (Grabung wurde 
durchgeführt)  

 

Vorgesehene plangebietsinterne Maßnahmen  

Vermeidungs - und Minimierungsmaßnahmen:  
 

-  Maßgaben zur Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen (Schutzgüter 
Wasser, Boden, Klima) 

-  Maßgaben zur extensiven Begrünung von Flachdächern und flach geneigten Dä-
chern (Schutzgüter Wasser, Landschaftsbild) 

-  Maßgaben zur Beleuchtung der öffentlichen Räume zur Schonung nachtaktiver 
Insekten (Schutzgut Arten und Biotope) 

-  Definition der maximalen Gebäudehöhe/-kubatur (Schutzgüter Siedlungs- / Land-
schaftsbild, Klima) 

-  Räumliche Begrenzung der baulichen Nutzung durch Festsetzung von Baugren-
zen und einer maximalen GRZ (Schutzgut Boden, Klima, Landschaftsbild, Arten 
und Biotope) 

-  Ausschluss von glänzenden oder spiegelnden Materialien zur Fassadengestal-
tung (Schutzgut Siedlungs- / Landschaftsbild) 
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-  Maßgaben zu Abgrabungen und Stützmauern (Schutzgut Boden, Siedlungs- / 
Landschaftsbild) 

-  Maßgaben zur Gestaltung von Einfriedigungen (Schutzgut Landschaftsbild) 
-  Maßgaben zur Dimension, Orientierung und Gestalt von Werbeanlagen (Schutz-

gut Landschaftsbild) 
-  Maßgaben zur Ausführung des Niederspannungsfreileitungsnetzes als Kabelnetz 

(Schutzgut Landschaftsbild) 
 

Pflanzgebote:  
 
-  Pflanzgebot für Stellplätze und für die Vorfelder der Baugrundstücke zur Pflan-

zung von Gehölzen (Schutzgüter Arten und Biotope, Siedlungs- / Landschaftsbild, 
Klima) 

-  Pflanzgebot Pfg 1 zur Randeingrünung nach Norden, Westen und Süden (Schutz-
güter Arten und Biotope, Siedlungs- / Landschaftsbild, Klima) 

 

 

Naturschutzrechtliche Eingriffs - / Ausgleichsbilanzierung (Arten und Biotope)  

Im Rahmen der rechnerischen Bilanzierung wurden die im Bestand vorhandenen Wertig-
keiten den nach Durchführung der Planung (unter Einbeziehung der plangebietsinternen 
Ausgleichsmaßnahmen) vorhandenen Wertigkeiten gegenübergestellt (vgl. Tabelle im 
Anhang des Umweltberichts). Dabei wurde von einer Vollausnutzung der festgesetzten 
GRZ von 0,8 ausgegangen. 

Im Ergebnis lässt sich folgende Darstellung treffen: 

Bilanzierung Bestandszustand:  85.640 Ökopunkte 

Bilanzierung Planungszustand:  54.399 Ökopunkte 

Defizit im Vergleich zum Bestand:     - 31.241 Ökopunkte  

 

Naturschutzrechtliche Eingriffs - / Ausgleichsbilanzierung (Boden)  

Ergänzend zu der naturschutzrechtlichen Bilanzierung im Schutzgut Arten und Biotope 
wurde eine Bilanzierung vorgenommen, welche auf den Einstufungen zum Schutzgut Bo-
den in Heft 23/24 Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit LUBW 2010/2012 
und der zugeordneten Arbeitshilfe basiert.  

Bei der Bilanzierung des Zustands nach Durchführung der Planung wurde analog zur Bi-
lanzierung im Schutzgut Arten und Biotope von einer Vollausnutzung der maximal zuläs-
sigen GRZ von 0,8 ausgegangen. 

Die tabellarische Bilanzierung liegt im Anhang des Umweltberichts bei.  

In der Summe ist ein Kompensationsdefizit im Schutzgut Boden von insgesamt - 225.291 
Ökopunkten  zu konstatieren. 
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Zusammenfassend ergibt sich folgende Bilanzierung:  

Schutzgut Arten und Biotope       - 31.241 Ökopunkte 

Schutzgut Boden      - 225.291 Ökopunkte 

Summe        - 256.532 Ökopunkte  

In der Summe zeigt sich, dass ein Kompensationsdefizit verbleibt, welches nicht inner-
halb des Plangebiets ausgleichbar ist. Die Kompensation erfolgt durch Abbuchung von 
256.532 Ökopunkten von der bereits realisierten Ökokontomaßnahme der Offenlegung 
des Rohrbachs aus dem Ökokonto der Stadt Eppingen. 

 

 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung)  
 
Grundsätzlich mögliche Standortalternativen  

Der Standort „Weststadt IV“ ist im Flächennutzungsplan bereits als geplante gewerbliche 
Baufläche enthalten mit dem Ziel den vor Ort ansässigen Gewerbebetrieben Erweite-
rungsmöglichkeiten zu geben und das Gewerbegebiet nach Westen abzuschließen. Im 
Zuge der Ausweisung der Fläche auf FNP-Ebene wurde eine Alternativenprüfung durch-
geführt. Dabei wurden für die Kernstadt Eppingen neben dem Standort „Weststadt IV“ 
auch gewerbliche Bauflächen am Standort „Tiefental“ zur Ausweisung gewählt. Das Ge-
werbegebiet Weststadt ist im Bestand durch eine kleinteilige Struktur geprägt und auch 
die Erweiterung ist für eher kleinere Betriebe mit Flächenbedarfen zwischen ca. 2.000 
und 5.000 m² vorgesehen. Der Standort Tiefental dient dagegen der Konzentration von 
Gewerbebetrieben mit größeren Flächenbedarfen. 

Weitere Standortalternativen andockend an Gewerbegebiete in der Kernstadt bestehen 
in der Entwicklung des Gewerbegebietes Weststadt nach Norden, des Gewerbestandor-
tes Scheuerle in der Elsenzaue nach Norden und des Gebiets Oststadt / Heilbronner 
Straße nach Norden oder Süden (vgl. Umweltbericht, Kap. 3.1.8 Landwirtschaft). Diese 
Standorte sind jedoch noch nicht im FNP enthalten und unterliegen auch weiteren Rest-
riktionen (u.a. naturschutzrechtliche Belange, Immissionsschutz, Topografie), weshalb 
der Standort „Weststadt IV“ weiterhin für eine Entwicklung bevorzugt wird. 

 
Mögliche städtebauliche Entwicklungsalternativen am gewählten Standort  

Im Hinblick auf den konkreten Standort wurden mögliche städtebauliche Entwicklungsal-
ternativen geprüft. Die Abgrenzung des Plangebiets ergab sich dabei zum einen durch 
den westlich und östlich angrenzenden Regionalen Grünzug, sowie eine im Süden ver-
laufende Produktenfernleitung. Die bereits im Flächennutzungsplan enthaltene geplante 
gewerbliche Baufläche wurde im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans ent-
sprechend kleinräumig verändert indem südlich der Produktenfernleitung liegende Teilflä-
chen aus der geplanten gewerblichen Baufläche herausgenommen werden und gleich-
zeitig die Grenze leicht nach Westen herausgeschoben wird.  

Um dabei eine möglichst effiziente Erschließung zu schaffen, ist vorgesehen an die be-
stehende Erschließungsstruktur des Gewerbestandortes Weststadt III anzudocken (Ver-
längerung der Lohmühlstraße).  
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Zusammenfassend handelt es sich bei der vorgesehenen baulichen Weiterentwicklung 
um die einzig sinnvoll mögliche und wirtschaftliche Alternative andockend an das beste-
hende Gewerbegebiet. 

 

Optimierung der Planung, Vermeidung unnötiger Eingriffswirkungen  

Die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens für den Geltungsbereich aufgezeigte städte-
bauliche und erschließungstechnische Entwicklung stellt eine straffe und möglichst flä-
chensparende Entwicklungsabsicht dar.  

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist vorgesehen auf 
eine Maßnahme aus dem Ökokonto zurückzugreifen, welche keine landwirtschaftlichen 
Flächen beansprucht. 

Es werden zudem grünordnerische Maßnahmen vollzogen, um den Standort in den 
Landschaftsraum des Kraichgau-Hügellandes möglichst gut einzubinden. 

 

 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits - und  
Behördenbeteiligung 
  

Frühzeitige Beteiligung nach §  3 (1), § 4 (1) und § 2 (2) BauGB  

 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) gingen keine Stel-
lungnahmen ein. 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Nachbargemeinden (§ 4 (1) und § 2 (2) BauGB) gingen Stellungnahmen 
mit wesentlichen abwägungsrelevanten Belangen ein, welche wie folgt im Zuge der Ab-
wägungsentscheidung behandelt wurden: 

 

Regierungspräsidium Stuttgart  

- Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

o Berücksichtigung mit Ausnahme einer geringfügigen Überschneidung mit 
dem Regionalen Grünzug 

- Mittragen der geringen Überschneidung mit dem regionalen Grünzug  

o Kenntnisnahme 

- Empfehlung die Planung außerhalb des Schwerpunkts für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungen noch ausführlicher zu begründen 

o Verweis auf Alternativenprüfung und Bedarfsnachweis 

- Hinweise zum Einzelhandelsausschluss  

o Berichtigung der Festsetzung 

o  Festsetzung einer zulässigen Verkaufsflächengröße pro m² Grundfläche 
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- Hinweis auf Berücksichtigung von Starkregenereignissen 

o Ergänzung der Begründung 

o Berücksichtigung bei der Erschließungsplanung 

- Hinweis auf Einhaltung des Anbauabstands der Landesstraße L1110 

o Aufnahme des Anbauabstands in den Plan und die textlichen Festsetzun-
gen 

 

Regionalverband Heilbronn- Franken  

- Zustimmung zu einer endgültigen Ausformung des Regionalen Grünzugs 

o Kenntnisnahme 

 

Landratsamt Heilbronn  

- Ergänzende Vorgaben zur CEF-Maßnahme C1 

o Ergänzung des Maßnahmenblatts 

o Angabe der vorgesehenen Flurstücke 

- Hinweise zur CEF-Maßnahme C2 

o Verweis auf Abstimmung der Standorte im weiteren Verfahren 

- Hinweise zur CEF-Maßnahme C3 

o Verweis auf Abstimmung der Standorte im weiteren Verfahren 

- Hinweis auf Erforderlichkeit eines öffentlich-rechtlichen Vertrags für die CEF-Maß-
nahmen 

o Abschluss des Vertrags vor Satzungsbeschluss 

- Vorgaben zum Monitoring der CEF-Maßnahmen  

o Aufnahme in den öffentlich-rechtlichen Vertrag 

- Vorgabe von Pflanzqualitäten für die Baumpflanzungen 

o Anpassung der Vorgaben in den Pflanzgeboten 

- Hinweise zum Vogelschutz 

o Aufnahme der Hinweise in den Textteil  

o Ergänzung eines Verweises in den örtlichen Bauvorschriften  

- Hinweise zur insektenschonenden Beleuchtung 

o Ergänzung der Festsetzung zur insektenschonenden Beleuchtung 

- Hinweis auf erforderlichen Bodenabstand von Zäunen für die Durchwanderbarkeit 
von Kleintieren 

o Aufnahme einer Festsetzung zum Bodenabstand von Einfriedigungen 

- Hinweise zu Gehölzrückschnitten und Rodungsmaßnahmen  

o Verweis auf Festsetzung zum Rodungszeitraum 
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- Erhebliche Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht 

o Verweis auf Alternativenprüfung 

o Verweis auf geringe Mehrausweisung von 0,4 ha gegenüber dem FNP 

- Hinweise auf landwirtschaftliche Belange 

o Ergänzung der Hinweise im Textteil 

- Anregung zum Vorsehen von Retentionszisternen 

o Abwicklung der Pufferung, Rückhaltung und Ableitung des Oberflächen-
wassers auf öffentlichen Flächen aufgrund der besseren Kontrolle und Zu-
gänglichkeit 

- Hinweise zu Ausgleichsmaßnahmen aus landwirtschaftlicher Sicht 

o Verweis auf Ausgleich über das Ökokonto der Stadt Eppingen 

- Forderung von Aussagen zum Starkregenrisiko 

o Verweis auf topographische Lage, die keine Schutz-/Ableitungsmaßnah-
men erforderlich macht 

- Hinweis auf veraltete Vorgaben zum Bodenschutz 

o Aktualisierung der Vorgaben im Textteil 

- Empfehlung zur Prüfung der Kapazität der Kanalisation und Kläranlage 

o Verweis auf erfolgte Prüfung mit dem Ergebnis, dass kein Handlungsbe-
darf besteht 

- Hinweis auf Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes   

o Berücksichtigung im Rahmen der Erschließungsplanung soweit technisch, 
ökologisch und wirtschaftlich möglich 

- Empfehlung zur Optimierung der Grundflächenzahl zur Reduzierung der Flächenin-
anspruchnahme 

o Beibehaltung der GRZ mit dem Ziel der effektiven Ausnutzung des Plan-
gebiets 

- Hinweis auf Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung von 
Niederschlagswasser ins Gewässer 

o Beantragung im Rahmen der Erschließungsplanung 

- Empfehlung zur Einrichtung einer zusätzlichen Bushaltestelle 

o Umsetzung einer zusätzlichen Haltestelle innerhalb des Plangebiets nicht 
möglich 

o Prüfung von Möglichkeiten im Bereich der bestehenden Gewerbeflächen 

- Verweis auf Abweichungen zwischen Geltungsbereich und Umlegungsgrenze 

o Beibehalten der Abgrenzung des Geltungsbereichs aufgrund des südlich 
angrenzenden Schutzstreifens der Produktenfernleitung 

- Hinweis auf veraltete Katastergrundlage 

o Aktualisierung der Katastergrundlage 
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Industrie-  und Handelskammer Heilbronn -Franken 

- Hinweis auf Vermeidung von Einschränkungen angrenzender Gewerbebetriebe  

o Einschränkungen sind nicht zu erwarten 

- Hinweis auf Berücksichtigung des Ausbaus von Glasfaser und Mobilfunk 

o Berücksichtigung der digitalen Infrastruktur im Rahmen der Erschließungs-
planung 

 

Deutsche Telekom Technik  

- Hinweis auf vorhandene Telekommunikationslinien 

o Verweis auf zukünftige Lage der Leitungen auf öffentlichen Flächen 

- Hinweise zur Bauausführung 

o Aufnahme der Hinweise in den Textteil 

 

Netze BW 

- Vorgabe für den Platzbedarf der erforderlichen Trafostation  

o Verweis auf ausreichend zur Verfügung stehende Fläche 

- Hinweis auf erforderliche rechtliche Sicherung der Station 

o Eintragung einer Dienstbarkeit über die Abteilung Liegenschaften 

 

Netze-Gesellschaft Südwest  

- Hinweis auf vorhandene Gasleitungen  

o Berücksichtigung im Rahmen der Erschließungsplanung 

 

Von weiteren TÖB / Behörden / Nachbarkommunen wurde Zustimmung zur Planung sig-
nalisiert bzw. keine Anregungen vorgebracht. 

 

Auf die ausführliche synoptische Abwägungstabelle mit Stand 14.03.2025 wird ver-
wiesen.  
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Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach § 3  (2),  
§ 4 (2) und § 2 (2) BauGB  

 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB gingen keine Stellungnah-
men ein. 

Im Zuge der Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Nachbargemeinden (§ 4 (2) und § 2 (2) BauGB) gingen Stellungnahmen mit wesentli-
chen abwägungsrelevanten Belangen ein, welche wie folgt im Zuge der Abwägungsent-
scheidung behandelt wurden: 

 

Regierungspräsidium Stuttgart  

- Hinweis auf Einhaltung eines Anbauabstands von Hochbauten jeder Art zur Landes-
straße L 1110 von 20 m 

o Verweis auf den im Bebauungsplan festgesetzten Anbauabstand 

- Verweis auf Lage des geplanten Entwässerungsgrabens und des Retentionsbeckens 
im Bereich eines Bodendenkmals nach § 2 DSchG 

o Durchführung von bauvorgreifenden Grabungen in Abstimmung mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege 

 

Landratsamt Heilbronn  

- Hinweis auf Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen 

o Verweis auf entsprechende Festsetzung 

- Vorgaben zum Monitoring der CEF-Maßnahmen  

o Durchführung des Monitorings entsprechend der Vorgaben 

- Hinweis auf Erforderlichkeit eines öffentlich-rechtlichen Vertrags für die CEF-Maß-
nahmen 

o Abschluss des Vertrags vor Satzungsbeschluss 

- Vorgaben zu Baumpflanzungen 

o Verweis auf entsprechende Festsetzungen in den Pflanzgeboten 

- Weiterhin bestehende Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht  

o Verweis auf Abwägungssynopse zur frühzeitigen Beteiligung 

- Hinweis auf Anbauabstand der Landesstraße  

o Verweis auf den im Bebauungsplan festgesetzten Anbauabstand 

- Hinweis auf gefangene, nicht erschlossene Flurstücke am Südrand 

o Verweis auf Abstimmung der Abteilung Grundstücksmanagement der 
Stadt Eppingen mit dem Vermessungsamt 
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Industrie-  und Handelskammer Heilbronn -Franken 

- Hinweis auf Vermeidung von Einschränkungen angrenzender Gewerbebetriebe  

o Einschränkungen sind nicht zu erwarten 

- Hinweis auf Berücksichtigung des Ausbaus von Glasfaser und Mobilfunk 

o Berücksichtigung der digitalen Infrastruktur im Rahmen der Erschließungs-
planung 

 

Deutsche Telekom Technik  

- Hinweis auf vorhandene Telekommunikationslinie im Bereich des geplanten Entwäs-
serungsgrabens 

o Verweis auf zukünftige Lage der Leitung auf öffentlichen Flächen 

o Berücksichtigung bei der Erschließung 
 

Netze-Gesellschaft Südwest  

- Hinweis auf vorhandene Gasleitungen  

o Berücksichtigung im Rahmen der Erschließungsplanung 
 

Von weiteren TÖB / Behörden wurde Zustimmung zur Planung signalisiert bzw. keine An-
regungen vorgebracht oder aber auf Stellungnahmen verwiesen, welche bereits in vor-
hergehenden Verfahrensschritten abgewogen wurden (vgl. oben). 

 

Auf die ausführliche synoptische Abwägungstabelle mit Stand 08.07.2025 wird ver-
wiesen.  

 

 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes nach § 10 ( 1) BauGB i.V.m.  
§ 4 GemO/BW und der örtlichen Bauvorschriften nach § 74 ( 1) und 7 LBO 
mit § 9 ( 4) BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW  

 

Die Satzungsbeschlüsse zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften erfolg-
ten in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates der Stadt Eppingen am 22.07.2025. 

 

 

Gefert igt:  Eppingen, 31.07.2025 

 
Geschäftsbereich Stadtplanung & Bauordnung 
gez. Maximilian von Versen 
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